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Lieber Ni tz sc h ! Vor nun bald fünfunddreissig Jahren zeigtest Du
Zuneigung zu einem Jünglinge, der weniger der Anregung, als des
Vorbildes bedurfte. Seitdem hatte er es, - in manchem Sturme, 
bewahrt es noch heut, diese Zeilen beweisen es. Wie weit auch un
sere wissenschaftlichen Bestrebungen in Kirche und Staat auseinander
gingen, sie begegnen nun einander doch nach so langer Zeit wieder
auf ein e m Wege und das veranlasste mich, Dich durch dieses Werk
freundlich zu begfÜssen, als mich während der Arbeit der härteste
Schlag meines Lebens traf, indem mir nach dreiundzwanzigjähriger
Ehe der Tod plötzlich Bredows älteste Tochter Maria entriss, eine
Frau, die an Herz und Geist zu den wenigen, von Gott besonders be
günstigten Wesen gehörte. , Das hat auf die dem Werke vorgesetzte
Einleitung gewirkt, denn während die drängende Arbeit für den Au
genblick des Herzens Kummer verdeckte, hat sie selbst dessen Ein
drücke in dem fühlbaren Mangel an Vollendung aufgenommen. Das
musste ich sagen, um die Ungleichheit zwischen dem Anfange und
dem Ende der Einleitung zu erklären.

Die folgenden Urkunden zur Geschichte des Bisthums Breslau bil
den ein in sich zusammenhängendes Ganzes. Der Bauptgesichtspunkt,
den ich bei der Auswahl hatte, war das Verhältniss der Kirche
Schlesiens zuni Staate oder doch znm'.äussem Leben, mit Ausschei

dung, soweit es anging, alles die innere:Einrichtung ,der Kirche- ,seIbet
Betreffenden.
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Als ich vor zwölf Jahren, in Verbindung mit einem ehemaligen
Universitätsfreunde, die Urkundensammlung zur Geschichte des Ur
sprunges der Städte und der Einführung deutscher Kolonisten und
Rechte in Schlesien und der Oberlausitz herausgab, wobei was die
Oberlausitz betraf, diesem, was Schlesien und die Redaction des gan
zen Werkes anging, mir anheimfiel, bemühete ich mich nicht nur dip,
Urkunden möglichst treu nach ihrer jedesmaligen Quelle zu geben,
sondern auch die einzelnen Gegenstände derselben, mit Zuziehung an
d re  urlwndlioher und zuverlä88iger: ,Nachrichten zu iel1läutem und i ia
einer.:, Einleitung, : den', Zusammenhang aller mitgetheilten Urkundt'J1
nacluuweisen, )turn :das.; Ergelmiss, dessen, was ,durch sie für, Erwe
tetTUngi!der;,Gesohidhtskenntniss . gewonnen worden, bestimmt darzule
ga Baeselbe V rfab:ren iltat';mich hier geleitet, wobei Du nioht ver
.Dt darftt, deM: ich rDicht Bur eigentliche Gelehrte,. sondern wissen
lk.i1aft1ieb gebildete Freonde',der Geschichte, .nicht nur Schlesiens, son
d... 'ahch anderer Länder imIAuge'.batte. ,In 'der Einleitung ,habe, ich
mielt ,Ader. kürzer als 'ich: wünschte fassen müssen,. weil ich ausserdem

mehrere, UrkUDdeil nieht; llätte 'mittheiJen. 'können, indem der Umfang
de.t "W.  gewisse G n" nicht, wohl überschreiten durfw, da es
air)-Dur ,durcb die wohlwollaode, ,mit Idem. ehrerbietigsten Danke an
_kanDle 'VbteniützUtJg i ' dem, Arthivwesrn' ,des. Staates und, der P.ro
qu lI'orgoletztf:tD' hohen ,ßeootdeo ,möglioh geworden ist" das W.erküti.rhattpt .rach en 'BU lasani I ", ,
11 1 1 ' Q ;'Qlitelle einer  eden: Udwnde ut füt jedes einzelne, .Stück be..

sonders angegeben. Insgesammtf lam.i/ tie entlehnt: :erstens, aos eigent.
äen d OriigillJahtrkubdeD.1; :ßs ,bei. Weiten, grö.8ftJte, Tbeil dersel
.alllpeibGet  b' !im''; i\rcbive des!'8rOllader:,DomoapiteIL "IDs., Ver...
1IÜdU.bSI' &rselbendiiillrt-- .den f.1&tel;'. dllltleMi prÜ1ilegiorunt ilc I ulio",".
j'::9"".t. .;"'!f.,.elUm'adnWe... et.. cttpituli Wriali6la
uy I, ........,... : ltfJima: FI"I.' . lil,e ,.;1& ii{ 'cf1,llf1flliei Ir rwtÜlllwi6ntJ1iß.
IIDCXlX cu. continuatione aliorum. Dieser verdiente: ,li)dm"bett

B er g h, hat das Archiv in die <noch 'jetzt bestehende, Ordnung ge
bracht, die Urkunden nach Rubriken verzeichnet, .mit den nöthigen
Signaturen A, B, C. u. s. w. bis AAA versehen und in die mr jeden
Buchstaben bestiinmten Schubfächer gebraclit, welche sie noch ein..:
nehmen. EinzeliJlle, vorzüglich mmere UFKunden sind später nachge
tragen worden; manche scheinen später verloren gegangen zu seyn,
haben sich wenigstens an den ihnen bestimmten Stellen nicht' auffin
den lassen.

Bei der Zerstörung der ebenfalls von demselben Bergh verzeich
Ileten Dombibliothek am 9. September 1632 ist das Archiv nicht ver
letzt worden. Es war bis jetzt jedem Geschichtsforscher unzugänglich.
Ich verdanke der' gefälligen Güte des Herrn Domherrn Ritter sämmt
liche aus den Originalen des Domarchivs hier abgedruckte Urkunden.
Er hat mir keine versagt, um die ich ihn bat. Einige Originale be
finden sich im Schlesischen Provinzia1archive, eins im Archive
d r Stadt Breslau.

Zweitens sind nicbt wenige Urkunden entlehnt aus den) hier
unter dem Namen des schwarzen Buches bekannten, im Archive
des Domcapifels befindlichen .Hauptcopialbuche de8 Domcapitels, wel
ches ich schon vor zwölf Jahren habe benutzen können. Es besteht
aus 497 Pergamentblättern in Fo1iQ" und ist i :  einer jetzigen Beschaf
fenheit zwischen den Jahren 1436 und 1468 f\ugelegt, doch sind dem
selbeu aU(1h mehrere Blätter eines ältem Cop.i&lb\1Ches aus dem vier.
zehnten. J hrbupderte ,einverleibt, neuere Urkunden- später nachgetragen worden. I ,

Die Abschriften . sind, so weit ich sie habe mit, Originalett ver
gleichen können, .mit Sorgfalt an fertigt, die Rechtschreiburig zeigt
natürfiWl die 'Z(;jtg Mässeni ;aocb I ntir ,unwesentlichen ' AbW'eich ngen.
Das Bucb' enthält sehr. viele UrktMdeo, die schon im Jahre 16 chtmeht im !Archive waren. . "  ,,' . I .'
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Ein, ,Haupuheil der Urkundft ,und Actenstücke ist drittens, aus
einer eeit :langer Zeit für verloren gehaltenen" jetzt wieder aüfgefunde- .
neo, zur 8:bedigerischen 'Bibliothek gehörigen Handschrift auf Pa
pier, in Folio, aus dem Anfange des vierzehnten Jahrhundert8 entlehnt.
Sie I besteht aus siebzehn Lagen VOJil. je zwölf Blättern, also insge..
aammt aus 204 Blättern. Bei dem Einbinden im sechgehnten Jahr
bunderte aiod vom fünften Blatte der vierzehnten Lage an, vierund
vierzig Blätter, welche ursprünglich am Ende standen, zum Anfange
g bracht worden, wahrscheinlich weil sie einige ältere Urkunden als
die e,rsten Blätter enthielten. Ini, sechzehnten Jahrhunderte ist über
d n. nunmehrigen Anfang geschrieben worden: Acta Thome 11 epi
,  ,  ",  atillaviensis contra Boleslaum Cracoviensem qui bona ec
cle.ae vtUtaverat.

,I " Vor diesem ersten Blatte der eigentlichen Handschrift steht auf
einem beim Einbinden hinzugefügten Blatte: Dieses Buch darinnen
gar' vilfaldige Handlunng begriffen sein Wie sich die Geistligkait an
fanges allwegenn wider jre Landsfurstenn vnnd 'gemaine stad gesatzt,
Hot der Ename Namhaftige Ambrosius Janckwitz hierauff ge
gebenn.
- :, " VOM dieser Handlung such Weiter inn dem Buch dorinn der
Stlelt ' Handlung vc)rl'ast 'sein.
I::  'IA'inbro&ius' Jent'witz"war irn' J. 1323 Rathsherr der Stadt Breslau.
o..!Bocb ', auf welches bingewiesMi vv1i'd, hat sich nicbt auffinden lassen.
et&ten vieruud'rierzig Blätter enthalten Urkunden und Schrei
lMi'r:U1a herlei Art, erstens über 'Thomas I. und 11. Beziehungen zu
einigen römischen Cardinälen, hier N. 20, 21, 38, 41' und 42, vor
z;gIiQh öber den' Einf ; des UerZQg8, ßoleslliu  von Krakal1 im Jahre
I,..Jll jQ l.$ Je.Q,  oriU>er;, er, . VO  j ,ai$ bof  Thoma$, 11. von Breslau
":I _m ,BaQUe,.  .\v,W"de, 'Ib r ,N. 31 w.. 37, ,39 und 40, das
M4trftaJu., Thon;u.. i U. g.egeu . c\. i JBe.atltog KOllJ!8Id von, Gloga,Q.<,; lder
N. 43, 49 bis 37, 39 bis 61, dann mehrere ,U 'kundeD' !i\ber .W:e Uqt\e

JTorrede. IX

Angelegenheiten der Kirche, hier N. 43, 46, 47; ausserdem nicht hier
her gehörige Urkunden Thomas J. und 11. aus verschiedenen Jahren.

Das eigentliche Hauptstück bildet der Streit zwischen, dem Bi
schofe Thomas 11. und dem Herzoge Heinrich IV. von Breslau, vom
Jahre 1284 bis 1287 auf 160 Blättern, hier, mit Ausnahme von N.
187, von N. 70 bis 249. Es ist von hier an alles von mir ganz in
der Folge der Handschrift abgedruckt worden, während ich aus den
übrigen Theilen die zur Aufnahme geeigneten Urkunden möglichst
chronologisch eingereihet habe. Es besteht dieses Hauptstück aus ein
zeinen, doch untereinander im engern Zusammenhange stehenden
Schreiben, Urkunden und insgesammt Actenstücken aus der Regi
stratur des Bischofs, ohne aUe abgesonderte Geschichtserzählung. Der
Bischof Thomas 11. bildet mit seinen Angelegenheiten den Mittelpunkt;
von ihm geht alles aus und alles bezieht sich auf ihn zurück. Die
Anordnung ist daher in dieser Beziehung chronologisch, indem der
Bischof, je nachdem Schreiben oder Actenstücke an ihn gelangen,
darauf verfügt oder antwortet oder sie in seinen VerHigungen, A11t
worten und Anweisungen mittheilt, wodurch natürlich die streng chro
nologische Reihenfolge oft unterbrochen, auch häufig dieselben Gegen
stände wiederholt werden mussten. Seine Schreiben sind gerichtet,
an die einzelnen Herzoge von Schlesien, vorzüglich an Heinrich IV.,
an den Herzog von Troppau, den König von Böhmen, an die ge
sammte Gtdstlichkeit des Landes, an einzelne Geistliche, Domherren,
Aebte, Mönche und deren Convente, an seine Geschäftsführer in Rom,
an die polnischen Bischöfe, den Erzbischof von Gnesen, den Bischof
Philipp von Fermo, mebrere Cardinäle und an die Päpste und von
fast allen diesen an ihn, ferner des Erzbischofs von Gnesen, der
polnischen Bischöfe und des Domcapitels zu Breslau, an den Papst,
die Cardinäle, die Generale der Dominicaner und Franciscaner u.s. w.
Wo ich in mehreren Fällen Originale vergleichen konnte, fand ich
sie mit den Abschriften dieses Buches durchaus gleichlautend, doch

B
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ist der Schreiber oft nachlässig gewesen, hat sich verschrieben und
wohl einzelne Worte ausgelassen. Ich habe das Werk kurz als: Acta
Thorn.ae 11. bezeichnet.

Nur eine Urkunde N. 267 habe ich wegen ihrer Wichtigkeit und
Glaubwürdigkeit aus einer einfachen Abschrift im Archive des Dom
capitels aufgenommen.

Der Abdruck ist nach den von mir jederzeit genau mit der Ab
schrift verglichenen Originalen bewirkt, die Schreibart , ausser was
grosse Buchstaben, j und v für i und u und die Interpunction an
geht, treu mit allen Fehlern, dieselben oft durch: sicl bezeichnet, bei
behalten worden, vorzugsweise, auch z. B. rücksichtlich des u für v
in den Eigennamen. Nur wo es der Sinn unumgänglich nöthig
machte, ist wohl ein Wort hinzugesetzt, doch das j e der z e i t durch
Einschliessungszeichen () angegeben worden. Weggelassen wurden
nur einige wörtliche Wiederholungen schon gedruckter Stellen oder
ganze Urkunden, mit genauer Verweisung auf diese und Angabe et
waiger Abweichungen. Da so oft mehrere Urkunden in einer andern,
vorzüglich in den .4ctil Thomae oder wenn mehrere zugleich beglau
bigt oder bestätigt wurden, enthalten waren, so blieb mir nichts übrig,
als jede mit einer Nummer zu versehen; ich verhehle mir nicht, dass
dadurch Uebelstände herbei geführt werden können, doch wusste ich
sie nicht besser zu vermeiden.

Zuletzt kann ich nicht umhin, den unermüdlichen Fleiss und die

scrupulö8e Sorgfalt, welche der Kustos des Königlichen Provinzialar
cbivs, Herr Beinling, vorzüglich bei Anfertigung der Abschriften,
dann bei der Correctur und dem Innhaltsverzeichnisse, eben so wie
früher bei der Urklmdensammltmg und den Scriptoribus rerum Silesia
ca.... aufgewendet hat, dankbar anzuerkennen. Ich bin dadurch in
nicht geringem Maasse bei meiner mühsamen Arbeit unterstützt worden.

Wa8 ich Dir nun bringe, nimm es freundlich auf.
Breslau, U. Febl'lW' 1841S. G. A. Stenzel.
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EINLEITUNG.

Die Gesc ichte keines irgend bedeutenden Bisthums ist wohl bis jetzt so
:ernac lässlgt worden, wie die Geschichte des Bisthums Breslau, obgleich esIm östhchen Deutschland auf dem rechten Elbufer in den slavischen Län
dern und in Preussell keins gab, das ihm an Macht und Reichthum gleichgekommen wäre. .

Allerdings sind die bisher bekannt gemachten Quellen zur ältern Geschichte

dessel en nich  reich. . Aus er einzelnen zerstreueten Angaben in deutschen
GeschlChtsc relbe  seit Thl.etmar  ischof von Merseburg im Anfange des
elften, und 111 polmschen, seIt Martlllus Gall u s im Anfange des zwölften.

K.adlubek, Boguphal und Basco im dreizelmten Jahrhunderte, erhaltet;
wir zuerst zusammenhä.ngendere einheimische Nachrichten über die Geschichte
der Bischöfe durch die im Jahre 1384 oder 1385 verfasste Chronica princi
pum Poloniae J),

. Ein wahrscheinlich alls noch früllerer Zei  herrührendes 2), in seiner je
tZIgen Gestalt aber doch erst aus der zweiten Hälfte des funfzehoten Jahr
hunderts stammendes Verzeichoiss der Bischöfe mit spärlichen geschichtlichen
Angaben ist erst seit zwölf Jahren bekannt geworden 3).

1) Ste.nze  script. re . Siles. T. 1, p. 157, vorher Sommersberg T. I.
2) Wie sich a  meinen Script. 1, p. 158 und S. 162, Anmerk. 1 und 4 ergiebt.
3) Catalogus eplscoporum Wratislaviensium in meinen Script. T. 11, p. 133.

..
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Um dieselbe Zeit hat Sigismund R,ositz, ein Augustinermönch in Bres
lau, eine kurze Geschichte der Bischöfe bis zur Erwählullg des Bischofs Ru
doU' im Jahre ...68 geschriebell l ), welche doch nur sehr wenig enthält, das
uns nicht anderweitig schon bekannt wäre. Kurz darauf verfasste D lug 0 s S,
ein Krakauer Domherr, seine Geschichte der Bischöfe von Breslau!l) aller
dillgs al1sfohrlicher, aber auch um so unzuverlässiger, obgleich er aus dem
dreizehnten Jahrhunderte auch einige glaubwOrdige, nur durch ihn bekannt
gewordene Nachrichten mittheilt. Dlugoss vorzilglich ist bis jetzt die Haupt
quelle fttr alle diejenigen gewesen, welche seitdem ober die ä.ltere Geschichte
des Bisthums Breslal1 ohne Kritik. und Benutzung neuer Quellen schrieben.

G. F. Bl1ckisch fltrderte im J. 1683 durch seine Prolegomena Schle
sischer Kirchenhistorie die ä.ltere Kirchengeschichte so gut als gar nicht.

Alles, was sonst lIel1ere Geschichtschreiber der ältern Kirchengeschichte
Schlesiens geleistet, besteht fast nur in der Zusammenstellung der aus den
aogefohrteo dttrftigen Quellen entlehnten Angaben.

Das Beste fo.r dieselbe wurde durch Urkunden geleistet, welche vorzüg
lich Sommersberg l ) miUheihe, dann durch das, was Klose in seiner do
koaeo$irien Geschichte von Breslau aus Urkunden und Handschriften gab,
ferner BenseI im ersten AbschniUe seiner protestantil!lchen KirchelIgeschichte,
Pa c haI y in der Sammltmg verschiedener Schriften ober Schlesiens Ge
schiohte und Verfassung, Gebhardi in der Geschichte aller Wendisch-Sla
vieehen Staaten und Anders in seiner Geschichte Schlesiens zusammen
stellteD.

Die IlauptqueUe fo.r die Altere Geschichte des Bisthums werden daher
Urboden bleiben, und diejenigen, welche wir mitgetheilt haben, werden be
weilen, wie hiebst Ittolr.enhaft und dunkel diese gesammte Geschichte ohne
sie _nie lebliebelt seyn.

I) SoIDlllel'Sberg I, po 64-88.
t) 'Somaaenberg I, p. 158-17]. Doch wäre eine kritische Ausgabe auch dieses Werks

wegen der häufigen Abweichuogen der Handschriften wünschenswerth.
3) Vorzüglich T. L Scriptor. rer. Silei p. 779-804. Diplomata ad episcopatum Wra

tislavieosem pertioentia. Das Verzeichniss der Urkunden, welche bis zum Jahre 1740
über Schleaieos &.ircbeogeachicbte gedruckt waren, s. in Walther Silesia diplomatica
T. I, pars 1. Seitdem iIt fast nichts geschehen, denn das Wenige, was der verdiente
Worbs pb. stammte aus sehr mangelhaften Abschriften.

'I'
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Gründung des Bisthums. XIII

Es ist nicht meine Absicht, hier irgend eine vollständige und kritische
Geschichte des Bisthums Breslau zu geben, vielmehr will ich nur den Zu
sammenhang der von mir mitgetheilten Urkunden nachweisen und diesen durch
einige anderweitige urkundliche oder sonst zuverlässige Nachrichten in ein
klareres Licht zu setzen suchen.

Das Bisthum Breslau wurde, wie jetzt kein Geschichtsforscher mehr be
zweifelt, kurz vor dem J. 1000 vom Herzoge Boleslaus I. von Polen in Bres
lau gegriJndet. Einheimische glaubwürdige Nachrichten ober die Stiftung und
Beschaffenheit des Bisthums und die ersten Bischöfe sind nicht vorhanden.
Erst aus dem Anfange des dreizehnten Jahrhunderts haben wir eine Nach
richt, dass man damals noch wenigstens die Zahl der Bischöfe kannte, weI
che vom Ursprunge des Bisthums demselben vorgestanden hatten. Herzog
Heinrich I. sagt in einer Bestätigungsurkunde der Besitzungen des Augustiner
Chorherrenstifts in Breslau vom J. 1209, dass die dem Kloster geschenkten
Güter demselben bei dessen Einweihung von Peter, dem achten Bischofe,
bestätigt worden wären 1). Peter war, nach einem alten Verzeichnisse der
Bischöfe, vom J. 1074-1111 im Amte. Im Anfange des fnnfzehnten Jahr
hunderts setzte auch der Abt dieses Augllstiner- Chorherrenstifts , Jod 0 c u s,
der diese Urkunde vor sich hatte, höchst wahrscheinlich nach einer einheimi
schen Ueberlieferung diese Einweihung auf das Jahr 11102).

Der Catalogus episcoporum Wratislaviensium, welcher in der zweiten
Hälfte des funfzehnten Jahrhunderts verfasst wurde, aber höchst wahrschein
lich aus dem Anfange des vierzehnten Jahrhunderts herriJhrt, weiss nichts
von den Bischöfen vor dem J. 1032, nennt Peter als den dritten Bischof
nach d. J. 1032 und setzt seinen Tod auf das Jahr 111] 3). Auch der schon
genannte Abt Jodocus, der im Anfange des funfzehnten Jahrhunderts den
Catalog wahrscheinlich vor sich hatte 4), wusste nichts von Breslauer Bischö
fen vor dem J. 1032.

Da sich nun seit dem Jahre 1306 der Bischof Heinrich von Breslau auf
seinen Siegeln: episcopus Wratislaviensis XJTII, nennt, was mit der Zahl der

1) UI'kunde im Jahresberichte der bist. Section der Gesellschaft für vaterI. Cultur vom
J. 1839.

) Chron. abbatum beatae Mariae virginis in Stenze]s script. rer. Siles. T. 11, p, 162,
3) Catalogus episcoporum Wratislaviensium in meinen Scriptoribus rer. Siles. n, p.I33,
4) Scriptores rer. Siles. T. 11, p. 162, Anmerk. 2.
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Bischöfe, wie sie der Catalog vom J.I052 an berechnet, 'Völlig übereinstimmt,
I!IO seben wir daraus, dass man im Anfange des vierzebnten Jabrhunderts
selbst bier nichts von den Namen und der Zahl der Bischöfe wusste, welche
von der Stiftung des Bisthums an bis zum J. 1052 regiert hatten I). Hiermit
ist aucb dargetban, dass wenigstens alles das, was D lug 0 S 11 von den Bi
schöfen von Breslau, von der angeblichen Stiftung des Bisthums im J. 965 an
bis zum J. 1052 erzählt, völlig erdichtet ist und ohne anderweitigen Bewei!o\
gar keine Beachtung verdient.

Höchst wahrscheinlich waren die UJIl'uhen, welche in Polen, besonders
nacb dem Tode Miecislavs 11. eintraten, durcb welcbe dieses Reich im Be
griffe stand ganz aufgelöst zu werden und zum Theile, wenigstens was Scble
sien betraf, unter die HelTSchaft der Böhmen zn fallen , Veranlassung dass
auch das ßisthum Breslau unter den Verheerungen nicht nur ungemein litt,
sondern, wie die Bisthümer Brandenburg und Havelberg, einige Zeit hindurch
fast Dnr dem Namen nach existirte.

Die Sage aus dem Ende des vierzehnten Jabrhunderts 2), das8 der Sitz
der Bischöfe eine Zeit lang in Reczen gewesen, gewinnt einigen Glauben,
seitdem wir nun wissen, dass die alte, bereits in der ersten Hälfte des vier
zehnten Jahrhunderts zerstörte Burg Recen, auf dem rechten Oderufer, oberhalb
Ohlau's gegen Brieg hin lag 3). Daher ist es nicht auffallend, dass dann Ka
simir I., der WiederherstelleI' des Staats und der Kirche in Polen, aucb al!o'
WiederherstelleI' des Bisthums Breslau angesehen und später fOr dessen er
steh Grander gehalten wurde, indem die Urkunden über die älteste Zeit des
selben schon froh völlig vernichtet waren. Mall wird daber selbst iu dem
was traditioDei, als seit der Gründung des Bisthnms bestebend, angegeben wird.
schwerlich ober die Mitte des elf teD Jahrhunderts hinaufgehen können. Der
Sprengel desselben erstreckte sich, höcbstwabrscbeinlich vom Ursprunge an,
ober das gesammte, im Jahre U63 den Söbnen Wladislavs I. überlassene
Scblesien, wAhrend erst Dach und nacb in den Staatsverband dieses Landes
noch Auschwitz, BeutheD und Siewierz kamen, die unter dem Krakauer, danJl
einige ansehnliche Stricbe von Mä.hren, die unter dem Olmützer Sprengel stan
den. Das Glatzische gehörte zu Böhmen, unter den Prager Sprengel. Die

1) Jahresbericht von 1839.
\1) Chronica princip. Polon. in meinen Script. rer. Siles. T. I, p, 157.
3) Jahresberichte aus den J. 1837, 1838 und 1839,
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alte Diöcesallkarte des Breslauer Bisthums weist am zuverlässigsten dessen
uralte Ausdelu1Ung nach, welche später, besonders gegen den Krakauer Spren
gel, erweitert worden ist. Es gehörte seit seiner GriJndung zum Metropolitansprengel von Gnesen. .

Abge ehen davon, dass die Bischöfe von Breslau im Geilite der damali
gen Richtung der Kirche nicht wollten Geistliche v()r weltliche Gericbte
gezogen sehen und auch Vergehen der Laien gegen Geistliche vor geistli
chen Gerichten wonten behalldelt wissen, nahmen die Bischöfe von Bres
lau, wenigstens seit der Mitte des zwölften Jahrhunderts, denn w iter reicben
unsere urknndlichen Nachrichten nicht, als vom Ursprunge des Blsthmns bel',
wie ane Bischöfe Polens, den Zeh n te n ihres ganzen Sprengels, so weit
derselbe nicbt einzelnen Kirchen übereignet war, für das Bisthum, den N eu
bruchzehnten aber, als zu ihrer bischöOichen Tafel gebörig, in Ansprucb und
zwar wie wir aus den Urkunden des dreizehnten Jahrhunderts und den äl
testet: noch vorhandenen Synodal statuten der Gnesener Provinz vom J. 1233
entnehmen, den rechten oder vollen Zehnten, d. h. den eigentlichen wirkli
chen zehnten Theil des Ertrags der Aecker.

Papst Urban IV. sagt im J. 1263 in seiner Bestätigung der von ihm noch
als Jacob, Archidiaconus von Lüttich und päpstlicher Legat fül' den Gnesener
Metropolitansprengel, im J. 1248 gegebenen Statuten S 5: Nam cum de con
Buetudine patriae debitoreB decimarum non pOBBint BuaB novem partes remo
vere de agro niBi priuB decima persoluta u. s. w., in e  er  en Emp ängern
des Zehnten verbot, diesen, wenn ihnen der ZehntpßlChtlge mcbt so viel gab
als sie verlangten, auf den Aeckern liegen und in der Absicht verderben zu
lassen dass die übrigen neun Theile ebenfalls verdorben.

Der Cardinal Guido sagt in seinen fOr die Gllesener Provinz im J. 1267
erlassenen Synodalstatuten: Item, cum LevitiB seu ecc1eBiaBticis per8oni.  jurf:
divino decimae debeantur und nennt das ein: jus quod sibi dominus in signum
generaliB dominii retinuit, wie es schon im Concil. Lateran. IV. v. J. ]215,
c. 54.. (Mansi T. XXII, p. 10.t.2) ausgedriJckt ist. . Mit denselben   orten
behal1ptete Bischof Thomas 11. im J. 1287 die Verpffichtl1ng . zur. Entrlcbtung
der Zehnten 1). Der Cardinal Guido wiederholte dann riJckslChtbc\ der Er
hebung des Zehnten, was' Papst Urban IV. als Legat im J. 1248 festgesetzt
und im J. 1263 bestätigt hatte und fogte hinzu, es solle der Zehntempfänger

1) Urk. CCXLlX, S. 248.
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von zwei zu zwei Tagen dreimal aufgefordert werden: ut decimam suam tol
lat, ne propter dilationem vel moram ipsi colon i in suis novem partibus
'"'tineant detrimentum, alioquin elapso triduo atempore denunciationis ul
timo factae novem partes suas libere ipsi liceat ubi voluerit collocare.
Excommunicacionen und Interdicte, welche dann noch deshalb über die Co
Ionen verhängt werden würden, sollten nngoltig seyn.

Diese Ansicht wurde später durchaus festgehalten. Daher sagt Bischof
Wenzeslaus von Breslau in einer Urkunde vom 23. März 13SS: quod licet tI
tempore et per tempus, cujus initii seu contrarii memoria hominum non exi
stit, tentum fuerit et servatum hodieque teneatur, servetur et publice repute
tur, ecclesiam Wratislaviensem ipsiusque ecclesiae prelaturas, dignitates el
prebendas canonicales ac ipsOTum redditus pariter et IJroventus fuisse et esse
fundatos et creatos ac institutos in, super et de decimis agro rum
omnium Wratislaviensis diocesis, nec aliquis hominum decimas
in eadem Wratisl. diocesi, nis; ab eadem ecclesia Wratislat'.
sibi sint conceBBae, habuerit, habeat vel pOBBit habere fueritque Iw
die dicta ecclesia et ipsius praebendae canonicales in possessione decimarum
hujUllmodi u. s. w. und vel'urtheilte dem gemäss Bürger vou Neumarkt, Acker
bauer zweier Hufen des Dorfs Flämischdorf (dicht bei Neumarkt), auf' des
sen Zehnten oder Malter die Scholasterie des Domstifts gegrondet sey, zur
Entrichtung des Zehnten, obgleich die Besitzer der zwei Hufen einweudeten,
dazu nicht verpflichtet zu seyn, sie nie entrichtet zn haben, vielmehr immer
davon befreiet gewesen zu seyn, wie er sagt: cum decimae sub vi divini
precepti clericis .debeantur Aec laici lapsu temporis cujuslibet se possint a
solutione decimarum huju.smodi excUllare und verlieh, um jeden Zweifel nnd
Streit zu beseitigen, alle Rechte, die seiner Kirche noch auf den Zehnten
der zwei Hufen zustehen könnten, der Scholasterie I).

Nach diesen Grundsätzen wurde auch seit den frühesten Zeiten von den
Bisehöfen in Schlesien verfahren. Bei der Bestätigung der Stiftung des Vin
cenzklosters bei Breslau im J. 1149, der ältesten, doch nur in einfacher Ab
schrift vorhandenen Schlesischen Klosterurkunde, verlieh der Bischof Johallll
von Bresl& demselben aUe Zehnten der dem Kloster von dem Stifter, Pe

ter W)ast, den F'orsten und G
Sprengels. rossen geschenkten Dörfer und Goter seines

In der echten Stiftungsurkunde des Klost
Herzog Boleslalls I. von Schlesier . 1 ers Leubus v. J. 1175 sagt. C ' I zwar. nsuper e!TO et 'wensls /Irrizlaus dotavimus eccle . L b l'> eplScopus Wrezla. 11 ' siam u ensem deci' . b1" IS quae nunc Bunt in potestate L .. mls omm us de novis, . egmcensl et de illis quae d . .
m omnz tempore construentur I) und au'b P emceps m ea
August 1201 dem Kloster IJenbus. . ,l c apst III1 ocenz In. bestätigte ]0.. . b . VI as cum omnzbus t' t"matlom us suis a dilectis filiis b'/'b . . per men us et deci
rico) e,jus filio monasterio conce: I   us VI 'S Bolezlao duce Zlesiae et H(en
noch 1202 vom Bischofe C . as ), allem der Abt Korl1'l .d liess sich denV yprlan von Breslan aUe d S . fiorgängern verliehenen Zehnten' G em tl te von seineu
Jahre 1213 Jiess sich d as St ' fit 1IJ eg B  uwart Herzog Heinrichs 1. 3 ) und imI vom Ischofe L l' d
ausseI' anderen Zehnten auch dei N b h h au en HIS Im dem CapitelI ' '" ' eu ruc ze nten Im g e t L . ..sc len, wie Ihu BIschof Zyroslal1s im J 117 ' samm en legmtzl

Bei Papst Cölestins 111 Bestär' ; verhe en, bestätigen 4).
Chorherren stifts b. Maria e vI : rg ' : . Ig B un g I er Besitzungen des Augnstiner. lnlS 111 res au vom J 1193
Jedem Orte auch die Zehnten nnd verb' t t d B" nennt derselbe zu
anderen Besitzungen mehr von dem sr:: e en Ischöfen, an Zehnten von
jetzt entrichtet. I e zu verlangen, als dieses ihnen bis

In den Stiftungs briefen des Klosters Tb' t '
..:n8 wird der Umfang der Besitzungen dess; b:': z vom J.  203, 1208 und111 der Urkunde vom J 1203 I h genau bezeichnet und dann
priau von Brl"slau hän g 't der 'dt e n S w t ' fi e t c er  u b Ch das Siege) des Bischofs Cy, I ung mit estäti g te g e gt . d .de tota terra, quae intra limite . ' sa. ec.m" autem
maei (in Trebnitz ) ex inte gro .s P j1 raes,c b rlPtos continetur, ecclesiae b. Bartholo.n rugl us debetur u s d'
unde vom J. 1208, an welcher ebenfalls das S' . . w., . ann 111 der Ur
tius hängt, welcher die Stiftung mit bestäti te' leg 1 .des Bl chofs Lauren
cimae tam a domino Cf . ) . g . sunt 'gdur tot.us ambitus deb \ '!Jprlano quam eJ us BucceSBore L ( . )eato Bartholomaeo collatae B . 11 d aurentlO plenarieG d ' el a en en zahlreiche A t hrun stücken und Zehnten wel h d' T' .n us ausc ungen von
_ __ _ ' c e lese rebmtzer Stiftungsurkunden enthal

1) Büschings Urkund d Kl
2) Daselbst N. 7. en es osters Leubus N. 1.
3) Daselbst N, 10.
4) Daselbst N. 17,

1) Vergleiche die Urkunde des Bischofs Jan1Usius von Gnesen vom J. 1300 und des Bi
schofs Bodzanta von Krakau ordinatio v. J. 131)9 in Bandtke ius Polonicum p. 22
und 163.. c
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ten, hat in Beziehung allf das Zehntwesen irnmet' der Bischof eine ent chei
dende Stimme. Eben so fiudet es sich in aUen deu zahlreichen Stiftungsurkun
den der K!öste , welche, so weit sie noch vorhanden siud, vor mir liegen.

ocluilchthch der Z.ehnten best nd von IIralten Zeiten her, unstreitig seit
der Emfohnlllg des Chrlstenthums 111 Polen, ein Vorrecht des alten Grllnd
und Boden besitzenden eingeborenen polnischen Adels in Schlesien,  ermöge
dessen derselbe das Recht hatte, den Zehnten seinet. Aecker, welche er selbst
bebauete, nach freier Willkor jeder ihm beliebigen Kirche Zll geben, in der
Regel wohl der, zu welcher er sich hielt. Dieses Vorrecht hies das Ritter
recht, Jus milit 'e oder militare. und dieser Zehnt hiess freier Zehnt,
libera decima, allch personalis, Natorlicb entstanden daraus viele Unordlllll1
gell, Unsicherheit und Verkorzung des Zehnten fOr die Kirche. Daher setz
ten schon die ältesten, noch vollständig vorhandenen Provinzialstatllten des
Erzbischofs Fulco von Gnesen 1233 fest, allch die Bauern der Ritter sollten
den vollen Zehnt in gonythwam entrichten, d. h. von kleineren Stocken eben
n  wohin der .Zehnt von den grösseren gegeben wilrde; ferner, obgleich
die Ki che den RIttern gestattet, den Zehnten einer ihnen beliebigen Kirche
zu entrichten, so werde das doch unwordig gemissbraucht, weshalb der ß.it
ter, welcher überführt worden sey, den Zehnt in betroglicher Weise entrich
tet zu haben, das Ritterrecht verlieren solle. Noch Bischof Thomas II., so
streng er auf das volle Zehntrecht der Kirche hielt, gestattete auf Verwen
dung des Herzogs Wladislaus von Oppeln und der Söhne desselben S. Ja
l1uar 1  72 einem Dienstmanne derselben und desseIl Et'ben den Zehnten der
Hufen eines Dorfs, mit Allsnahme einer Hilfe, frei nach Ritterrecht Zll geben J).
Die Anstrengllngen der Kirche in BeziehlJllg auf den Zehnten im dreizehnten
und vierzehnten Jahrhunderte hatten auch einen solchen Erfolg dass ich nach
dem vie hnten Jabthunderte keine Spill' des Ritterrechts meh: gefunden habe
und es seitdem ga?z ver essen worden ist 2). Diese strenge Ausübung des
Zehntrechts war sicher eme der Hauptursachen, welche der Entwickelllng des
Ackerbaues in Polen nachtheilig wurde.

Vielleicht nirgends ist das Zebntrecht der Kirche in solcher Ausdehnung
wirklich in Anspmch genommen und durchgesetzt worden, als in Polen.

1) Urk. N. XLVß.

t) S. Beiträge zur Geschichte des alten Ritten-echts in Schlesien im Jahresberichte von
184.1, aus ungedruckten Urkunden und SynodaIstatuteo.

L

Zehnt. Polnisches Recltt. XIX

Selbst in den übrigen urspronglich slavischen Ländern hat sich das nicht dllrch
etzen lassen, was in Schlesieu versucht wurde. Weder in der Mark Bran
denburg I), noch in Pommern 2 ) und Preussen 3 ) ist das möglich geworden und
mau sieht jedeufalls, dass was in eigentlich germanischen Staaten in dieser
Hinsicht Rechtens war, auf Polen gar keine Anwendung leidet 4).

Die Verhältnisse , in denen die Goter und Unterthanen oder Ballern der
Kirche eben so wie die der weltlichen Grossen und die Bewohner des Lan
des übet'haupt zu den Herzogen standen, waren höchst drockend und den
deutschen Verhältuissell fast durchaus unähnlich. Zuvörderst war der }"orst
im Besitze der gesammten Gerichtsbarkeit, welche regelmässig dllrch Kastel
lane odet' Blll'ggrafen in deren Kastellaneien, in welche das gesammte L nd
eingethcilt wat., ferner VOll Supanen und Vögten (Wlodarz) , ausserordeutbch
durch andere Beamtete des Herzogs verwaltet wurde und deren sehr ansehn
liche Straf gefälle det' Herzog zog. Diesem standen ferner als Regalien zu die
Metallgruben , das MOnzrecht, der Salzverkallf, die Gewässer und }'orsten,
die hohe und niedere Jagd, die Zölle, die Errichtung von Märkten und Städ
ten, das Recht Kroge, }'Ieisch -, Brot- und Schuhbänke , Mohlen und Wehre
anzulegen. Er erhob ordentlichen und ausserordelltlichen Geld: und Ge
treideschoss, Kriegs - und andere Steuern und Holfsgelder von Jedem Hofe
und jeder HIlfe. Ausserdem hatten die gesammten einheimischen Unterthanen
eine Menge von Verpflichtungen gegen den }'Orsten, dessen Hof  md Beamtete,
welche insgesammt po In i sc h e s Re c h t genannt wurden und the ls aus Gel -,
theils aus Dienstleistungen bestanden, welche letztere zum Thede auch wle

1) S. W ohlLriicks Gesch. des Bislhums Lebus T. 1, S, 233. Vergl. d, Landbuch der
Mark Brandenburg an mehrcren Stellen.

2) Hassclbacb Koscgartell und Medern Codex Pomeraniae diplomaticus T. I, p, 310 ff"
wo jedoch: meiner Ueberzeugung nach, S. 31.1 die völlig unbegründete Behauptung,
der \on den Slaven entrichtete Zehnt sey germger, als der von den ,deu schen  o
lonisten crhobene gewesen, eine l'ichtige Auffassung und Erklärung, wie diese. Stl'lche
gennanisirt wurden, ganz unmöglich machen dürfte. Ausserdem verdanke iCh   m
treffiichen Werke sehr viele Belehrung und unterschreibe, was dort gege  Fabl'lc ,us
wohlgemeinte, aber völlig unbegründete Behauptu gen über das Verhältmss der al
teren slavischen zur deutschen Bevölkerung gesagt 1st, durchaus,

3) Voigts Gesch. Preussens Th. 111, p, 541.
4) Z. B. was der sonst treffiiche Birnbaum, über die rechtliche Natur der Zehnten (Boon

1831) entwickelt.
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der in Geldabgaben verwandelt worden waren, von denen wir hier nur die
hauptsächJichsten anfohren wollen.

Die Unterthanen waren verpflichtet, Ochsen, Kühe, Schweine, Schafe und
LAmmer zu liefern, ferner zu Frohnfilhren (Povoz), zum Vorspann (Podwoda),
Geleite zu Wasser und zu Lande (Prewod) , zur Herberge (Slan) , zllr Auf
nahme, Unterhalt und Geleit der fOrstlichen Jäger, aller Arten VOll Wild, der
Hundewärter und. der Jagdhunde (Psare), zur Aufziehung der Jagdvögel,
d?r Falken, Habichte und Sperber, dann fOr die ungestörte Erhaltung der
Biber zu sorgen, zur VerfolgtlDg der Verbrecher, zu Kriegsdiensten, zur Er
bauung der Burgen und Verschanzungen und deren Bewachung (Stroza) und
zum Eisbrechen in den Gräben der Festungswerke. I).

Von allen diesen Lasten des polnischen Rechts die Unterthanen der Kir
che zu befreien, dahin ging der Geistlichkeit eifriges Streben. Eben so nahm
sie dem Kirchenrechte nach Freiheit von allen weltlichen Steuern in An
spmch. Der pApstliche Legat, Cardinal Guido, verbot in den im J. 1267 fOr
die Gnesener Provinz erlassenen Statuten allen FOrsten und Weltlichen durch
TaUien und Collecten Kirchen und kirchliche Personen und deren U tertha
Ben auf den Gotem zu belästigen; weder der Bischof noch Geistliche sollten
bei Strafe des Bannes ohne Genehmigung des päpstlichen StIlhIs selbst nicht
freiwillig, zum allgemeinen Besten oder allgemeiner Nothdurft beisteuern dOr
fen. Wenn alle diese Ansproche der Geistlicheu schon den J:j'Or/!!ten und dem
Adel vorzoglich dann aber auch den nach und nach emporstrebenden Städten
zuwider seyn mussten, so kam iu Schlesien noch besonders dazu, da/!!/!! Ja
roslaus, Herzog von Oppeln, der Sohn Herzog Boleslaus I. von Schlesien
dem sein Vater nach einer alten glaubwordigen Nachricht im J. 1199 da;
von der Hauptburg genannte Ottmachauische Land, welches später mit dem
Aufkommen d r Stadt N eisse das Ne iss es c h e genannt wurde, gegeben
hatte  es als Bischof von Breslau bei seioem Tode (120]) dem Bisthume ganzoberbess.

Bei dem Gesammteigenthume, als welches die Söhne des Wladislaus von
Polen Schlesien besassen, war eine solche Handlung an sich kaum rechts
kr&ftig. Man kennt indessen die näheren UmstAnde, unter denen die Schen
kung und auch die erste Theilung des Landes durch die Söhne des Wladis

Polnisches Recht, Neiss8, Peterspfennig. XXI

1) S. die ausflihrJic:he Auseinandersetzung dieser Verhältnisse in meiner Urkundensamm_IUDg S. 4-31. .

laus geschah, nicht genau genug, um über diese Angelegenheit grOndlich ur
theilen zu können. Es scheint auch nicht, dass der einzige Bruder des Ja
roslaus, Herzog Heinrich I., seiue Einstimmung verweigert hätte. Jedenfalls
fragte es sich, welche Rechte der jedesmalige Bischof über das Neissesc e
üben durfte, ob er es nur als Unterthan des Landesherrn, oder als J:j'Orst, WIe
die ilbrigen Herzoge, mit Landeshoheit, wie wir es nennen, oder ob er es
gar unter der auch for andere Göter des Bisthums in Anspruch genommenen
Kirchenfreiheit besAsse. So viel ist gewiss, dass, als Niederschlesien nach
Heinrichs I. Tode an dessen Sohn Heinrich 11. und als dieser in der Mon

golenschlacht geblieben war, an dessen. vier Söhne kam, welc e sich d.ann
theilten das N eissesche und Ottmachaulsche als Erbgut des Blsthums DIcht
mit in die Theihmg kam, wie Herzog Konrad von Glogau 1268 öffentlich er
klärte. Insgesammt sahen sich die Piastischen Herzoge von Schlesien als
Patrone des Bisthums an.

Der päpstliche Stuhl nahm in Schlesien wie in Polen den Peterspfen
ni g, nehmlich von jedem lebenden Haupte einen Pfennig jährlich in Anspnlch
und zwar von der Einführung des Christenthums an I). Später glaubte man,
er sey erst seit der Wiederherstellung des Christenthums unter Kasimir I.
entrichtet worden 2). Aus den Provinzialstatuten von 1248 ergiebt sich, dass
der Papst die Ein/!!ammlung des Peterspfennigs den Bischöfen obertragen hatte
und im J. 1253 erklärte Papst Innocenz IV., die polnischen Forsten hätten
ihm angegeben, ihre Vorfahren wären von Einführung des Christen hums an
allein dem päpstlichen Stuhle unterworfen gewesen und hätten als Zeichen der
Unterwürfigkeit den Peterspfennig bezahIt3). Es ist bekannt, dass der Pe
terspfennig in vielen Ländern entrichtet wurde 4), nicht  ber im römischen Rei
che, dessen unmittelbare Beziehungen zu Polen der rÖßllsche Stuhl wohl aucll
so zu beseitig n suchte.

Das Bisthum Breslau muss schon frOh ansehnliche Besitzungen in und
ausserhalb Schlesiens gehabt haben, ehe dieses noch von Polen getrennt
wurde, denn schon im J. 1154 wird eine grosse Anzahl von Städten, Bur
gen, Dörfern und Höfen, als demselben gehörig, namentlich all geföllrt. Papst
Hadriall IV. n ahm in diesem Jahre das Bisthum Breslau unter den Schutz des

1) Dithmar Merseb, T. 1, p. 397 ed. Leibnitz.
2) Boguphal bei Sommersberg T. TI, p. 26.
3) Raynaldi aonal. eccl. a. 1253.
4) Du Cange Glossarium unter Denarius s. Petri.
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päpstlichen Stuhls und bestätigte dessen Besitzungen in achtzehn namentlich
genannten Kastellaneien, welche wahrscheinlich damals den gesammten Spren
gel umfassten, ferner die Kastellanei Ottmachau, die Burg Militsch und noch
funfzig Dörfer und Besitzungen in Schlesien und Polen mit mehreren Leib
eigenen J).

Der Friede zwischen der Kirche 1md den FOrsten scheint zuerst durch
die Ansproche gestört worden zu seyn, welche die Kirche auch auf den Neu
bruchzehnten machte, als dieser mit dem Anfange des dreizehnten Jahrhun
derts anfing, eine grössere Wichtigkeit zu erhalten. Das froher durch zahl
reiche Kriege entvölkerte Schlesien war mit Wäldern bedeckt, welche gar
nicht genutzt werden konnten. Als nun Herzog Boleslaus I. im J. 1175 das
Kloster Leubus an der Oder stiftete und mit deutschen Cisterciensermönchen
aus dem Kloster Pforte bei Naumburg an der Saale besetzte, so ertheilte er
fttr die Deutschen, welche angesetzt vom Abte die Besitzungen des Klosters
anbauen oder auf ihnen wohnen würden, auf ewig Freiheit von allen den La
sten, zu denen die eingeborenen Polen herkömmlich verpflichtet waren lind die
mau insgemein zusammen als polnisches Recht bezeichnete 2).

Aus Urkunden habe ich in der Urkundensaml1lhmg zur Geschichte de
Ursprungs der Städte uud der Einftthrung und Verbreitung deutscher Koloni
sten in Schlesien (S. 117 11'.) nachgewiesen, dass seit dieser Zeit die Ein
wanderung deutscher Kolonisten in ansehnlichem Umfange lind ziemlich schnell
statt falld. Diese zaWreichen Kolonisten, welche sämmtlich in Wäldern und
unbebaueten oder wüste gewordenen Orten angesetzt wurden, kOllßten nur un
ter annehmlichen Bedingungen bewogen werden, sich in ein ihnen fremdes
Land zu begeben.

Es sind einige Spuren vorhanden, aus deneIl man schliessen möchte, dass
die Forsten selbst eiu Recht, wenigstens auf den Neubruchzehnten, in An
spruch nahmen und sonach den Anspruch der Kirche nicht anerkannten.

Herzog Heinrich schenkte mit Zustimmung des Bischofs Laurentius von
Breslau im J. 1 11 dem Kloster Leubus den Zehnten eines ganzen Striches
bei Liegnitz 3) . Dennoch liess sich der Abt Günther von Leublls im J. 1218

i) Ungedruckte, nUl' in sehr mangelhafter beglaubigter und unbeglaubigtel' Abschrift
yorhandene Urkunde, deren Abdruck bis zur Auffindung einer wahrscheinlich noch
vorhandenen ältem beglaubigten Abschrift ausgesetzt werden musste.

2) Die echte Urkunde in Büschings Urkunden des Klosters Leubus Heft 1, N, 1,
3) Daselbst N, 14. Vergl. oben S. XVII.
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vom Bischofe Laurentius nicht nur alle Zehnten bestätigen, welche dessen V 01'

gänger Walther, Ziroslaus, Jaroslaus und Cyprian dem Kloster verliehen; son
dern auch den Zehnten von 500 grossen Hufen Waldes im Goldberg.schen
ttberweisen, welche Heinrich I. im J. 1 03 dem Kloster geschenkt hatte und

. auf welchen bereits damals nenn deutsche Dörfer angelegt worden waren,
indem der Bischof ausdrocklich das Zehntrecht über diese Waldhufen in An
spruch nahm J). Eben so, als Heinrich I. im J. 1 24, jedem der Klöster Treb
nitz Leubus und Naumburg am Bober  OO Hufen im Lebusischen schenkte,
verlieh der Bischof I.Jaurentius von Lebus im J. 1  6 diesen Klöstenl das
Zehntrecht darüber 2).

So finden wir aus dieser Zeit noch andere Zehntverleihungen der Bischöfe
an Geistliche welche dieselben annahmen, da sie kirchenrechtlich die An

sprüche des Bischofs nicht bestreiten konnten nnd es ihn.en übrigens zie?Ilich
gleichgültig seyn konnte, wer ihnen das Recht dazu verlieh, sofern es Ihnen
nur wurde.

Die FOrsten mochten davon keine Kenntniss nehmen, da es auch ihneIl

in gewisser Hinsicht thatsächlich gleichgültig seyn konllte, ob das, was s e
den Stiftern verliehen, noch von einem andern gegeben wlude, der darauf em
Recht in Anspruch nahm. Es fragt sich auch, ob sie immer darum wussten.
Anders aber stellte sich das Verhältniss dieser Ansproehe der Kirche zu den
Weltlichen wenn diese selbst für sich nelle Dörfer durch Ausrodung der
Wälder und in wüsten Gegenden gründeten. Als der Bischof auch hier mit
seinen Ansprüchen auf den Novalzehnten  ervortr t, mochte die Berechtigung
dazu dem einfachen und auf das Thatsächhche genchtetell Verstande der For
sten und Grossen nicht einleuchten. Sie mochten meinen, dass die Kirche
k . R ht habe etwas von Ländereien zu ziehen, von denen sie bisherem ec , . . d
nichts gezogen hatte. Dazu kam ihr eigenes Intere.sse in  iderst eIt mit  m
der Kirche. Natürlich entging ihnen alles, was die Kololllsten Illcht an Sie,
sondern an die Kirche zu zahlen übernahmen.

Dörfer und dann auch Städte wurden in SchJesien zn deutschem Rechte

allgemein nach folgender Form angelegt. Der Landesherr ga  dem Grlludherrn
d . E rlaubniss dazu indem er in der Regel auf mehrere Leistungen, zu wel
le, f1 . h t

chen die Eingeborenen nach sogenanntem polnischen Rechte vet]J IC te wa

1) Büscbings Urkunden des Klosters Leubus N. 22.
) Ul'k. in W ohlbrocks Geschichte von Lebus T. J. S. 59.
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rell, verzichtete und festsetzte, was er sich vorbehielt. Der Grundherr schloss
danll einen Vertrag mit einem Anleger (locator), der das vermessene Grund
stock als Dorf oder Stadt eitlrichtete und besetzte, dafOr im Dorfe Schlllz,
in der Stadt V oigt d. h. Richter wurde, zur Scholtisei oder Vogtei den drit
telt Theil der Gerichtsgefälle und eine Anzahl VOll zins - und zehntfreien Hufen
(mansi liberi) nebst anderen Vortheilen bekam, während die Bauern ihre Hu
fen gegen bestimmten Zins und Zehnten (mansi censuaTes), beide obrigens als
freies, erbliches Eigenthum erhielten J).

Herzog Heinrich I. beklagte sich daher bei dem Papste Honoriul'l 111.
über den Bischof Laurentius von Breslau, der die Kolonisten, die innerhalb
seines Herzogthums die Wälder und andere unalJgebauete Ländereien bewoh
nen und in Anbau bringen wolJten, gegen die Landesgewohnheit , welche die
benachbarten Bischöfe beobachteten, unter dem Namen der Zehnten dermaas8en
durch unrechtmAssige Erpressungen beschwere, dass sie nicht nur Anstand
nähmen sich anzusetzen, sondern auch die Orte, welche 8ie bereit8 angeballet,
verliessen und sich zum grossen Schaden des Herzogs in andere Länder be
gAben, indem dadurch nicht nur jene Orte wüst bliebeil , sondern aucb die
GrAnzen seines Herzogthums eingenommen würden und zwischen ihm und den
Benachbarten (Forsten) , in deren Länder die Kolonisten sich begäben, viel
Zwietracht entstonde. Ferner hätten die V orgAnger des Bischofs gewissen
leibei enen Smarden, dafttr dass ihnen zur Ent8chAdigIlng eben solche Leib
eigene mit deren Besitzungen Oberwiesen wordell, Zehntfreiheit bewilligt lind
nun verlange der Bischof den Zehnten von diesen dennoch gegen alles Recht,
belAlti e ihn oberdies und beschwere ihn noch in anderen Rocksichten.

Der Papst befahl daher am 2. März 1226 den Aebten zu Si. Georg in
Naumburg an der Saale, zu Buchau und dem Decane von Meissen, diese Strei
up,eiten zu untersuchen, friedlich beizulegen oder richterlich zu entscheiden,
oder, wenn das nicht angehe, die Entscheidllllg an ihn, den Papst, zu brin
gen. Die Bevollmächtigten bewirkten' godiche Beilegung der Streitigkeiten
auf folgende Bedingungen. Der Herzog verpflichtete sich des If riedens we
en die Smardonea, Lazaken, Strozonen, Popratnizen und Pßugbauern, welche
nÜ8lbr&ochlicher Weise seit alter Zeit keinen Zehnten zahlten, zur vollen EIIt
rielKunc desselben zu Dö&higen. Eben 80 versprach er die Ritter, welche von
ihm seit der KircheDversammlun  im Lateran im J, 1215 zehntpßichtige Güter

erhalten hätten oder noch erhalten worden, zur Entrichtung der Zehnten zu
zwingen, doch nach altem einheimischen Ritterrechte. Er verlieh ferner der
Kirche den Zehnten von dem Golde, welches er von dem Goldgewinne er
hielt. Dieser bestand nehmlich selbst in dem Zehnten des gewonnenen Gol
des, wonach also die Kirche den hundertsten Theil des Goldgewinnes bekam.
Ans Rocksicht auf das Wohlwollen, das der Herzog und dessen Sohn (Hein
rich 11.) der Kirche so bewiesen, wollte der Bischof in den Kastellaneien
K.rossen, Beuthen, Sagan, Bunzlau und Lähn keinen andern Zehnt fordern,
als bisher entrichtet worden war, nehmlich im Krossenschen von den Deut
schen drei Scheffel von jeder Hufe, von den Polen dagegen wie bisher
d. h. unstreitig den vollen Garbenzehnt ; im Saganschen und Bunzlauscben
wie bisher Honig; im Beuthenscben aber von eingeborenen If"reien und JII
den den vollen Zebnt; im Lähnschen Eicbhörnchenfelle, Grauwerk. Vom
Krossenschen an bis zur Gränze des Othmachaulilchen begnogte sich die Kirche,
wenn Wald ausgethan d. h. hier zur Anlegung von DÖl'fern angewiesen und
gerodet wurde, mit einem Vierdnnge oder einer Viertelmark von jeder Hufe
mit Ausnahme der sechsten, welche der Anleger oder Schulz zehntfrei er
hielt. Im Falle jedoch Hufen der Anleger auf irgend eine Weise von diesen
ab an einen andern Grundherrn kommen und so zinsbar gemacht werden wOr
den so sollte davon auch der Vierdung als Zehnt an die Kirche entrichtet
werden I). Dieser Vertrag wurde nun Grundlage der späteren Verhältni,.,se
der Novalzehnten in Schlesien, denn es zeigt die Folge, dass im Wesentlichen
dieselben Grundsätze auch auf Oberschlesien übergingen. In diesem Abkom
mell finden wir den Ursprung des in Schlesien so sehr verbreiteten Bischofs
vierdungs, d. h. der Verwandlung des Zehnten jeder Hufe in die Entrichtung
eines Silberzinses im Betrage einer Viertel mark. Es hatte das fOr den Acker
bau und die Germanisirung vorzüglich Niederschlesiens die wichtigsten If"olgen,
wie sich in der zunehmenden Ausdehnung der Kolonisinmg von Deutschen
und der Ausrodung der Wälder zeigt, wie ich in der ITrkundensammlung S.
123 und dann in den Jahresberichteu der historischen Section der Gesellschaft
fOr vaterländische Kultur vom J. 1839, 1840, 1842 und 184,4. nachgewiesen
habe Als mit dem Ende des dreizehnten und dem Anfange des vierzehnten
Jahriuinderts die böhmischen Groschen aufkamen und dann im Laufe des vier
zehnten Jahrhunderts sehr schnell von immer geringenn Gehalte ausgeprägt

, I ;
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1) S. ausführlich darüber die Urkuodensammluug. HaIlpbtück 3 und 4" 1) Urkunden N. I und 1I.
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wurden, gewann dadnrch der Landmann eben !!IO viel, als der Bischof verlor.
Man rechnete in Schlesien dann regelmässig nach Marken und seit dem Ende
des dreizehnten Jahrhunderts nach Marken prager Groschen polnischer Zahl,
d. h. 4S Groschen auf die Mark, welche schwer genannt wurde, im Gegen
satze der leichten Mark VOll 32 Groschen.

Von dem wirklicheIl Werthe der alten Mark sind wir' nicht gell au nntel'
richtet, wissen aber, dass die Mark prager Groschen, anfänglich sechzig.
bald mehr und endlich 91 Stock enthielt, die dann anch immer schlechter aus
«eprAgt wurden, so dass unter Kal'I IV. die Mark WAhrung, oder Groschen
nur 7 % Tbaler werth war I). Daher widerstrebten die Bischöfe schon froh
der Verwandll1ng des Zehnten in eine Geldsumme.

Haben wir gesehen, dass der Bischof seinen Vertrag mit dem Herzoge
Heinrich J. for den Umfang der LAnder desselben vom Krossenschen ein
schliesslich bis zur GrAuze des Othmachauschen oder N eisseschen abschloss,
so entnehmen wir daraus, dass er dem Herzoge ober dieses letztere Land
nicht eigentlich dieselben Rechte, wie ober die anderen zugestand. Dennoch
finden wir, dass Heinrich J. seine Ansprache auf das, was wir Landeshoheit
nennen, nicht fallen liess.

Durch Vennittelung des pApstlichen Legaten Wilhelm, Bischofs von Mo
dena, der fast dreissig Jahre hindurch im Osten Europa's thätig war, schloss
der Herzog 1230 einen Vertrag mit dem Bischofe Laurentius von Breslall über
den' Blutbann (jurilldictio gladii) im Neisseschen, den der Herzog mit den
daher rahreoden Gerichtsgefl.lIen als Hoheitsrecht for sich in Anspruch nahm.
Der Legat bewog den Herzog Heinrich I. und dessen Sohn Heinrich 11. des
Friedens we«en dem Bischofe von Sachen, auf die V erh1st des Lebens oder
der Glieder stand, die HAIfte, von allen obrigen aber das Ganze der Gerichts
gefAlle abzutreten; der Bischof sollte den V oigt setzen, dieser aber vom Her
zoge deo Blutbann erhalten. Einen nicht auf Lebenszeit eingesetzten V oigt
IOUte der Bischof allein, einen auf Lebenszeit eingesetzten der Herzog und
der Bischof «emeinschaftlich absetzen dOrfen. Klagen gegen den V oigt rich

I

"

I) S...Laodbuch d  Mar  Br ndenburg S..l fF. und Voigts Beschreibung der böhmischen
)lunzen. Zu eIDer gIundhchen Kenntmss der einheimischen schlesischen Münzen man
gel  nicht sowohl . Material.. als ein des Gegenstandes mächtiger Bearbeiter der Ge
schichte des schlesIschen Munzwesens. Was bisher von Dewerdeck Kundmann ugel eiltet worden, reicht nicht aus. ,. s. w,i

I
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tete der Herzog und theilte, wenn es anf das Leben oder den Verh1st der
Glieder ging, die Gefälle mit dem Bischofe; in anderen l1'ällen erhielt der Bi
schof diese allein 1). Hierdurch war also allerdings das Hoheitsrecht des Her
zogs in einem wesentlichen Punkte anerkannt und was er nachgegeben, war
IUJl' des l1'riedens wegen geschehen. Bald darauf t!tarb der Bischof Lauren
tins (1232) und Thomas I. war sein Nachfolger.

Wie sehr der Adel in Polen der grossen AusdehmllJg der Vorrechte wi
derstrebte, welche die Kirche in Anl!!pruch nahm, zeigt das Beispiel des Wla
dislaus Odollicz in Grosspolen. Dieser verlieh, wie es scheint zuerst (1232),
dem Bischofe von Posen das herzogliche Recht, das heisst, eine grosse Menge
sonst ausschliesslich den Landesherren zustehender Rechte, Befi1gnisse nnd
Hebtlllgen, indem er die Unterthanen aller GQter des Bisthums und Capitels
von sämmtlichen Lasten des polnischen Rechts, von Heerfahrten , von jeder
Gerichtsbarkeit weltlicher Beamteten befreiete und sie uuter des Bischofs Ge
richtsbarkeit steHte, aussei' _ wenn einer der lTnterthanen Feinde in das Land
rufen oder dem Herzoge na h dem Leben stehn, d. h. sich des Hochverraths
I!!chuldig machen worde, nur in diesem }'alle solJte er vor dem fürstlichen Rich
ter zn Recht stehlI, doch allch dann die von dem Verbrecher zn entrichtende
Busse an die Kirche fallen. Ausserdem verlieh er dem Bischofe das Recht
in Cröben Monzen zu schlagen und im gesammten Bistbume zu jagen. Das
brachte den Adel dermaassen auf, dass er den Herzog ermorden wonte, ihn
aus dem Lande trieb und Heinrich I. von Schlesien als Herzog annahm 2). Es
ist nicht unwallrscheinlich, dass diese Vorgänge den Erzbischof Fu]co von Gne
sen veranlassten, eine Provinzialsynode aller polnischen Bischöfe zn Syradz
im Juli 1233 zu halten. Abgesehll VOll den reillkirchlichen Bestimmullgen,
welche auf derselben getroffen wurden, setzten die Bischöfe auch in Beziehung
auf dell freien ZehnteIl nach Ritterrecht durch, was bereits oben 3) angeführt
worden ist; ferner wurde wegen der Gewaltthätigkeiten der Grossen ein jeder
mit dem Banne bedrohet, der Kirchen oder Kirchhöfe erbrechen, sie berau
ben und sonst vergewaltigen worde , vOl'Zoglich wenn das durch forsdiche
Heere, anch in Abwesenheit der ForsteIl geschähe, dann sollten die Anfilhrer
gebannt, deren Patronatrecht ober Kit'chen suspendirt, in denselben kein Got

1) Urkundensammlung N. 13,
2) Boguphal. p. 59.
3) Oben S, XVIII.
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tesdienst gefeiert und, wenn im Kriege Kirchengtiter beraubet würden, der
FOrst mit dem Baune belegt werden. Mit weltlichen Gerichtsangelt'genheiten
sollten sich Klostergeistliche nicht befassen, auch kein Geistlicher gegen die
Kirche einem Weltlichen Beistand leisten.

'fhomas I. Iiess sich durch nichts abhalten, das Zehntrecht in grössester
AusdehlJllllg zn behanpten. Vor dem Legaten Wilhelm, Bischof von Modena,
focht er im J. 1233 seines Vorgängers Zehntverleihllng an das Kloster Len
bus vom J. 1218 an, indem er behauptete, die Urkunde sey ohne Wissen des
selben und des Capitels geschrieben lind besiegelt worden, denn wirklich hän
gen Doch jetzt beide Siegel an der Original urkunde ; ferner, sie enthalte allch
mehrere Zehnten, welche seine Vorgänger dem Kloster nie Obereignet hätten,
namentlich von 300 Hufen im Goldbergschen (obgleich Papst Gregor IX. diese
im J. 1232 dem Kloster ausdrücklich bestätigt hatte I»), so wie den Zehnten
zwischen den Flossen Hotzenplotz und Straduna. Der Legat vermitteJte 1233,
dass der Abt die ihm gehörige Hälfte des Dorfes Vezurocone, ferner Kosten

· thaI, die HlJße des Zehnten zwischen den genannten }j"IOssen lind einige an
dere Hebungen an den Bischof abtrat und dafOr Bestätignng der Urkunde vom
J. 1218 erhielt 2 ).

Es muss das Aufsehen gemacht haben, da es zu den wenigen Thatsa
eben gehört, welche die Geschichtschreiber aus dem Leben Thomas I. ober
liefen haben .).

Herv.og Heinrich I. handelte obrigens trotz seiner und seiner Gemaliu
FfGmmigken, rücksichtlich der fOrstlichen Rechte ober die Unterthanell der
Kirche wie andere polnische FOrsten. Wahrscheinlich konnte auch er der
Kirche die ihr von WladislaoiJ Odonicz verliehenen Rechte nicht zugestehen,
weil diesen der Adel eben deshalb verjagt und ihn als Herzog angenommen
haue,. allein auch in Schlesien hatte ,er mit seinen Beamteten die Unterthanen
.. breslaaer Bisthums vielfach vergewaltigt, worüber der Bischof Thomas I.
werde Rahne 4). Der Erzbischof von Gnesen hatte sich darüber an den
Papst gew8lldet, der Legat WdJaelm von Modena daher bei seiner Anwesen

heit in Polen den Herzog (wohl 1235) vorgeladen und, als er nicht erschien,
mit dem Banne belegt. Bei dem darüber vor dem päpstlichen Stuhle erhobe
nen Prozesse hatte der Papst einige Prälaten bevoUmächtigt, den Herzog IIn
ter der Bedingnng zu absolviren, selbst oder dnrch BevolJmächtigte an einem
bestimmten Termine in Rom zu ertlcheinen. nie Prälaten Inden zwar den
Herzog vor, lies sen ihn jedoch ohne Rocksicht anf die vom Papste vorge
schriebenen Bedingungen absolviren. Als nnn an dem bestimmten Termine
weder der Herzog noch dessen Bevollmächtigte in Rom erschienen, wurde er
zur Erstattung der Prozesskosten an den Erzbischof von Gnesen verurtheilt.
Dann erschienen Heinrichs Bevollmächtigte nnd der Prozess ober die Rechte
des Herzogs gegen die Unterthanen des Erzbischofs und ober dessen Klage
wegen ihm zugefogter Nachtheile an Steneru, Lasten und Beschädigungen in
seinen Besitzungen wnrde einige Zeit hindurch in Rom gefohrt, bis der Her
zog im J. 1238 starb. Seinem Nachfolger Heinrich 11. setzte Gregor IX. am
23. Mai 1238 auseinander wal'l geschehen war und ermahnte ihn, GeuugthUllllg
fOr den von seinem Vater der Kirche zugefogten Sclladen zu leisten, von allen
Bedrockungen der Unterthanen derselben abzulassen und dem Erzbischofe keine
Veranlassung zu Beschwerden zu geben, ausserdem zu gewärtigen, dass der
Leichnam seines Vaters, als eines wegen Bedrückung der Kirche Gebannten
wieder ansgegraben und die vom Erzbischofe und dessen Suffraganen zur Ver
theidigung der Rechte und Freiheiten der Kirche gegen Heinrich I. erlasse
nen Sentenzen worden streng beobachtet, ja mit geistlichem und weltlichem
Schwerdte gegen ihn und sein Land vorgeschritten werden \). Die kurze dnrch
das Herannahen der Mongolen so sitlrmis'che Regiernngszeit Heinrichs 11. und
dessen Tod bei Wahlstadt (9. April 1241) hinderten einige Zeit hindurch ir
gend etwas in dieser Angelegenheit zu thun, doch schon in demse]ben Ja re,
in welchem die Mongolen Schlesien verheert und dann geräumt hatten, zeigte
sich Miecislaus 11., Herzog von Oppeln, mit seinem Bruder Wladislaus Herr
des damals noch nicht weiter getheilten Oberschlesiens , dem Bischofe Tho
mas I. und dem Bisthume sehr geneigt, indem er die Unterthanen ihrer Dörfel'
Ujest KostenthaI und Steinau von Heerfahrten über die Gränze seines Her
zogth ms befreiete, wogegen sie bis zur Rückkehr de  obri.gen u?d zwar die
Einwohner VOll Ujest vier, die von Kostel1thal und Stemau Je dreI Ge atrnete
zum Schutze des Landes auf eigene Kosten sienen und nur wenD sem Land

I) Büscb'ings Urkunden von Leubus N. 46.

I) Daselhat N. 66. Ein zweites Original ist im Archive des Domcapi els.
3) Chronica princip. Polon. in meinen Script. rer. Sites. 1, p. 161.
4) Päpstliche Schreiben vom J. 1236 und 1237 aus den Regesten in Palacky italienischer

Reise S. . f. N. 132, 140 und 141. 1) Urk. in Raynaldi annal. eccI. vom J. 1238, N. 56,
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angegrift'en werden wurde wie alle übrigen erscheinen sollten. Fenler befreiete
er dieselben von allgemeinen Schatzungen , welche in besonderen Nöthen des
Herzogs auf das gesammte Land gelegt werden worden, indem es ganz im
Belieben des Bischofs stehen sollte, etwas von ihnen zu erheben oder nicht.
Wenn je Gold- oder Silbergruben oder Adern anderer Metalle oder Salzquel
len in seinem Lande entdeckt werden wilrden, sicherte er der Kirche den
Zehnten des ihm davon zustehenden Antheils zu. Eben so übet'lies!iI er wie
die niedere Gerichtsbarkeit auch die hohe dem Bischofe in diesen Dörfern mit
den gesammten Gerichtsgefälleni).

Herzog Heinrich 11. hatte bei seinem Tode fünf Söhne hinterlassen. Mie
cislaus wahrscheinlich der Jongste, welcher die Bllrg J ebus und unstI'eitig
das dazu gehörige Land erhielt, starb froh und wird daher von den schlesi
schen Geschichtschreibem gar nicht genannt 2). Boleslaus 11., der Aelteste
wurde, wie erzählt wird, wegen des Vorzugs, den er den Deutschen ge
w'hrte, aus Grosspolen , dessen Regierung er nach dem Tode seines Vaters
ubernommen hatte, vertrieben 3). Die vier ubrigen Brodel' theilten so, da!!llS je
der der beiden älteren einen der jongeren, welche Geistliche waren, zu sich
nahm, und demgemAss Boleslaus 11. fOr sich lind seinen Bruder Konrad au
fa.nglich Breslau, dann Liegnitz und Glogau wählte, während Heinrich 111.
mit seinem Bmder WJadislaus BreslalJ erhielt, wozu damals auch die FÜl'8ten
tbomer Oels (mit den später abgerissenen Standesherrschaften), Brieg, MOn
sterberg , Schweidnitz IJnd JalJer gehörten. Konrad verlangte indessen eben
faUs ein eigenes FUrstenthum und erhielt nach vielem Streite und }j'ehden un
ter sAmmtlichen Brodem das }j'Orstenthum Glogau, wozu Krossen gehörte. J)as
Lebuser Land fiel dtm Markgrafen von Brandenbllrg in die Hände 4).

Herzog Heinrich 11. hatte seinen Söhnen aufgetragen, die Güter der Kirche
von vielen auf ihnen lastenden Diensten und IJeistnngen zu befreien, was diese
auch nach seinem Tode gethan 5).

I) Urk.  . m.
t) Boguphal p. 63.

3) Daselbst p. 61. Chroo, Polon. in meinen Script. rer. sa, 1, p, 22 und 28.
4) Die Echtheit der von Worbs in Ledeburs .Archive VIl, S, 61, dann in den Regesten

der Niederlausitz aus dem Dresdeoer .Archive mitgetheilten Urkunde vom J. 1248.
möchte ich bezweifeln.

:I) S, Urk. N. VJJ.

Als Bischof Thomas I. den Chor der breslaner Domkirche baue te I), ge

stattete ihm Herzog Boleslaus 11. im J. 1244, Schenern znr V erfe tigung von
Ziegeln auf fOrstlichem Grunde und Boden anzulegen, wo es der Bischof pas
send finden wurde, und das dazu und zum Brennen der Ziegeln nöthige Holz
aus den fürstlichen Wäldern zu entnehmen. Die Steinmetzen, Ziegelstreicher,
Maurer und alle öbrigen Tagearbeiter , welche zum Bane verwendet werden
rden, befreiete er von der Gerichtsbarkeit des V oigts der Stadt Breslau
und seiner anderen Richter, indem sie vor dem Vorstande des Baues oder wen
sonst der Bischof dazu bestellen würde,. zu Recht stehn sollten. Er ordnete
einen besonderen Kämmerer dazu ab, die Anordnungen der Bauvorstände zu
vollziehen. Die breslauer Münzer sollten bis zur V ollendnng des Baues wö
chentlich vier Mark Silbers der Kirche zum laufenden Werthe ohne Präge
kosten schlagen. IJer Kastellan von Breslau und die übrigen Barone gaben
nach dass alle Arbeiter am Baue, bis zu dessen Vollendung von der Ver

, 2
ptlichtung zur Burgwacht befreiet seyn sollten ). .

Thomas I. brachte den Ban des Chors bis unter Dach. Später erst smd
die obrigen Theile des jetzigen Domgebändes , wie auch bei der Betra htung
des verschiedenen Styls derselben sich ergiebt, vollendet .wor en. Wir. fin
den, dass später (im J. 1333) Bischof Nanker als Er atz emes .Ihm . ans el1l m
Vermächtnisse fOr die Kirche gemachten Darlehns, vier Mark JährlIchen Zm
ses auf Alt- und N eu- (jetzt: Gross-) Beckern bei Liegnitz anwies, welche
nach dem Tode des Priesters Konrad von Hyzenberc zur Bedachung, Besse
rung und zum Baue der breslauer Kirche verwendet werden soHten.. ,

Im folgenden Jahre, 1245, gestattete Herzog Boleslaus 11. dem Bischofe,
in Neisse einen achttägigen Jahrmarkt mit allen Freiheiten anderer Jahrmärkte,
in seinem Lande zn halten, doch sollten Auswärtige und Bürger nach Ablauf
des Jahrmarktes die zu verkaufenden Tuche nicht in den Kaufkammem des

Bischofs niederlegen, vielmehr solle es den Bürgenl gestattet seYI , ausseI' den
Tuchen auch andere Waaren in ihren Häusern zu verkaufen. Die NutzuJlgell
und Gefälle vom Jahrmarkte selbst überliess er dem Bischofe 3). Diese Be
stimmungen beweisen, dass damals noch die Hoheitsrechte der Fürsten 'Ober
das Neissescbe nicht in Frage gestellt wurden.

.1
"

li
i '

I

I '

,

,I

:1;,
'1i
:i

.'1

"

d

1) CatBlog. ep. Wl'at. Script. l'er. Siles, 11. p. 134.
2) S. Ul'k. N, IV.
3) Ul'kundeosammlung N. 24.
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Auf Bitten Thomas I. bestätigte 9. August 124 ) Papst Innocenz IV. dem
selben die bischöflichen Rechte in den nunmehro 22 Hauptkastellaneien oder
Burggrafschaften der Provinz Schlesien, ferner die Burg Ottmachau mit den
dazu gehörigen Märkten, Dörfern und Zugehörungen, die Burg Milit ch mit
dem Markte und allem Zubehör, dann 152 Ilamentlich genannte Ortschaften im
damaligen Umfange der }'Orstenthilmer Breslau, Liegnitz, Glogau und Oppeln
und im Posenschen mit aUen }i'reiheiten und Immunitäten. Niemand sollte einen
vom Bischofe mit dem Banne oder Interdicte Belegten zum Gottesdienste oder
zur Kirchencommunion zulasseu, kein Bischof oder Erzbischof innerhalb der
breslauer Diöces ohne des Bischofs EinwilJigung Versammlungen halten oder
Angelegenheiten der breslaIler Kirche verhalldeIn dOrfen, mit Ausnahme dei'
Bevoll.mAchtigte.n des römischen Stuhls und des Metropoliten, niemand in
schlesischen Kirchen, ausser wenn sie Anderen mit vollem Rechte gehö
ren, Geistliche ohne Zustimmung des Bischofs ein - oder absetzen und über
h pt die Kirche in deren Rechten und BesitzlIngen beeinträchtigen dOrfen
bel Strafe des Banlles und der Entsetzung vou allen geistlichen und welt
lichen Ehren und Würden J). Rechnen wir zu den mehr als 150 Ortschaften
des B!sthums noch 67 im Neisseschen, welche das Bisthum unstreitig gröss
tentheds schon damals, wahrscheinlich seit der Schenkung des Jaroslaus im
Anfange des 13. Jahrhunderts besass, so sehn wir es in dem Besitze sehr
ansehnlicher Gnmdstocke. Auch aus dieser Urkunde entnehmen wir, dass die
grossen Ansproche   welche bald auf die besondere Befreiung der .Kirchengü
ter von allen weltlichen Lasten, ferner abC die Hoheitsrechte im N eisseschen
gemacht wurden, von Thomas I. noch nicht in Anspruch genommen waren da
er sieh nur einfach die Besitzungen der Kirche hauptsächlich des Ottmachau
sehen und Militschschen bestätigen Iiess, was dann allgemein mit dem Aus
druck.e der ImmuniiAtsrechte geschah.

. Wir erfahren alls  rkunden, dass Boleslaus 11. wAhrend seiner Kriege
d dem Herzoge przemudaus um Grosspolen , dann mit seinem Bruder Heill
d1 UI., ober den   Konrad, deb jOngsten der Broder zu gebenden Antheil 2)
m lfOIISe BedrAngll188 kam. Er hatte schon im J. 1243 dem Bischofe Tho
mas   D?rf Seligowo bei Zirkwitz fttr 90 Mark verkauft lind deren sechzi
fttr seme Ritter zur Vertheidigung der Burg Santhok verwendet, dreissig an

I:I,
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1) Urk. N. V.
i) Boguphal p. 62 lIod 63,
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tleine Muttel' gegeben. Auch die Dörfer Brechelshof und Polk witz hatte er
im J. 1247 nil' 230 Mark dem Kloster Lenbus verkanft I). Obgleich er nun
auch einzelnen Klöstern mancherlei Landstücke ge8chenkt und li'reiheiten ver
liehen hatte, so mag er doch den Giltern der Kirche grossen Schaden zuge
fogt und Gewaltthätigkeiten gegen Geistliche verobt haben. Die Geschicht
schreiber erzählen uns, das:!! durch sein Heer in der Kirche und auf dem Kirch
hofe zu Nenmarkt 800 Menschen umgekommen wären 2). Deshalb war er mit
dem Banne und sein I.and mit dem Interdicte belegt worden 3).

Als Papl!!t Innocenz IV. den Archidiaconlls Jacob von Lüttich als seillell
Legaten lIach Polen schickte nlld deli 19. November 124.7 dem Erzbischofe
von Gnesell befahl, die em Zll gellOrsamen, so war es natilrlich, dass ihn auch
die Beilegllllg dieser Wirren beschäftigte. Am 8. Jnli 1248 bekannte J1I11J
Het'zog Boleslam04 11., er habe mit seinen Broderll froher anf Befehl ihres ver
I!Itorbenen Vaters den UnteJ.thanen der Kirche mehrfache Befreiungen von La
ten und Diensten bewilligt, nehmlich von Aufnahme und tTnterhaltung der fQrst
lichen Reh -, Hirsch - und Wildel!lchwein-Jäger, der F'alkner und der Hunde
derselben, ferner von }'rohnfuhren und Geleit, wodurch früher die Bewohner
so gedrückt worden wären, dass sie der Kirche nichts mehr hätten leisten
können. Im Verlaufe der Zeit hätte er jedoch, aufgebracht "ober den Bischof
Thomas, diese Befreiungen aufgehoben, dann aber habe ihn der Legat Jacob
mit dem Bischofe ausgesöhnt, weshalb er nun, ohne dies je widerrufen zu
wollen, alle diese Servituten den Unterthanen des Bischofs und des Capitels
auf immer nachlasse, mit Ausnalmle der Biber, rücksichtlich deren er sich das
bis jetzt als goltig beobachtete Herkommen vorbehalte. Er befreiete diesel
ben Unterthanen auch von der Verpflichtung die an ibn geschickten oder von
ihm zurückkehrenden Boten zu beherbergen, behielt sich aber im Falle des
Bedarfnisses die Herberge selbst vor, doch mit Rücksicht auf das Vermögen
der Armen. Rücksichtlich des Geleites und der F'rohnfuhren sollten dieselben
Dorfunterthanen alle Rechte haben, wie die Unterthanen in den Dörfern der
Ritter. Dieses Privilegium bestätigte auf Ansuchen des Bischofs Papst Inno
cenz IV. 3. September 12484).

1) Büschings Urkunden des KlosL Leubus p, 175.
2) Vita s. Hedwig, Script. rer. Siles, 11. p. 45: in exordio dominationis ejus,

p. 798 setzt das wohl zu spät in das J. 1248.
3) Urk, vom 28, Januar 1249, N. VIlJ.
4) Urkunden N. VI und VII.

Dlugoss I.
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Der Cardinal-Legat hielt dann im October 1248 zu ßreslau eine Synode
der Gnesner Provinz, welcher nebst dem Erzbischofe }j ulco von Gtlesen und
den obrigen Bischöfen der Provinz auch Thomas I. beiwohnte lind deren Sta
tuten, so weit sie noch anwendbar waren, Papst Urban atn 3. JIlIi 1263 bestätigte. '

Es wurde darin unter Andern festgesetzt: (s 1) es sollten Laien über
Beeinträchtigung der Zehnten und des KiJ'cheneigenthums vor dem Bischofe
oder Officiale verklagt werden und wenn das nicht geschehe, die geistliche
Behorde von Amtswegen mit dem Banne und Interdicte gegen die Beschädi
ger und nach vergeblicher Anrufimg des weltlichen Arms auch gegen deren
Herren verf hren. Die Zehntempfänger sollten verpflichtet seyn, binnen
acht Tagen Ihren Zehnten anzunehmen, damit die Zehntpflichtigen ihre obri
gen neun 1'beile ebenfalls vom Felde wegschaffen könnten. Dann heisst es:
wenn ein Herzog oder FOrst deutsche Ritter oder Andere in seinen Diensten
zn behalten wOnsche, so verleihe er ihnen in seinem Gebiete Ländereien zu
Lehn, deren Bauern irgend einer Kirche oder einem Geistlichen zur Entrich
tung des vollen Zehnten (reeta decima) von Alters her verpflichtet wären.
Die RiUer aber setzten auf die Goter andere Bauet'n, denen sie von der sec h s
ten Hufe  en Zehn.t vOllig u?d darm n?ch den sechsten Theil aller übrigen
Zehnten erhessen, mIt der ZusICherung, Sie gegen die Geistlichkeit zu vertre
ten.   enn . nun. der Geistliche, welcher zur Erhebung des vollen ZehnteIl
berechtigt sei, die Bauern danlm angehe, so werde er von den Rittern durch
Drohungen und Beschlagnahme seiner Goter gezwungen, davon abzustehn. Ja
viele Ritter wollten nicht einmal den Zehnten, mit Ausnahme der sechsten
Hufe und des sechsten TheiJs aller Obrigen Zehnten im Felde entrichten
sondern gäben statt dessen eine viel geringere Zahl von Scheffeln, so das
alles Recht, was Gott auf den Zehnten habe, vernichtet werde. Das verbot
der Legat den Bischofen zu dulden, so fent nicht dringende Notb oder au
pnscheiulicher V ortbeil sie dazu nOthige, und befahl, die Ritter ohne Ansehn
der Person zur Genugthunng anzuhalten und nicht von der Entrichtung desvoUen Zehnten abzulassen.

Man sieht,  s  die FOrsten un  RiUer sich hier auf die im J. 1227 ')
durch Herzog Hemnch I. auf pApstltche Vermittelung veranlasste Entschei
dung ober die Zehnten stotzten.
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Endlich (5 23), da der Papst den Bischöfen aufgetragen, in seinem Na
men den Peterspfennig einzusammeln, SO befahl ihnen der Legat, das sorg
fältig Zll thun, damit der Papst sie nicht dereinst zur Rechenschaft ziehe und
strafe.

Boleslaus 11. versprach darauf, 28. Januar 1249, dem Bischofe in Ge
genwart der Bevollmächtigten desselben zur Lösung des über ihn verhängten
Bannes, Geistliche weder gefangeu zn setzen, noch zu vetjagen, Amtsentl.'le
tzuugen derselben vielmehr vor dem geistlichen Gerichte zu bewirken, sein Pa
tronatrecht olme Verletzung det. Immunität der Kirche zu üben, deren Eigen
thum vielmehr wie das seinige zu vertheidigen, IHlr rechtmässige alJgemeine
und besondere Auflagen oder Steuern auf die Unterthanen und Güter der Kir
che zu legen, ausset. wenn der Bischof allein gegen die (Jeberehlstimmung der
Barone und gegen das Recht seine Einwilligung nicht geben wolle.

Hieraus sehn wir bestimmt, dass die Barone des Landes ein Bewilli
gungsrecht der Steuern hatten und dass der Bischof und die Kirche als ihnen
in diesel' Hinsicht wesentlich gleich berechtigt angesehn wurden. Doch sollte
das weder des Herzogs Erben noch des Bischofs Nachfolger verpflichten, Fer
lIer versprach Boleslaus 11., die verbrannte Kirche in Kalisch wieder aufzu
bauen, das Kloster zu Naumburg in allen RechteIl herzustellen, die Immunität
der Wohnhäuser der Geistlichkeit aufrecht zu erhaltelI, KirchengiJter lIicht UII
rechtmässig anzugreifen und was er genommen, völlig zllrockzustellen lind zu
rocksteUen zu laMsen und mit angezeigten GebannteIl keine Gemeinschaft zu haben,
ausseI' im Heere. nen geistlichen Sendboten versprach er fOr dereIl Ange
legellheiten völlige Sicherheit, allch zur Berechmmg des der Kirche zugefüg
ten Schadens, den er bis zum 24. Juni zu ersetzeIl versicherte. Auf das Al
les leistete er eillen körperlichen Eid; ausserdem sollte der Bischof den
Bann und das Interdict, ohne Rücksicht auf des Herzogs Appellation, er
neuern dorfen I).

In demselben Jahre zeigte sich Boleslaus 11. ausgesöhnt mit der Kirche
und derselben günstig und freigebig 2).

Im folgenden Jahre 1250, als Bischof Thomas I. von Breslau auf das
gesammte Land Herzog Boleslal1s 11., wegen allgemeiner EirJUehmuog der Zehn
tell und andern KircheneigenthulDs unstreitig durch den Adel oder die Ritter

1) Urk. N. vm.
2) Urkundensammlung N. 29 und 31.
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schaft, das Interdict gelegt hatte, erklärte Boleslaus n. in Gegenwart seinet'
Brodel', Heinrich und Wladislaus, in Neisse, er habe den Bis( hof gebeten,
tbr sich und seine Goter vom Interdicte ausgenommen zu werden, weil er und
seine Gutsunterthanen die Kirche nicht beeinträchtigt hätten und wo das ge
schehen Alles zu ersetzen bereit wären. J)as habe der Bischof angenom
men, worauf ihm der Herzog, wegen seiner Verpflichtung als Patron die
bresJaller Kirche zu schotzen , eidlich versprach rocksichtlich der Zehnten
seiner Goter der Kirche zu leisten, was zur Zeit seines Vaters (Heinrichs n.)
und seines Grossvaters (Heinrichs I.) geleistet worden, eben so r/lcksichtlich
der MOnze als anderer Gegenstände I).

Wie streng Bischof Thomas I. auf das bischöfliche Zehntrecht hielt, se
hen wir auch daraus, dass 1. Juni ] 251 Magnus, Propst von Lebus, Graf von
Anhalt, bekannte, um mit dem Bischofe in Ii'rieden zu leben und nicht in l1bel'
flossigen Streit zu gerathen , wolle er sich mit den alten Zehnten im Sagani
schen begnogen, welche ehedem der Bischof von Bt'eslan der Propstei in Le
bus verliehen, und keinen Anspruch auf den Neubruchzehnt aHer der nörfel'
machen, welche in diesem Bezirke nachher angelegt worden wären 2),

Herzog Konrad 11. von Glogau, welcher seine Hauptstadt Glogau zu ei
ner, wie er sagt, freien Stadt mit deutschem Rechte machen wollte, verglich
sich darober 13. Dec. ]253 mit dem Bischofe und dem Collegiatstifte in Glogau.
Diese verzichteten auf einen jährlichen Zins von 53 Mark, den sie VOll der
Stadt, ehe sie frei wurde, zn erheben hatten, wofOr deI' Herzog in seinem
Gebiete allen Unterthanen in ihren f)örfern Freiheit gab von Ii'rohnfuhren, V 01'
spann, Geschoss, persönlichelt lind Grunddiensten , vom Grasmähen Eisbre

. ,
chen 111 den GrAben der Burgen, von allen Heerfahrten ausseI' zur Vet'theidi
gong des Landes, vom Burgbaue , wenn nicht der Bhilchof nachgebe, dass
zum Besten .des Landes eine Burg gebanet werde, ferner von der Aufnahme
der tbrstlichen JAger und Vogelsteller, auch der Biberjäger , vom Wachdien
ste, vom Grundzinse und von der Aufnahme, der Unterhaltung und Ii'ortschaf
fung fOrstlicher Boten, femel' von der Gerichtsbarkeit der fOrstlichen Beamte
teil. Es sollten auch die von den Unterthanen der Geistlichkeit zu entrich
tenden Bussen allein ihrer Herrschaft zufallen und nur die Vollziehung VOll
VersCGmlBeJungs- und Todesstrafen der forstliche Beamtete besorgen, der Bi
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1) Ul'k. N. IX.
2) Urk. N. X.
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schof und das Collegiatstift freie Jagd auf ihren Dörfern, freie Ii'iscberei in
der Oder und auch die Anlegllng von Wehren, doch ohlle die Schifffahrt zn
hindern, haben, gegen Alle aber, die sich diesem Privilegium widersetzen
wOt'den, die Kirchenstrafen IIngehindet.t verhängt werden dOl'fen I).

Als sich zu Anfange Octobers 1256, wie ein wohlunterrichteter Zeitge
nosse erzählt 2), der Bischof Thomas 1. von Breslau, der Spiegel der gesamm
ten damaliger'l Geistlichkeit Polens, in Gurkau am Zobtenberge, einem Gute
des Augustiner-Chorberrenstifts in Breslau befand, um eine neu erbanete Kir
che einzuweihen, überfiel ihn zur Nachtzeii, vom Teufel gereizt und durcll
die neutschen, welche ihn leiteten dazll überredet, Herzog Boleslaus H. von
Liegnitz, erbrach mit seinen Genossen das Gemach, in welchem der Bischof
ruhete, pl(lnderte dasselbe, nahm ihn IUlter nichtigen Vorwänden, vorzüglich
aber 11m Geld von ihm zu erpressen gefangen, schleppte ihn baJb nackt zu
gleich mit dem Propste Boguslaus und dem Canonicus Eccard nach der Burg
Lähn und warf die beiden letzteren in ]fesseln, um von ihnen Geld zu crhal
ten. Den Bischof führte er von einer Burg zur andern bis naeh Liegnitz
(Lodnicz), Als der Erzbischof Ii'ulco von Gnesen hörte was geschehen sey,
so sprach er sogleich mit den Bischöfen seiner Provinz den Bann gegen den
Het'zog aus, welchen er in allen Pfarrkirchen mit den gewölmlichen l.1'eierlich
keiten an allen Sonn- und Ii"esttagen verkonden liess. Dennoch wollte der
Herzog den Bischof lind dessen Geistliche vor Bezahlung der festgesetzten
Summe nicht in Ii'reiheit setzen.

Papst Alexander IV. hefahl allf Klage des breslauer Capitels, 13. Decb.
1256, dem Erzbischofe von Gnesen und dessen Suffraganen, den Herzog,
wenn er nicht so fort die Gefangenen in J'reiheit setze, vollständigen Ersatz
fttr alleu augerichteten Schadeu und Genugthuung filr sein Verbrecheu gebe,
feierlich mit dem Banne, dessen Laud und jeden Ort wo er verweileu oder
die gefaugenen Geistlichen sich befinden worden, mit dem Interdicte zn bele
gen nnd ihn mit der Beraubung der Lehen, die er von der Kirche habe und
seiner Patronatrechte über einige Kirchen zn bedrohen 3). Als das ohne \-Vir
kung war und der Bischof vielmehr in Ii'esseln gelegt wnrde, trug der Papst
auf Anzeige der polnischen Bischöfe, 30. März ]257, den Erzbischöfen von

1) Urkulldellsammlung N. ,(2.
2) ßasko, FOl'tsctzer des Boguphal, p, 69.
3) Raynaldi annal. eccles. a. 1256 KlO.
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Gllesen ulld Magdeburg auf, das Kreuz gegell den Herzog zu predigen, in
dem er allen TheiJnehmern gleichen Ablass wie fur einen Kreuzzug in das
gelobte Land zusicherte I). Der im stre gsten Gefällgnisse gequähe Bischof
zahlte jetzt eineu TheiJ der vom Herzoge verlallgten Summe, stellte fOr den
andent Borgen, willigte ill die Verwandlung des }j"eldzehnten des ganzeIl
breslauer Sprengels in Malterzehnt ulld Bil!lchofsvierdunge 2), wurde 8. April 1257
mit seinen Leidensgenossen in Freiheit gesetzt und befand sich 15. ApriJ bei
dem Herzoge Konrad 11. in Glogau. BolesJaus beschuldigte seine Brüder Hein
rich und Konrad und deren Barone, Urheber der Unthat gewesen Zll seyn,
ohne doch Jemand da\'on zu oberzeugen 3). Während er seinen Brnder Kon
rad gefangen nehmen wollte, oberfiel ihn dieser unerwartet, schleppte ihn mit
sich nach Glogau 4) und presste ihm die vom Bischofe Thomas erhaltene Geld
summe wieder ab.

Das hinderte anfänglich das Zustandekommen eilles Kreuzzuges. Der
Erzbischof von Gnesen versammelte 14. October 1257 eine Provinzialsynode
ill Lenczycz, bei welcher auch der Bischof Thomas anwesend war lind 111111
viele V orworfe darüber hör n musste, dass er in die allgemeine Vel'wandlung
des in Polen herkömmlichen Garbellzehllts in Malter und Bischofsvierdunge ge
willigt. Er elltschuldigte sich aber mit den ausgestandenen Leiden und ver
sprach du, was er dem Boleslaus zlJgesagt, nie zu erfollen ß).

Weil nun aber Boleslaus ober ein Jahr im Banne gewesen war, so pre
digten die Bischöfe der Gnesner Prozinz das Kreuz gegen ihn 6). Das nö
tbigte ihn sich zu unterwerfen.

Mit diesen Nachrichten stimmen die vorhandenen Urkunden wesentlich
durchaus Oberein und ergänzen sie noch auf höchst merkwürdige Weise. Es
scheint sich aus den einzelnen Angabeil auch zu ergeben, dass Boleslaus 11.,
welcher viele deutsche Ritter in das Land gerufen hatte, die sicher deutsche
Kolonisten ansetzen wollten, auch mit wegen des Garben- und Novalzehnten

11
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I) Dlngoss lib. VII, p. 748.

t) Dlugoss lib. VII, p. 745, cf. Chron. princ. Polon, Scriptor. rer, Siles, T. [, p. 161.
Vel'gL Henelius bei Sommersberg T. 11. p. 149,

3) Basko p. 69. cf. DIugoss lib. VII, p. 745 f.
4) Basko p. 69.
5) Dlngoss lib. vn, p. 747,
6) Basko p. 71.
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den Bischof angriff, weil er ihn zwang, dessen Verwandlung in Vierdnnge
und Malter nachzugeben, was durcliaus deutsche Sitte war. Herzog Boles
laus versprach daher 2. Decemb. 1258 wegen seiner schweren Vergehungen
gegen die Kirche dem Bischofe Thomas rücksichtlich dessen was er gegen
ihn begangen, mit aller Andacht und Aufrichtigkeit Gellugthmmg zu geben,
daher mit hundert Ritttern und Knechten in wollenem Gewande
und barfossig von Goldberg bis zum Dome in Breslan zu gehen,
um Absolution zu erhalten; fltr angerichteten Schaden, Raub und das ihm ent
richtete Geld aber des Bischofs Verzeihung nach Anordmmg mehrerer ge
Ilannten Geistlichen zn suchen; ferner, so lange er leben werde, seine Hand
nicht gewaltsam gegen des Bischofs GIJt und den Zehnten der Kit'che auszu
strecken, fflnf Geiseln, die er noch vom Bischofe habe, ohne AlIstalId , ent
bundeIl ihrer Zusage, in Freiheit zu setzen und allell Schaden und Schmach,
der ihm vom Bischofe könnte zngefügt seyn, zu vergeben, wie er deno hotTe,
der Bischof werde ihm ein Gleiches thun I).

Am 8. März 1260 versprach I1tm Herzog Heinrich 111., um die Einigkeit
zwischen seinem Bruder Boleslaus 11. mit dem Bischofe Thomas herzustellen,
diesem in Boleslaus Namen 2000 Mark Silber8 in halbjährigen Terminen von
je 250 Mark zn zahlen lind wies diese auf die Monze in Bres]au an. }j'er
ner weil Boleslans 11. einige bischöOiche Gefälle des vergangenen Jahres
(1259) erhoben, deren Betrag nicht bekannt sey, so solle die8er durch Ab
geordnete des Bischofs und des Boleslaus ermittelt werdeo und Heinrich 111,
versprach die Bezahlung der Snmme, indem er die Einkünfte seiner Dörfer
dem Bischofe bis auf ein Jahr nach der Absolution des Boleslans überwies,
der auch den Abgeordneten des Bischofs zur Wiedererlangung dessen beholf

lich sey" sollte, was nicht anf Befehl des Herzogs erhoben  orden war.
Heinrich III. vel'sprach eidlich die Erfollung dessen, was er zugesichert, anch
dass er es nicht als ihm zugefogtes Unrecht ansehen werde, wenll ihn der
Bischof durch den Bann zur ErfoJlung anhalten sollte; ferner dass der eben
abwesende Bruder Wladislaus, Propst von Wissegrad , alles Vertragene
genehmigen werde; dann, dass er die Privilegien, welche Boleslaus 11. VOll
der breslauer Kirche erhalten, das heisst WOlll den dem Bischofe Thomas ab.

gezwnngenen Vertrag, zurückstellen wolle, und  n dessen   ollmach  sicherte
er den Dörfern und Unterthanen, Freien und Höngen des Blsthums ID dessen

1) Urk. N, XI.
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'",anden Freiheit von allen Diensten und Lasten, wie sie genannt werden
möchten. In aUen bischöOichen Dörfern sollte der Bis hof die Gerichtsbarkeit
haben, ausser in Blutsachen, von denen sich Boleslaus zum Zeichen der Ober
herrlichkeit ein Drittel der Gefälle vorbehielt, und die der V oigt des Herzogs
richten sollte. Auch Steuent soHten dem Herzoge die Unterthanen der Kir
che nicht geben, ausser verhältnissmässig in den }'ällen, wenll der Herzog
gefangen, eine Burg ausgelöst oder ein übermächtiges, feindliches Heer durch
Geld würde vom Lande abgewelldet werden milssen. Dies ist das erste Bei
spiel, da!!s man in Schlesien versuchte, die Verpflichtullg der Unterthanen der
Kirche zu allgemeinen Landessteuern auf bestimmte }'älle zu beschrällkell,
was schon 30. N ov. 12tiO auch for Oppelll, 1261 für Glogau geschah lind
dann allgemein wurde. Die Bestätigung dieser }'reiheiten fÜI' die Uutertha
nen des Bischofs (im Gebiete Boleslaus 11.) versprach Heinrich 111. auch von
l!Ieinem Bruder Konrad von Glogau zu erwirken und alles das sollte auch fÜr
ihn (Heinrich 111.) und dessen Nachfolger, wie fOr Thomas und de8sell Nach
folger gelten I).

Am 3. Mai 1260 befreiete nUll Boleslaus , was eillell Theil seiner dem
Bischofe zu' gebenden Genugthuullg ausmachte, die Dörfer und U nterthanen
des Bischofs in seinen Landen von allen Diensten, Lasten, Steuern und der
Gerichtsbarkeit, mit Vorbehalt der wenigen Punkte, und für Steuern der drei
Fälle, ganz wie sein Bruder Heinrich IIII am S. März 1260 zugesichert hatte,
und dass es ihm freistehen solle, Hülf8gelder (adJutoria) bittweise vom Bi
I!Ichofe zu erlangen  ).

Herzog Heinrich 111. gab darauf 3. Mai 1260, mit Einwilligung seineli
Bruders WJadislaus, dem breslauer Capitel zum Ersatze für den Schaden, weI
chen Boleslaus 11. demselben seit mehreren Jahren durch Wegnahme der dem
Capitel zustehenden Zehntmalter zugefügt, den ZoJl alles die Oder herab nach
BresJau kommenden Holzes auf zehn Jahre, versprach ferner, in dieser Zeit
dem Capitel funfzig Mark Silbers, jährlich zu fünf Mark, zu zahlen, wogegen
du Capitel jedem weitem Verfahren ober ihm von Boleslaus zugefügte Nach
dleile entsagte 3).

I:
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I) Ul'k. N. xu.
') Urk. N. XVII.
3) Ul'k, N. xm.

r

Thomas I, Boleslaus 11, Absolution, XLI

Nun wendete sich Boleslaus 11. an den Papst Urban IV. und bat um
Absolution. Da 111m auch dei' Bischof angezeigt hatte, der Herzog habe ihn
und die beiden anderen gefangenen Geistlichen in Freiheit gesetzt und völlige
Genugthuullg gegeben, so bevollmächtigte dir Papst 13. October 1261 den
Erzbischof von GlIesen, den Abt des Augustiner-Chorherrenstifts zu Breslau
und den Provinzial des Predigerordens in Polen, nach gehöriger Erforschung
der Wahrheit der Sachlage, den Herzog zu absolviren und ihm eine heilsame
Busse aufzulegen I). Diese Prälaten sassen am 20. Decemb. 1261 vor der
Hauptthür der Domkirche in Breslau. J)a erschien Herzog Boleslaus 11.,
bat demüthig 11m Abl!lolutiorl lind (iberreichte dann in Gegenwart 8eines Bru
ders, Heinrichs 111. und anderer das von ihm der Kirche 3. Mai 1260 2 ) ver
liehene PI-ivilegium und Herzog Heinrich übergab eine andere Urkunde vom
20. December 1261, in welcher er bekannte, er habe sich verpflichtet, dem
Bischofe für seinen Bruder 2000 Mark Silbers binnen vier Jahren zu zahlen 3),
doch das in den bei den ersten Termillen des Jahres 1261 nicht vermocht,
wofür er bis zu Anfange der Fastenzeit 1262 dem Bischofe Genoge leisten
wolle; eben so bis dahin tiber 211 Mark SiJbers ulld eine Mark Goldes, also
iusge8ammt über 222] Mark Silbers, welche sein Bruder Boleslaus Doch nach
dem Abschlusse des Vertrages (wohl vom 2. Dec. ]260) von den EiI.lkünften
des Bischofs an sich genommen. Wenn er (Heinrich) bis zum angegebenen
Tennine diese Zahlungen nicht leiste, so wolle er sich ohlle Widerspruch
dem Banne oder sein Land dem Interdicte des Erzbischofs von Gnesen oder
des Bischof8 von Breslau unterwerfen 4).

Nachdem dann Boleslaus 11. und dessen Mitschuldige feierlich, unter Be
rührung des Kreuzes, geschworen hatten, den Befehlen der Kirche zu gehor
samen, so IÖ8ten die bevollmächtigten Prälaten den Bann derselben und präg
ten ihnen ein, nie einen Bischof oder irgend einen Geistlichen gefangen zu
nehmen, oder, dass das geschehe, zu beg(lnstigen, vielmehr wo es beabsich
tigt werde anzuzeigen, von aller körperlichen Belästigung der Geistlichen
abzustehn, keine Zehnten noch Einkünfte derselben ohne deren Willen an
sich zu nehmen und was sie genommen zu ersetzen,  uch ferner mit Gebann

1) Urk. N. XVI.
2) Ul'k. N. :x. VII,
3) Urk. N, XII,
4) Urk. N. XVlII,
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ten keine Gemeinschaft zu haben. Dem Herzoge wurde besonders eingeschArft,
Geistliche, welche von denen, die unter seiner Gerichtsbarkeit stonden gefan
gen gehalten worden, in Freiheit zu setzen und den GewaJtthAter zu verfol
gen bis derselbe Genugthtltlng" gegeben. Weil der Herzog durch die Ge
fangeonehmung des Bil!lCbofs den Bau der Breslaner Kirche besonders gehin
dert hatte, so wurde ihm noch aufgelegt, sechs Jahre hindurch jAhrJich eine
Mark Goldes zum Baue der Domkirche zu geben. Nachdem darauf der Her
ZfI und dessen Mitschuldige absolvirt worden waren und die Vorschriften
der BevolJmAchtigten ohne Widerspruch angenommen hatten, wurden sie von
diesen in die Domk.irche geführt und ihnen die Gemeinschaft der GIAubigen
und der Antheil an den kirchlichen Sacramenten wiedergegeben-I).

Heinrich In. musste 21. Juni 1262 vom Bischofe Anfl!lchub fOr die Be
zahluDl eines Termins von vierhundert ein und siebenzig Mark bis Michaelis
erwirken 2) und war bis all seinen Tod (1266) nicht im Stande, die vertragene
Summe zu bezahlen, von welcher er noch 1711 Mark Silbers uud eine Mark

, Goldes schuldig war, als er starb.
WAhrend dieser VorgAnge ersetzten die Herzöge Heinrich und Wladis

I.... den Augtlßuner-Chorherren zu Breslau in zwei Dörfern Jarischau und
Pu8chbu den zwei Jahre hindurch genommenen Malterzehnt im Betrage VOll
je 117 MaUem (also 234 Malter) zu 110 Mark und 400 Scheffel Zehnt, weI
che ihr Bmder Konrad von Glogau auf ihren Befehl in Kreidel genommen
haUe zu 16 Mark, ferner 2 Kelche der Kirche, die sie ,'erkauft hatten, zu
14, Mark, ein Streitross, das der Abt dem Herzoge Heinrich IIJ. geschenkt,
zu 30 Mark, eodlick die Schweine, welche sie am Schlesierberge (Zobten)
fbr, ... Heer geJlommen hatten, zu 12 Mark, indem sie das Dorf Kranst dem
SGOe Ghergabeo ').

.All 30. NOTember 1260, bei Gelegenheit des gegenseitigen Austausches
meltrerer GMer, gewAhrte Herzog WJadislaus von Oppeln dem Bischofe das
BecIti, in an. Dörfern desselben Deutsche oder Polen all usetzen, zu wel
eile. Rechte ihm beliebe, indem er ilt Ahnlicher Weise wie Boleslaus 11.
3. Mai 1260, aUe Unterthanen des Bischofs sAmmtlicher Dienste enthob, weJ':
che die polnischen Dörfer dem Herzoge leisteten, sie ferner ausnahm VOll aI

ler Gerichtsbarkeit der weltlichen Richter, VOll allen Steuern, ausseI' in den
FAllen, wenn der Herzog oder eine Burg oder ein Theil seines Landes oder
seine Ritter in offenem Kriege znr Vertheidigung seines Herzogthums in die
HAnde der }'einde fielen und losgekauft werden müssten; in diesen vier  'äl
len anein sollten l!Iie verhältnissmässig wie die anderen Unterthanen beitragen.
Zu Arbeiten bei der Landesvertheidigung sollten sie wie die Unterthanen der
Ritterschaft verpflichtet seyn, Heerfahrt zur Vertheidigung des Landes wie
Andere leisten, 7.U Zogen, die der Herzog persönlich über die Gränze unter
nehmen worde, insgesammt mir zebn leere Wagen, jeden mit drei Rosseil
I!Itenen, die ihnen nach Beendigung des Zuges zurockgel!ltellt werden so]]telJ,
nicht aber persönlich zu erscheinen genöthigt seyn; wenn der Herzog nicht
seJbst über die GrAnze zog, sondern Andere schickte, waren sie zu gar nichts
verpflichtet. Zugleich bestätigte er namentlich alle Besitzungen des Bischofs
in seinem Lande und bestimmte, dass Alles, was in den oben festgesetzte.1
}-'Allen die Unterthanen des Bischofs zu leisten hätten, von den Beamteten
desselben, und nur wenn er sich weigere von den Beamteten des Herzogs
sone beigetrieben werden I).

Herzog Heinrich III. versprach 30. April 1261, von den EinwohnerlJ der
Stadi Neisse, die ein uns unbekannter Unfall, wahrscheinJich Brand oder PlOn
derung getroffen hatte, binnen zehn Jahren nichts zu fordern, gestattete ihnei.
aucb zur grössent Sicherung, mit Beistand und nach Anordnung des Bischofs
die Stadt gegen feindliche Angriffe, sey es durch Planken oder durch Mauern
von Bruch- oder von Backsteinen zu befestigen, in der Ueberzeugung, was
er zur Aufnahme der Stadt thne, gereiche seinem ganzen Lande zum V (lr
theile 2). Auch hier finden wir also noch die Ausübung eines Hoheitsrechts
des Herzogs im N eisseschen.

Herzog Konrad 11. von Glogau bestAtigte 25. Mai 1261 wesentlich die
Freiheiten, welche er den Unterthanen des Bischofs 13. Dec. 1253 bewilJigt
hatte, nur nahm er das Geleit (PreU'od) aus, welches er sich, doch in ge
mässigter Weise und geregelter }"orm vorbehielt, wogegen er sie aber von
allen Steuenl, mit Ausnahme von drei FAllen, befreiete, nehmlich erstens, welln
er gefangen, zweitens, wenn eine Burg vom Feinde weggenommen würde,
und drittens, wenn ein feindliches Heer sich im Lande festsetze und nur durch
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1) Urk. N. XV ff.
2) Urk. N. XIX.
3) Ungedruckte UI'kunde.

1) Urkundensammlung N. 50.
2) Desgleichen N. 53,
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Geldzahlung entfernt werden könne; in diesen Fällen sollten die Unterthanen
des Bischofs und des Glogauer Collegiatstifts verhältnissmässig mit den übri
gen Unterthanen beitragen. Da ferner von ihm (13. December 1253) aUe
Gerichte und deren Bussen dem Bischofe' und dem Collegiatstifte verliehen
worden, so bebie.lt er jetzt die Lösung des Haupts I1nd den an fremden Kauf
leIden begangenen Strassenraub ebrenthalber sich, als Herzoge, sowohl zu
richten, als auch die Bl1ssen einzl1ziehen vor, jedoch ohne dass die fürstlichen
Beamteten etwas zu fordent haben sollten. Alle Streitsachen zwischen den
Unterthanen des Bischofs und des Collegiatstifts allein oder beidel' gegen einan
der sollten mit aUen davon fallenden Bussen der geistlichen Herrschaft zu
stehn; aber bei einer bedeutenden Verstommelung oder schweren Wunde oder
Morde zwischen einem Unterthanen des Herzogs oder der R.itterschaft einer
und einem Unterthanen des Bischofs und des Collegiatstifts andererseits, solle
das Gericht dem Herzoge zustehn, die Busse der Unterthanen aber jedesmal
an die Herrschaft derselben fallen. Das Jagdrecht in ihren Dörfenl bestätigte
er dem Bischofe und dem Collegiatstifte, doch mit Ausnahme der Hirsche,
Schweine und anderer gros sen wilden Thiere; eben so bestätigte er ihnen da
Fischen in der Oder auf ibren Gütern, doch ohne Gebral1ch des grossen Nez
zes. Auch die AnlegfJng von Wehren in der Oder sollte insofern gestattet
seyo, als der Bischof ein Recht dazu habe. Endlich versprach der Herzog
auch, nicht absichtlich in die Dörfer der Geistlichkeit zu kommen, noch sie in
Kosten  Q seben, be&eiete sie also von der Herberge J).

.Am t4. Juni 1266 versprach Herzog Konrad noch, der Bischof und die
Geistlichkeit sollten was sie unter dem Namen des Zehnten im Krossenschen
zu erhalten pflegten, für immer um Martini ruhig erheben dürfen, und befahl
seinen Beamteten, den Ertrag desselben den Bevollmächtigten des Bischof/!!
und der Geistlichkeit jährlich vollstAndig zu übergeben 2).

.Im September ]262 hielt der Erzbiscbof Janussius von Gnesen mit sei
nen Suft'raganen, unter denen der Bischof von Breslau namentlich angefohrt
wird, eine Provinzialsyoode zu Sieradz. Hier wurde festgesetzt, wer den
freien Verkauf des Zehnten auf irgend eine Weise hindere oder den Zehn
ten unrechtaai8sig zurückhalte, der solle, nberführt, von jeder kleinen Hufe
(BtMlIo) einen ,Stein Wachs, von jeder grossen Hufe (Plug) zwei Stein

I:
,tl

1) Urkandensammlung N. 54.
t) UrIL. N. XIV.

1

Thomas 1, Konrad 11. Synode.zu Sieradz. XLV

Wachs erlegen und bis er das gethan excommunicirt seyn. Wenn aber der
Herr eines Dorfes die Zehnterhebung hindere. so solle dieser bis er den Scha
den den der Zehntberechtigte gelitten vollständig ersetzt habe excommuniciret
und das Dorf mit dem Interdicte belegt werden. Niemand solle bei Strafe des
Bannes in Dörfern der Kirche oder VOll deren freien oder hörigen Bewohnent
Vorspann fOJ'dern dürfen, ausseI' wenll plötzlicher Ueberfall gegen den Fürsten
oder einer Burg oder das AnriJcken eines feindlichen Heeres Zll melden I),
doch auch in dem Falle solle er den Vorspann bei der ersten geeigneten Ge
legenheit dort entlassel , wo die von denen er ihn erhalten ihn zUriJck bekom
men könnten, wenn er das unterlasse, bis zum Ersatze excommuniciret seyn,
Streng wurde verboten Geistliche vor weltliche Richter zu ziehn; der Rich
tel', welcher das thue solle wie der Kläger der es veranlasse excomollllli
eiret seyn bis er Genngthuung gegeben. Niemand solle Dörfer oder Grl1nd
stücke zum Nachtheile und zur Beeinträ.chtigung der Zehnten ohne dass der
(volle) Feldzehnt entrichtet werde, aussetzen oder behalten, bevor er mit dem
Zehntberechtigten unter Zustimmung des Diöcesanbischofs binnen zwei Mo
naten nach Bekanntmachung dieses Synodalstatuts nbereingekommen, ausser
dem solle der Herr und der Schulz des Dorfes excommunieiret und das Dorf
mit dem Interdicte belegt seyn. Dieses war geradezn gegen die Anlegung
neuer J)örfer nach dentschem Rechte gerichtet, bei welchen die Entrichtung
des Zehnten in Malter oder Bischofsvierdungen gewöhnlich war. Wer Län
dereien überkomme, von welchen der Zehnte in gonythwam entrichtet werde,
der solle dazu gegen den alten Zehntberechtigten verpflichtet seyn ohngeach
tet irgend einer Gewohnheit oder eines Adelsprivilegiums , d. h. ohne ROck
sicht auf das Ritterrecht 2). So oft ein Fürst mit einem Gebannten hartnäckig
Gemeinschaft habe, sollte am Hofe des Fürsten bis er den Gebannten entfernt
keine gottesdienstliche Verrichtung geobt werden.

Bischof Thomar>' I. bewies sich gegen den Papst Urban IV. nachgiebig
als dieser ihm einen jungen Mann zu einer PfriJnde empfahl, obgleich derselbe
erst einer Dispensation bedurfte, um geweihet werden und eine KirchenpfriJnde
erhalten zu können 3).

1) :Das ist dem ältesten Synodalstatute vom J. 1180 gemäss. Kadlubko, der (besten)
Warschauer Ausgabe. T. IL p. 47.

2) S. oben S. XVJß.
3) Ul.k. N. XX.
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Einen pä.pstlichen Capellan, den er früher mit Genehmigung des Capitels
auf Verlangen des Papstes, zum Canonicus des breslauer Hochstifts angenom
men und eine Pribende von den Einkünften der bischöflichen Tafel im Be
tr.,;e 'Von anderthalb Mark Goldes jihrlich verliehen, wies er auf dessen An
suchen auf Zehnten in einem Dorfe zu dem genannten Betrage an, um so lie
ber, weil er dadurch der Mohe überhoben werde, diesen einzusammeln und
das Geld nach Rom zu schicken I).

Herzog Heinrich 111., der sich immer der Kirche geneigt bewies, bekannte
am 2. August 1264, dass in seinen Landen dem Bischofe der Münzzehnte zu
stehe und versprach die Erhebung desselben bei den fitrstlichen MOnzern in
zwei Terminen jährlich zu befbrdern 2).

Herzog Boleslaus 11. von Liegnitz versprach 10. September 1265, dem
Bisthume fOr immer den zehnten Theil des ihm zufallenden Antheill!l alles Gol
des, Silbers, Kupfers und Bleies und jedes andern Metalles das in seinem
Lande gefunden werden würde und hatte bereits am 24. Juni durch lSeilleu
Sohn und einige Ritter fünf Mark Silbers überreichen lassen 3).

Heittrich III. bekannte 5. April 1266, dass ihm zur A IJlSstattllng seiuel'
Tochter der Bischof Thomas freiwillig eine Steuer auf alle Unterthanen der
Kirche nachgegeben 1Jnd erliess denl!lelben dafbr die Strafe, der sie durch ihr
Ausbleiben verfallen waren als der Herzog sie öffentlich hatte zur Heerfahrt
aufbieten lassen um seinen Bruder Boleslaus 11. zu unterstOtzen 4).

Bald darauf starb Heinrich 111. 1. December 1266 mit Hinterlasl!!lIug eines
UDllloodigen Sohnes, Heinrichs IV., und es regierte nun sein Br1Jder WJadis
laus, erwAhIter Erzbischof von Salzburg und päpstlichei' Legat, das Land.

Am 30. Mai 1267.tarb Bischof TholBas I., worauf dessen Neffe, Tho
mas ß. zum Bischofe gewAhlt wurde. Allein Herzog Wladislaus, Erzbischof
von Salzburg , erlangte vom Papste, dass ihm die Einkonfte des Bisthums bilS
an seiDen Tod 27. April 1270 Oberlassen wurden 5). Doch ist aus einer ziem
lichen Anzahl von UrJumden gewiss, dass der Bischof Thomas 11., obgleich
seiDe Ordination erst Bach dem Tode des Erzbischofs Wladislaus im J. 1270

erfolgte, doch seit dem Mai 1267 das Bisthum völlig als anerkannter Bischof'
von Breslau und zwar geistliche und weltliche Angelegenheiten desselben ver
waltete, während Wladislaus doch wenigstens einen Theil der bischöflichen
Einküufte zog, wie sich auch hier gleich zeigen wird. Thomas 11. war noch
eifriger als sein Vorgänger in der Behauptung der Jj'reiheiten der Kirche. Er
überliess nur auf Vermittehmg des päpstlichen Legaten des Cardinals Guido
22. Juni 1267 dem Cistercienser-Kloster Rauden den Zehnten ungerodeter
KloLilter-Wälder, deren Bezehntung bis dahin Niemanden zugestanden, bis zum
Belaufe von hundert grossen Hufen, sobald sie urbar gemacht woJ.1len seyn
würden I).

Herzog Boleslaus 11., dessen Land wegen zuritckgehaltener Zehnten be
reits wieder mit dem Interdicte belegt worden war 2 ), versprach ihm 18. No
vember 1267 mit seinem Sohne für Zehnten des Jahres, welche der Herzog
vorenthalten, genug zu thun, so dass von jeder deutschen (grossen) Hilfe fru
her urbar gemachten Waldes ein Vierdung, von anderen sechs Scheffel, oder
auch Malter nach lang hergebrachtem Gebrauche, von den Aeckern aber
welche sonst den Garbenzehnt entrichtet, die aber der Herzog nothwendiger
weise mit Deutschen besetzt, von der grossen Hufe 8 Scot (16 Groschen),
von den kleinen aber ein Vierdung ( 12 Groschen) anstatt des Zehnten ent
richtet werden solle, für alles Vorenthaltene aber bis zum 13. Januar 1268
Ersatz zu geben. R,ücksichtlich der Zehnten künftiger Jahre, welche der
Bischof in Garben forderte, sollte noch wie mit seinem Bruder dem Herzoge
Wladislaus 13. December verhandelt werden 3). Bald darauf, 2. December
1267 dagegen sah er sich genöthigt zu versprechen, dass bis zum 13. De
cember bei allen urbaren Waldhufen, welch... vor Zeiten mit Deutschen besetzt
worden und theils Vierdunge, theils 6 Scheffel, theils Malter entrichtet hatten,
dieselbe Weise beibehalten, im übrigen aber es gehalten werden solle, wie
am 18. November vorher vertragen war, eben so rücksichtlich der künfti
gen Jahre, wie man am 13. December übereinkommen würde 4). Was da
geschehen, ist uicht bekannt.

1\
I

1) Urk. N. XXI.
) Urk. N. XXII.
3) Urk. N. x.xm.
4) Urk. N. XXIV.

5) Chron. princ. Polon. in meinen Script. rer. Siles. I. p. 162.

1) Ul'k. N. XXV.
2) Urk. N. XXVll.
3) Urk. N. XXVI.
4) Ul'k, N. XXVII.
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Der päpstliche Legat Cardinal Guido hielt, wie es scheint im Februar
U6S, eine Synode der Provinz Gnesen in Breslan, bei welcher ansseI' dem
Erzbischofe JUlUssills und dessen Suft'ragallen auch der Bischof Thomas von
Breslau anwesend war. Es wurden Statnten znr AufrechthaJtung der Kir
chenfreiheiten verfasst, nicht neue, wie gesagt wird, sondern alte erneuert.
Alle örtliche Statuten und Gewohnheiten, welche der Kirchenfreiheit entgegen
eingefohrt wären, sollten bh  Ostern abgestellt seyn, oder die R,athmänner,
Vorsteher und Räthe der Ortschaften, welche nach ihnen verfahren und rich
ten worden, mit dein Balme belegt seyn, Eben damit wurden die Jj'orsten be
drohet, welche Kirchen, Geistliche, Unterthanen der Kirche oder auf den G(I
tern der Kirche Wohnende mit Stellern und Abgaben zn belegen sich unter
fangen worden. Im FaJle der Bischof mit der Geistlichkeit die allgemeine
Nothwendigkeit und Notzlichkeit, erkenne, ohne allen Zwang znm aHgemei
oen Besten wenn der Laien Vermögen nicht ausreiche, Beisteuern von Seiteu
der Kirche zu geben, so solle das doch tÜcht geschehen dorfen, ehe der Papst
um Ratb gefragt worden; welcher Bischof oder Prälat dagegen handle, solle
mit denen, die dazu gerathen , bis zur vom Papste el'haltenen Absollltion von
seinem Kirchendienste suspendirt seyn.

Weil femel' der Kirche nach göttlichem Rechte der Zehnt gebohre,
80 solle nach löblicher Gewohnheit der Feldzell1lt vollständig von Jedem
oboe Ausnahme an den entrichtet werden, der an dem Orte den Zehut zu
emeben pftege. Worden GrmKlstücke zum Anbau übergeben, so sollten diese
weder ganz noch zum Theile zehntfrei gemacht werden dürfen, sondern so
wohl "Von der sechsten Hufe als von deu übrigen der Zehnt vollständig
entrichtet werden mOssen, kein Prälat oder Geistlicher, den (Natural-) Zehnt
in Geldzahlong verwandeln, ihn jaoch wenn er in Natura übergeben worden,
verkaufen können und das Niemand verhindern dOrfen. Dann folgen l1 est
setzungen gegen die Geistlichen, welche den Zehnt nicht zur rechten Zeit
....lehmen wollten und Angabe des dabei zu beobachtenden Verfahrens.

Kein Geililtlicher sollte einen Geistlicheu vor . einem weltlichen Richter
belangen bei Verluste seines Rechts und der Absetzuug, kein Laie eineIl
Gei8dicheu 'in irgend einer Sache vorzüglich nicht über Tödtnng und andere
Verbrechen verurtheilen, bei Strafe der Nichtigkeit seines Spruchs und der
Excommnuication. Eben so wenig durfte ein Laie einen Geistlichen über Kir
chensachen vor ein weltliches Gerichte ziehen, und damit nicht wegen Ab
wesenheit und Beschäftigung der Bischöfe Beschwerde ober deu Mangel au

geistlichen Richtern entstehe, sollten der Erzbischof von Gnesen und dessen
Suft'raganbischöfe, jeder in seiner Stadt bei der Domkirche, als SteJlvertreter
einen Official zur Anhörung der Klagen lind Verhängung von Kirchenstrafen,
wie einem andern wordigen Priester zur Anhörung der Beichte und Auflegung
vou Bussen anstellen. Damit nicht unter dem Scheine der Hospitalität Edle
und Mächtige die Kircbeugoter durch zu häufige Herberge verschlängen,
wurde das bei Excommunication verboten.

Unstreitig gab diese Synode Veranlassung, dass Thomas 11. am 10. Mai
1268 seinem HOlllcapitel, wie da/!! in anderen polnischen Bisthümern längst
herkömmlich war, volle Gerichtsbarkeit und Macht verlieh mit Verhängung VOll
Kirchenstrafen gegen diejenigen ZII vet.fahren, welche des Capitels Goter und
Rechte beeinträchtigen würdeu I).

Es scheint, dass wie Boleslaus 11. von Liegnitz uud Heinrich 111. von
Breslau, so aIlch deren Bruder der Herzog und ErzbischofWladislaus die Hoheit
über das Neissesche und demgemäss Grundstocke, Rechte und Dienste der
Unterthaneu in AusprIlch nahm, indem er bei dem Zwi/!!te 'Konrads von Glo
gau mit seinem Bruder Boleslaus 11. von Liegnitz die Bewohner des Neisse
schen zum Heerdieuste zwingeu wollte. Daher verbot 3. l1....ebruar 1268 Her
zog Konrad 11. von Glogau in seinem Interesse dem Bischofe Thomas 11.,
dem Herzoge Wladislaus ohne Einstimmung aller Patrone des Hochstifts zu
gehorsamen, denn das Almosen seiner Vorfahren, welches dem heiligeu Jo
hannes (dem Schutzheiligen des Bisthums) verliehen worden, könue weder
von Wladislans noch vou irgend einem Anderu zut11ckgenommen werden, auch
habe dieser kein besonderes Recht darauf, indem dieses Patrimonium, der
Kirche immer besonders zugetheilt und bei den Theilungen der Herzöge nie
genallllt worden sey, auch würde der an Boleslaus 11. und ihn KOIJrad gefal
lene Theil, dann nicht verhältnissmässig seyo, wenn das Neissesche zum
Theile des WJadislaus und Heinrichs 111. gerechnet worden wäre 2).

Man sieht hieraus noch, dass die Herzöge insgesammt sich als Patrone
der schlesischen Kirche ansahen. Wladislal1s vertrug sich indessen am 7. Mai
1268 mit Thomas 11. über die Besetzung der V oigtei in N eisse auf GruudJage
des von Heinrich I. 5. Januar 1230 mit dem Bischofe Laurentius abgeschlos
senen Vertrags 3).
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1) Urk. N. XXIX.
2) Urk. N. XX VlII.
:)) Urkundensammlung N. 61.
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L Einleitung, Boleslaus von Krukau, Thomas 11. LI

i:
I

I

Wir haben schon angeführt, dass Herzog Heinrich III. nicht im Stande
gewesen war, die Geldsummen zu entrichten, welche fOr seinen Bruder Bo
leslatls 11. zu bezahlen er sich im J. 1260 und 1261 verborgt hatte. Am
11. Mai 1268 obernahm daher Herzog WJadislaus die Bezahlllllg der noch
riJckständigen 1500 Mark und 211 Mark, also 1711 Mark Silbers lind einer
Mark Goldes, und versprach davon jährlich 300 Mark abzustossell und auch
den dem Bischofe zustehenden MOnzzehnten zu geben und verpfändete dem
Bischofe bis zur voJJständigen Berichtigtmg der Schuld dazu die MOnzen in
zwei Ortschaften. Auch die von Heinrich III. fiir ihm obergebene KirchelI
kleinodien seit dem J. 1252 schuldigen 280 Mark Silbers versprach Wladi 
laus eben so zu bezahlen I).

Als im April 1270 Herzog WJadislaus starb, nahm Thomas n. vollstän
dig Besitz vom Bisthume und dessen Einkonften und Heinrich IV. regierte be
reits das breslausche l1'orstenthum seines verstorbenen Vaters und Oheims.

In neue Bedrängniss gerieth Bischof Thomas n. als Herzog Boleslaus VOll
Krakau in Begleitting des Herzogs Konrad von Masovien im J. 1271 mit vie
len Tausenden Reussen, Komanen und Lithauern verheerend in Schlesien ein
fiel, welche im Namslauschen, Pitschenschen und MHitschschen die Kirchen
plünderten, viele Einwohner verwundeten, tödteten und in Gefangenschaft fort
schleppten. Der Bischof Thomas zeigte das 28. Juni 1271 dem Erzbischofe
Johann von Gnesen und den Bischöfen von Krakau, Posen und Masovien an
und bat sie, die Herzöge und deren namentlich genannte Kastellane und Hof
beamtete mit Androhung des BalIDes aufzufordern, bis zum 21. August Genug
thuung zu leisten 2). Bald darauf, am 15. Juli, übergab er dem Erzbischofe
ein genaues und merkwürdiges Verzeichniss des in jedem Dorfe des Bisthums,
in jedem einzelnen biscböflichen Hofe und Bauergehöfte im Namslauschen an
gerichteten Schadens, den er mit Angabe des Werths der einzelnen geraubten
Gegenstände insgesammt zu 3731 Mark anschlug, ungerechnet den Schaden
den die Güter des Domcapitels und des Bischofs von Lebu!!! vorzüglich in:
Militschschen und Pitschenschen gelitten 3). Am 18. Juli forderte Thomas 11.
den Herzog Boleslaus von Krakau und dessen Ritterschaft zum ersten Male,

am 7. Augllst im Vereine mit dem ßi chofe von Leblls zum zweiten und 27.

Au?ust zum dritten Male auf, Gell11gthmmg zu geben I), ohne dass ober den
weltern Erfolg der Angelegenheit etwas bekannt wäre.

Unter so schwierigen Verhältnissen war Thomas 11. eben so wie sein V 01'
gänger bemohet, in gutem Vernehmen mit dem päpstlichen Stuhle zu bleiben.

Als der päpstliche CapeUan Bartholomäus Carancionis 20. JlIli 1271 V oH
lJIacht ausstellte, die Einkiinfte der ihm vom Bischofe Thomas 1. im J. 1263
verliehenen Pfl'ünde 2) im Betrage von jährlich 15 Mark Silbers, welche ihm
7 Jahre hindurch vot'enthalten worden waren zu fordern 3 ), so ordnete, am 5. Sept.
1271 Thomas an, dass der Procurator des Carancio in Peterswalde, welcher
den Ertrag zlll'Ückbehalten, sich zur Zahlung verpflichtete, verborgte sich
fÜr die Bezahlung der drei Obrigen JaJll'e, bezahlte auch sogleich ander
thalb Mark Goldes für das erste Jahr seines Bisthums und zehn Mark und
5 Scot Silbert; fOr das seiner Weihe vorangegangene und eicherte die Bezah
hllJ  für das dritte Jahr zu 4).

Nun hatten während der Sedisvacanz, d. h. vom J, 1267 nach dem Tode
Thomas I. auch die niederschlesischen Herzöge die Zehnten an sich genommen.

HeIß Herzoge Heinrich 1 V. , dessen Oheim Wladislaus bis dahin regiert
hatte, erliess Thomas den Ersatz gegen das Versprechen, niemals der Kirche
und der Geistlichkeit in Zehntsachen oder anderen Angelegenheiten hinderlich
:seyn zu wollen 5), was Heinrich auch am 28. November 1271 ehrerbietig zu
sagte und lIachgab, dass gegen die Seinigen, wenn sie unrechtmässig Kirchen
gut an /'Iich gerissen, flach vorangegangener Aufforderung vom Bischofe und
Capitel mit Kirchenstrafen sollte verfahren werden dürfen, auch auf erfolgtes
Nachsuchen , seine U nterstotzung dabei zusicherte 6).

Eben so hatte Herzog Boleslaus 11. von Liegnitz 5. l1'ebruar 1272 zwei
Jahre während der Erledigung des bischöflichen Stuhls und im dritten Jahre
gleich nach der Erwählung ThoDlas 11. in seinem Lande die Zehnten und bi
schöflichen Tafelgefälle an sich genommen. Der Bischof erliesl1.l die Erstat
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1) Urk. N. XXX.
) Urkk. N. XXXI bis XXXV.

3) Urk. N. XXXVI. Die einzelnen Swnmen zusammengel'echnet stimmen nicht genaumit der Gesammtsumme. .

1) Urkk, N. XXXVII, XXXIX und XL.
2) Ul'k. N. XXI.
3) Urk, N. XXXVIlI.
4) Urkk. N, XLI und XLII,
5) Urk. N. XLIII.
6) UI.k, N. XLIV.



LU Einleitung, Thomas 11, Konrad 11, von Glogau, LIII

:

tung unter der Bedingung, dass er und das Domcapitel an der Erhebung der
Zehnten und Einkünfte. des laufenden Jahres und dann in Zukunft nie mehr
gehindert würden. Der Herzog versprach dankbar dafür mit Zustimmung sei
nes Sohnes Heinricb, künftig nie mehr die Erhebung der Zebnten zu verbin
dern,  ie vielmebr zu unterstotzen. Weil er aber auch scbon von den Zehn
ten des laufenden Jabres 104 Mark 16 Groschen erboben, verpflichtete er sich,
diese bis zum 24. Juni vollständig zu erstatten und genehmigte, dass, wenn
er seine gegebenen Versprechungen brecben würde, nach erfolgter Auft'orde
rung er selbst mit dem Banne, sein Land' mit dem Interdicte belegt wflrde J).

Herzog Konrad 11. von Glogau hatte rücksichtlich der Zehnten wie die
Herzöge von Liegnitz und Breldau gehandelt, nehmlich sie während der Erledi
gung des bischöflichen Stubls Imd auch nach der EinsetzungThomas 11. bezogen.
Dieser ging ihn desbalb mehrmals an, davon abzulassen und als das ohne ,Er
folg war, belegte er einige Kircbensprengel im Saganschen, Bunzlauschen und
Krossenschen, in welchen dergleichen Gewaltthätigkeiten vorgefallen waren,
am 24. Juni 1271 mit dem Interdicte. Der Herzog aber appellirte an den
päpstlicben Stuhl und zeigte das dein Bischofe obwohl in unfbrmlicher Weise
an. In der Appellation gab er an, erstens habe er die ROckgabe von nör
fem, die ihn. erblich zuständen und die der Bischof unrechtmässig in Besitz
genommen, von diesem nebst dem Ersatze der daraus gezogenen EinkOnfte
Terlaogi, was den Biscbof so aufgebracbt, dass er einige Kirchen und nörfer
im Lande des Herzogs mit dem Interdicte belegt, nur um ibn zu bedrängen.
Das verdächtige den Bischof als einen Feind des Herzogs, der uicht zugleich
dessen Richter seyn könne. Zweitens habe der Herzog ß,(1ckerstattung de
Geldes, welcbes er ehedem fttr die Befreiung des Bischofs Thomas I. aus der
Gefangenschaft des Herzogs Boleslaus 11. von Liegnitz aufgewendet, vom Bi
schefe Thomas 11. verlangt, dieser aber darauf nicbt geantwortet, da doch,
wie der Solm die Schulden des Vaters, so der Prälat die Scbulden seines
VergAngen bezahlen müsse. Drittens, der Biscbof verlange von einigen Grund
stocken des Herzogs bald Zebnt, bald Zins, bei Strafe bald des Bannes, bald
des Interdicts, während des Herzogs Vorgänger davon nie Feldzehnten ent
richtet hAtten oder gericbtlich dazu vernrtbeilt worden wären. Bei jedem Zinse
sey erforderlich, dass man vorbeI' wisse, wozu und weshalb er entrichtet wer
den mOsse, weil ceRSUB ignorant;ae weder nacb göttlichen noch nach mensch

lichen Gesetzen gefunden werde. Wenn nun auch der Bischof glaube, einen
Anspruch zu haben, so könne er doch nicht Kläger und Richter zugleich seyn.
Der Herzog verlange daher Gezugsbriefe, indem er sich und das Seinige dem
Scbutze des päpstlichen Stuhls unterwerfe.

Der Bischof zeigte was geschehen dem Papste an und dass er die Ap
pellation des Herzogs nicbt zugegeben, denn die gewaltsame Zurückhaltung
des Zehnten sey oft'enkundig, gegen die Synodalstatuten , die Statuten Papst
Urbans und des Cardinals Guido; ferner gelte in Sacben des Unterhalts der
Armen und Kirchendiener kein Vertrag und auch keine Ausnahme. Die Go
tel', welcbe der Herzog anspreclle, wären, wie drei Urkunden bewiesen, theils
von den Vorfahren des Herzogs der Kirche geschenkt, theils durcb diese er
kauft, theils durcb Tausch erworben worden und so auf ihn, den Bischof,
rechtmässig gekommen. RocksichtJich des Geldes, das der Herzog fordere,
weil es ihm seiner Angabe nach Thomas I. für seine Befreiung versprochen
haben solle, habe auch dieser fast 18 Jahre hindurch, die er nach seiner Be
freiung gelebt, wenn el' ein dl1l'ch Gewalt oder lI urcht in der Gefangenschaft
abgenöthigtes Versprecben gegeben, das weder durch freiwillige Zahlung nocb
durcb eine nelle freiwillige Zusage genehmigt, vielmehr so lange er gelebt den
Herzog Konrad mit ungemessener Freigebigkeit überhäuft. Thomas I. habe
aucb vor seinem Tode ein Testament gemacht, in welchem aber von einer
Schuld an den Herzog Konrad nichts enthalten sey. Dass Konrad von Län
dereien, die er nach deutschem Rechte ausgesetzt, die Thomas I. auf mehrere
Jabre vom Zebnten befreiet, nach Verlauf der Freijahre und erfolgter Besse
rung deI' Ländereien den Zehnt nicht entricbten lassen wolle, sey gegen jede
Pflicht der Frömmigkeit, da mit der Verbesserung der Beschaffenheit des Lan
des auch die Verhältnisse der Kircben verbessert werden müssten J).

Weil nun Konrad 11. nicht nachgab, keine Genugtbuung für den seit dem
Tode Tbomas I. erhobenen Zehnten gab, diesen vielmehr fortdauernd für sich
erhob und die Unterthanen der Kirche durch Steuern und Abgaben vielfach
belästigte, so belegte 24. März 1272 Thomas 11. den Herzog mit der grösse
ren Excommunication, dessen Land allgemein mit dem Interdicte 2) und befahl
allen Geistlichen, es streng und ohne Ausflucht zu beobachten, indem AppeJJa
tionen, welche der Herzog etwa verwenden wolle, null und nichtig wären 3).

:
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1) Urk. N. XLvm.

1) Urk. N, XLV.
2) Urk, N. XLIX.
3) Urk. N. L.
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LIV Einleitung,
Thomas 11. Konrad 11, von Glogau, LV

r
I,

Auf V et'mitteltmg des Bischofs Wilhelm von Lebus wurde indessen} 8.April 1272
ein Vertrag zwischen bei den streitigen Theilen geschlossen. Thomas 11. sollte
dem Herzoge den Ersatz des während dreier Jahre erhobenen Zehnten erlas
sen, dieser dagegen den Zehnten des laufenden, das heisst vierten Jahres,
bis Johannis abtragen und konftig in keine Weise die Erhebung des Zehnten
der gesammten Geistlichkeit überhaupt hindern, sie vielmehr aufgefordert un
terstützen. Bräche der Herzog das, sO unterwerfe er sich nach Befiuden des
Bischofs der Excommunication, sein Land dem Intel'dicte ohne Appellation, so
wie auch dann der Bischof sollte fOr den Zehnten der drei Jahre Ersatz for
derlt dOrfeu I). Thomas nahm das an und hob Bann und Intet'dict auf2). AllS
aber der Bischof von Lebus im Auftrage Herzog Konrads sich bei dem Bi
schofe Thomas fOr die Geistlichen verweudete, welche für den Herzog Parthei

ergriß'en und das Interdict unbeachtet gelass n, so , oll e Tho as durchaus
nicht darauf eingehen, dass die Angelegenheit der Gelsthchen rmt der seulI
geu vermischt worde, da er mit diesen nach Belieben verfahren wollte. EI' gab
jedoch dem Herzoge eine }"rist, bis zum 13. Juli den Zehnten des laufenden
Jahres zu entrichten 3). Dieser ging darauf nicht ein, sondern nahm auch den
Zehnten des fonften Jahres an sich, weshalb det' Bischof am 3. September,
mit Berufung auf den abgeschlossenen Vel'trag, den Herzog und dessen Räthe
von neuem mit dem grösseren Banne und jede Ortschaft und das ganze Her
zogthum mit dem luterdicte belegte 4), auch allen Welt- und Klostel'geistlichen
im Herzogthume Glogau befahl, es streng zu beobachten und es für das höchste
Glück zu halten im }"alle der Versuchung fOr die Rechte der Kirche vetfolgt

, .
zu werden 5). Das nöthigte Konrad, sich zu unterwerfen. (Tm Absolution zn
erb alten scbickte er den Biscbof von Lebus und zwei seiner Barone an den

Bischof 'Tbomas, legte die Bestimmung über die zu leistende Genugt uung in
dessen Hand und verspracb desseIl Forderung gemäss aßt 18. Apnl 1273,
allein fOr den dem Biscbofe und dessen Untertbanen zugefügten Schaden 800
Mark Silbers bis zllm 1. April 127<1 zu bezablen, ausserdem der übrigen ge
sammten Geistlicbkeit Schadenersatz zu geben und leistete einen körperlichen
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1) Urk. N. LI.
2) Urk. N. LlV,
3) Urk. N. LU,
4) Urk. N. LlV.
5) Ul'k.k., N. _LV, LVI, LVll,

Eid, sich künftig mit dem MOnzzehnten und anderen Besitzun gen und Eigen
thume der Kirche nicht zu befassen; ferner, keinen Geistlichen oder Untertha
nen des Bischofs oder des glogauer Collegiatstifts gefall gen zu setzen oder
aus dem Lande zu treiben, sich des Eigenthums der Geistlichkeit weder selbst
zu bemächtigen noch irgendTheil daran zu nehmen dass das von Anderen ge
schehe, Ritter, die etwas der Art gethan, zur voHständigen ROckgabe oder
Entschädigung zu zwingen, mit Gebannten keine Gemeinschaft zu haben, wäh
rend des Interdicts keinen Gottesdienst zu feiern oder Geistliche dazu zu zwin
gen, Widersetzliche nicht in Schutz zu nehmen. Freie und Hörige des Bi
schofs und des Collegiatstifts sollten frei seyn VOm ,\\r achtdienste, HaussteIler,
Hufensteuer und allem übrigen GescllOsse, von der Herberge und dem V 01'
spann. Nur in den drei }'ällen, welcbe schon im J. ] 261 bestimmt waren,
behielt er sich Steuern vor und erneuerte namentlich das PrivilegiIJm vom J.
1253. Wenn er etwas von dem Versprochellen nicht erfüllen würde, sollte
der Bischof Ersatz alles seit den jetzt nächstvergangenen fUnf Jahren zuge
fügten Schadens (der also erlassen worden war), fordern und durch Kirchen
strafen ohne Ropksicht auf Appellation, auf die der Herzog ausdrücklich ver
zichtete, erzwingen dorfen, wie er denn besonders bekannte, dass der Erlass
des Schadens ihm nur bedingungsweise gewährt sey, nämlich wenn er halte.
was er versprochen I).

Nun verfuhr Thomas 11. gegen die Geistlichen, welche dem Interdicte unge
horsam den Gottesdienst gefeiert hatten und belegte 27. Mai elf derseJben
lIamentlich mit dem Banlle  ), drei Anderen befahl er, die von ihnen eingenom
menen Kirchenpfründen sofort binnen 8 Tagen aufzugeben 3).

Wäbrend dieses Streits mit dem Herzoge Konrad von Glogau verfuhr
Thomas nicht weniger durchgreifend in einer anderen Angelegenheit. In der
Kirche zu St, Elisabeth in Breslau, welche den Kreuzträgern St. Mathiä des
Hospitals zu St. Elisabeth zustand, waren Gewaltthätigkeiten von Seiten der
Kreuzigel' gegen deren Pfarrer verübt worden, weshalb der Propst und De
chant des Domcapitels die Kil'Che mit dem Interdicte belegt hatten, was Tho
mas bestätigte. Ohngeachtet aller Abmabnungen batten der Meister und einige
Laienbrüder des Hospitals den Pfarrer Peter gefangen gesetzt, weshalb der
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1) Ul,k. N. LVIII.
2) Urkk, N. LIX und LX.
3) Urk. N. LXI.



LVI Einleitung, Tlwmas 11. lleinrich I'P. LVII

Bischof ihre Kirche zu St. Mathias und ihr Hospital mit dem Interdicte be
legte und am 8. Januar 1272 den Pfarrern der übrigen breslauer Kirchen be
fahl, dasselbe lInter Vorladung des Meisters und der Hospitalbrüder bekannt
zu machen. Die zur Elisabethkirche Eingepfarrten untergab er während der
Dauer des Streits der Marlen Magdalenenkirche, den Hospitalbruder Hermann,
welcher (wAhrend des Interdicts) vor Excommunicirten in der Elisabeth- und
Mathiaskirche den Gottesdienst gefeiert hatte, belegte er als Haupt des Scan
dals wie auch fOnf andere HospitalbriJder namentlich mit dem Banlle, weil sie
gewaltsam Hand an den Pfarrer Peter zu St. Elisabeth gelegt und Gewalt
thAtigkeiten gegen dessen Kirche verübt I). Die Hospitalbrilder mit dem rotheu
Stente hatten jedoch ein Prlvilegium Papst Gregors IX., vermöge dessen kein
Bischof oder Prälat sie oder ihr Hospital mit dem Banne oder Interdicte be
legen durfte. Welchen Ausgang der Streit genommeu, ist nicht bekannt, doch
muss er bald beelldet worden seyn, da bereits im April 1275 der Bischof Tho
mas Dlit deli Kreuzigern zu St. Mathias in gutem Vernehmen stand, indern er
ihnen die Hälfte der Zehnten ihrer Güter im Kreuzburgschen, die andere Hälftedem Domcapitel verlieh. . .

WAhrend, oder doch sehr bald nach Beilegung der Streitigkeiten zwi
schen dem Herzoge Konrad von Glogau und dem Bischofe Thomas gerietll
dieser auch in Zwistigkeiten mit dem Herzoge Heilll'ich IV., welcher ihn auf
forderte, keine Geldsteuern von den Geistlichen der Kirchen zu erheben, de
ren Patron der Herzog sey 2), um so mehr, da el' gar nicht sehe, dass es dem
Bischofe mangele. Unstreitig bezieht sich das auf die Vorbereitungen, welche
Thomas 11. traf, um 1274 zur allgemeinen Kirchenversammlung nach Lyon zu
gehen, dellll im J. 1284 warf ihm Heinrich vor, den Geistlichen das von ihnen
erhobene Geld ohngeach&et der Anordnung der Kirchenversammlung nicht zu
ro.ckgegeben zu haben 3). Es muss schon im J. 1274 der Streit ZUIll völligen
Ausbruche gekommen seyn, denn im J. 1287 klagte der Bischof Thomas dem
Papste, Herzog Heinrich IV. habe ihn zur Zeit der Lyoner Synode von sei

. Dem Sitze vertrieben und ihn alles beweglichen Eigenthums, der Zehnten und
aoderer Rechte beraubt 4). Auch sehen wir aus dem Schreiben zweier Car

dinäle, dass zur Zeit dieser Kirchenversammlung Heinrich Abgeordnete an den
römischen Stuhl geschickt hatte J). Papst Innocenz V. zeigte 25. Februar
1276 seine Gelangung auf den päpstlichen Stuhl dem Herzoge an welcher
darauf mehrfach ill die Händel zwischen Rudolf von Habsburg m:d Ottokar
von Böhmen verwickelt wIll.de 2).

nie Gegenstände des Streits zwischen Heinrich IV. und Thomas ]I,
etl'afen ers ens, vom Herzoge dem ßischofe zlJl'Ockbehaltenen und entzogenen
Zehnt; zWeitens, Geschoss und Steuern, welche der Herzog von den Unter'
thanen und Vasallen des Bischofs und der Kirche verlangte; drittens Schulden
des Herzogs an die Kirche von dessen Vater und Oheim her; vi rtens, das
Herbergsrecht, welches der Herzog auf den Gotern des Bisthums (Ibte; ftluf
tens, Ersatz und Rockgabe der Dörfer, Besitzungen, Grundstocke, Einkilnfte,
Hebungen und beweglichen und unbeweglichen Habes von der Zeit dass der
ischof uud dessen Homlterren sich zur Lyoner Kirchenve,'sammhm  begeben
(un Anfange des J. 1274), und einige andere Gegenstände.

Zur Entscheidung darüber et'wählten der Bischof und das J)omcapitel ei
ner- und der Herzog, dessen Barone, Ritter und Unterthanen anderel' Seits am

10. JII1 i 1276 vie  Geistlich  und vier Ritter zu Schiedsrichtel'll ulld verspra
( hen, sich deren SIJruche bel Strafe von 1000 Mark Silbers zu unterwerfen 3).
Man sieht daraus, dass hier der Herzog nicht aJlein fOr sich stand, dass viel
mehr die Weltlichen des Landes der Geistlichkeit gegenüber tl'aten.

Am 11. Juni spracllen nUll die gewillkürten Schiedsrichter, der Bischof
und das Domcapitel sollten 6 Jahre hilldurch den Zehnten auf dem  'elde,
odet. in Maltel'n oder in Vierdungen in derselben Art erheben dürfen, wie sie
denselben zur Zeit Herzog Heinrichs HI. bis an dessen Tod (1266) erhoben
hätten 4), und arn 12. Juni 8prachell sie eben so rücksichtlich der übrigen strei
tigen Punkte; erstens, wenn der Herzog oder eine seiner Bllrgen oder sein
ganzes Land mit Gelde alls feindlichen Händen gelöst werden mÜssten, wenn
der Herzog wehrhaft gemacht wel'de, sich, oder eines seiner Kinder vermäle,
dann solle er eine Steuer mit Znzielnmg des Bischofs von den Unterthanen
der Kirche in eben dei' Weise wie von den Unterthanen der Ritterschaft for

I:

1) Urk. N. XLVI,
') Urk. N. LIIL
3) Urk. XCIX. S. 112.
4) Urk, N, CCIX,

1) Stenzel, script. rer, Siles. n. p. 469 und 470.
2) Daselbst, p, 470 und 471.
3) Ut'k. K LXII.
4) Ul'k, N, LXIII,
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dern dilrfen, in allen anderen l1'ällen aber es dem Herzoge nicht freistehen,
die Unterthanen der Kirche mit einer Steuer zu belegen, sondet'n e  VOll dem
Bischofe abhängen, ob dieser den Herzog freiwillig untersHltzeu woHe (8ub
venire); zweitens, Herberge solle der Herzog uicht anders libell dlhfeu, als
wie sein Vater und Grossvater ; drittens, Erbgllter und Dörfer, welche der Bi
schof besessen, solle er voll tändig doch mit VOI'behalt seiner Ei (mthllmsrechtc
zuriJckgeben; viet'tens, das streitige l)atl'Onatl'echt über eiuige Kirchen MoHe bei
den Theilen unangetastet bleiben, Beschwerden aber vor deu geeigneten Itich
tel' gebracht werden; fonftens, rücksichtlich det' bIIl'gerlichen Gel'ichtsbarkeit
der V oigte deI!! Herzogs in deli Zll deutschem Itechte ausgesetzten nörfern
der Kirche, und sechstells , rücksichtlich der Befreiung dei' Unterthanen der
Kirche von Kastellaneigerichten solle dem Bischofe wel'dell, wa  er urkund
lich werde beweisen können; siebentens, über die dem Bischofe und dem Ca
piteJ durch den Herzog, dessen Ritter und {Tnterthanen genommenen Gegen
stände, ferner llber die Schulden deI!! Herzogs VOll dessen Vater und Oheime
her, solle der Herzog sich mit dem Bischofe und dem Capitel vertragcn, oder'
wenn er es vermöge, Erlasl!! von ihnen erwirken; achteIls , rllcksichtlieh deI'
Dörfer, welche seit der Zeit Heinrichs 111., olme EinwilJigung des Bischof.
und CapiteJs in Beziehung auf den Zehnten, nach deutschem Uechte 3l1sge
setzt seyen, solle der Herzog vom Bischofe Erlass gewinnen; neuntens, bin
nen 6 Jahren sollten keine Dörfer zu deutschem Rechte ausgesetzt werden,
wenn nicht mit dem Bischofe, dem Capitel und dem Zehntberechtigten vorhel'
festgesetzt worden, was und wie viel diese el'llalten sollten; zehntens, der Bi
schof solle seine Gerichtsbarkeit nach den kanonischen l1'estsetzulIgell llben
dOrfen I).

Beide TheiJe scheinen den Schied angenommen zu haben. Heim'ich wllrde
dann 1277 von seinem Oheime Boleslalls 11. gefangen genommen lind erst durch
Vermittelung Ottokars von Böhmen wieder frei 2), im J. 1279 nahm eI' Theil
an den böhmischen Unruhen nach przemislaus Ottokars Tode 3). .Jedenfalls
finden wir den Bischof bis znm J. 1281 in friedlicher Beziehung zu Heinrich
als dieser und Herzog Nicolans von Troppan ihm die Bllrg Edelstein bei
Znckmantel übergaben 4).

Im J, 1279 hielt Bischof 1}"lIomas eine Diöcesansynode, iß welcl1er in
Beziehung auf die äusserell VerJ.liltrlisse der Kirche festgesetzt WI)fee, wei
cher Laie Kirchengoter wissentJilch zlJrOckhaJte und sie bis zum 11>, Angust
uicht zurück- und for zugcfogtetJ SuJladen Ersatz gebe, so1\e liBell des Car
dinals Guido Statuten vom Kircltl1'ubesllclJe ausgeschlossen ulld ZIJß1 Abend
lIlaIe nicht zu elassen und we..., er his all sein Ellde keine (j(JlllIgtbmmg
gebe ebeui'lo wie wel' den Vel'j,h.l1f der 7Aelmten hindel'e nicllt kircl1licb be
stattet wcrden. nie GeiMtlichen  oJltel1 bei den BeielItenden 1'5()I'graltig nach
forschen, ob diese Zelllltcn nicht tilltrichte't uud ihnen dann als Bllsse vollstän
digen El'satz anliegen und wenn  ie diesen nicht leisteten das kircbli()he Be
gräbniss venveigern. Alle Gei:s lidleJl sollten bei Strafe von drei Mark jähr
lich melmnals an bestimmten Ta.,gell in der Kirche unter G/{)c){enschlag 1md
Anslösell11ng der Lichter alle VOlI'cntlla.lter der Zellllten fOr gebannt erklä
ren. AUe Cal)ellane der lIeri:ttJge oder Ifürsten sollten bei Strafe der
Suspension zwei Decrete Papst. Gregol's X, übel' die Excomn1l1nicati.oll lind
die Absolution von derselben W€"llj stem  sechsmal jährlich in der KircJle nach
dem Evangelium vor den Herzo eRI öffentlich in der Landesspl'a.cl1e verlesen
lind el'klären auch ein jeder Pfarrll"er und Capellan der l1....ilrsten bei Strafe einer
Mark innel'lIalb eines Monats eim  Abschrin dieser Decrete mit deli Statuten
des Et'zbischofs l1'ulco ill den :I\irchen an einer Tafel über dem Altare all
/<:chJagen 1 ).

'VVie heftig Übrigens Tho_ma..!S, 11. gewesen, ergiebt sich dara.us, dass aß}
8. Mai 1280 sich vor Notar 11  d Zengen die ßevollmächtigCeß cer Neisser
BOrgerschaft in det'en Namen verpflichteten, dem Bischofe Th()rna.s bis zum 6.
October desselben Jahres 200 l\lark Silbers als Genugtll1nmg da.far Zll entl'ich
ten, dass sie ihn schriftlich dei) 'ToHen (furiosum) genannt und z.ugleich un
ter Berührung des heiligen EVi)llIIgeliums gelobten dem Bischofe IIlld dessen
Nachfolgerll bei ]000 Mark Sill  rs Strafe gehorsam zu seyn 2),

Noch ehe die 6 Jahre, fOr 'wl}lcl1e der Schied vom J. 1276 dauern sollte.
abgelaufen waren, müssen die S.reitigkeiten zwischen dem Bisellofe TJlOmas
und Heinrich IV. wieder ausgebrochen seyn, denll dieser versprach am 8. Ja
nuar 1282 eidlich, den Geboten d r Kirche und des päpstlichen Legaten Plli
lipp, Bischofs VOll J'ermo, über -dIe gewaltsame Erbreclmng und BerallblllJg der

1) Urk. N. LXIV.
') Cbron. Polonorum in meinen Script. l'er. Silcs. J. p. 31 und 11. p, 476,
3) Daselbst, IJ. p. 489.
4) S. Anmel'k  1 zur Urk. N. CXX.

1) Statuta synodal. Wratislav. d. !ulSgabe vom J. 1512, fo1. IX.
2) Urk, N, LXV,
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Dominikaner- und Minoritenkirche und anderer heiligen Orte und den Ersatz
"lies dessen, was et. Kirchen und Klöstern geraubt, gehorsamen zu wollen
und verpflidltete sich bei Strafe von 5QOO Mark feinen Silbers f(lr gewalt
same Beschlag- und Wegnahme der Zehnten der breslauel' und andel'er Kir
chen und KJöster und Einkilnfte Genllgthllung zu geben, wie er sich werde
mit dem Bischofe, dem Capitel und anderen Kirchen freundschaftlich ver
tragen können, und ober alles, worilber man sich nicht werde vel'tragen
können, den Spruch des Legaten anzunehmen nnd genug zn thnn, wie dieser
es bestimmen werde, auch kilnftig nie wieder in solcher Art auszuschreiten,
so oft das aber geschehe, solle die festgesetzte SlImme halb an die bl'el'.!lauer
halb an die römische Kirche entrichtet werden. Dieses Versprechen legte der
Herzog in die Hände des Minoriten Heinrich von Brene ab, den der Legat
bevollmächtigt hatte, den Herzog von dem Banne zu entbinden, in den er durch
Vergewaltigung der Kirchen gefallen war, doch unter der Bedillgung, sogleich
wieder in den Bann zurück zu fallen, wenn er das nicht erfi1llen w(lrde, wa",
er versprochen I). An demselben Tage wurde darüber ein gleichlalltendes
Notariatsinstrument aufgenommen 2).

Weil nun ein freundliches Abkommen nicht erfolgte, so legten beide Theile
dem Legaten ihre Ansprüche und Beschwerden vor ulld wählten ihn durch
Compromiss vom 8. Februar 1282 zum Schiedsrichtei', dessen Spruche sie
sich ohne alle Bedingnngen, mit Verzicht auf jede Ausßucht, auch der Appel
lation, bei Strafe von 1000 Mark Goldes unterwarfen, wOl'anf der Legat anch
den Schied zu fällen obernahm.

Der Bischof klagte über ungerechte Bestenernng ulld Belästigung der
Kirche und deren £Tnterthanen, Beraubung und Vorenthaltung ihrer Goter,
Zehnten und Einkünfte, der Herzog behauptete, durch flel'kommen und PI'ivi
legieD Zll dem allen, was er iD dieser Beziehllng gethan, wie seine V otfah
reD berechtigt zu seYD 3).

Am 10. August 1282 gab darauf der Legat einen merkwürdigen Schied,
vermöge dessen er alle Kirchengüter von alleu fOrstlichen Steuern, Lasten für
frei erklärte, mit V orbehaU dessen, was rücksichtlich des N eissesehen im J.
1230 vertragen worden. Lediglich des Friedens wegen, solle es iu acht we

1) UI'k. N. LXVI.
) Ul'k. N. LXVIL
3) Urk. N. LXVJll.
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sentlich wie im J. 12'76 festgesetzten und hier einzeln näher bestimmten Fäl
len, welche die WehrhaftmacJuJlJg des Herzogs, die Verheiratlumg desselben
und seiner Kinder, seine oder seiner Burgen Auslösung aus feindlichen lIän
den und die Vertheidigung des I..andes betrafen, dem Hel'zoge gestattet seyn,
Geld und Mannschaft von den Unterthanen der Kirche, doch nll1' durch die
Kirche und nach deren Maassgabe ZII verlangen, auch 1H11' so sollte er Herberge
auf den Kirchengütern nehmen dilrfen. ))I'ei Monate nach V eröffentlicllllllg
des Schieds sollte der Herzog alles, was eI' der Kirche vorenthalten oder ge
nommen zUl'ilckgeben, zum Ersatze alles Schadens, aber und der Schulden
seines Vaters und Oheims 5000 Mark Goldes, nachträglich auf 2500 Mark
herabgesetzt, entrichten, diese jedoch erlassen seyn, wenn er den Schied zwei
Monate nach dessen Veröft'entlicluJllg annehme, time er das nicht, so solle er
die Summe ZII erlegen schuldig seyn. Beide Theile wllrden verpflichtet, den
Schied bei Str'afe von 1000 Mark Goldes und des Bannes anzunehmen. Diese
Stl'afe wurde auf jeden Brucll des Schieds gesetzt, welcher dem ohngeachtet
immer goltig seyn sollte. Der IJegat behielt sich end1ich vor, den Schied
theilweise oder ganz zu ändern oder aufzuheben I).

Der HCl'zOg war sogleich entschlossen, diesen ihm äusserst naclltheiligen
Schied nicht anzunehmen, legte deshalb Appellation bei der römiscllen Curie
ein, ohne jedoch dem Bischofe das anzuzeigen, lInd Gezngsbriefe, wie es her
kömmlich wal', nachznsnchen 2), was, wie er wohl einsehen mochte, vergeb
lich und ihm nachtheilig gewesen sey" würde, weil ihm der Bischof würde
haben in Rom znvorkommen können. IJann Ind er den Bischof wegen vieler
Dörfer, welche derselbe im Neisseschen besass, vor das Gericht der Barone,
das höchste Landgericht, welches het'kömmlicher Weise in solchen Angele
genheiten zn el'kennen hatte. ])er Bischof weigerte sich als Geistlicher vor
einem weltlichen Gerichtshofe zn erscheinen, worauf ihn die Barone als un
gehorsam zur Herausgabe von fOnf und sechzig Dörfern im Otmachanischen
vernrtheiJten, wClche sie dem Herzoge zusprachen. Der Bischof erklärte, an
den Papst appelliren zu wo]len, woranf, wie es scheint, das gegenseitige
Verfahren etwas rnhete 3),

Et'st am 12. März 1284 liess der Bischof in Breslau in Gegenwart des

1) Ul'k. N. LXIX.
2) Ul'k. N, LXXII und XCVIll, S. 112.
3) Ul'k. N. XCVllI, S. 109.
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Domcppitels, des Prämonstratenser-Abts zu St. Vincenz und des Ahts der t'e
gulirten Chorherren zn St. Maria dasel bst, so wie andet'er Kl08ter - und Welt
geistlichen lInd des Volks nach vorller erlassener Beruftlllg derselben den
Schied vom 10. Aug. ] 282 feierlich bekannt machen lInd erklät'en, olme dass

. ein Bevollmächtigter oder AbgeOl'dneteI' des Herzogs Wider/Ölprnch et'hoben.
Nur Meil'lter Ludwig betheuerte, er habe sogleich damals, doch lediglich all!(
Vertrauter des Herzogs, den Schied einen Stab von Rohr genannt, welcher
dem die Hand dnrchbobren werde, der sieh daranf I!ltiUzen wolle I).

Der Herzog war ober die Bekanntmachung des Schieds sehr aufgebracht.
Schon in der Nacht des 14,. März, währelld er sich ill seiner Burg und Tho
IUas sich im Bischofshofe (beide lInfern der Domkircbe) anfhielteu, wnrde die
Wohnung des Scholasticus Johann, eines treuen Anhällgers des Bischofs, an
geblich mit Genehmignng des Herzogs obet'fallen, die rrhOren erbrochen, sein
Eigenthum geplündert und geraubt. Der Scholasticm , in der }'urcht ermor
det zu wet'den, fluchtete sich in die Kirehe 2) und der BiscllOf begab sich,
wie es scheint, bald darauf, als wenn er seines Lebens nicht meht. sicher
wäre, mit mehreren Domherren nach Otmachall bei Neisse in seine feste ßurg.
wo er sich wenigstens seit der Mitte des Mai befand.

Der Herzog appellirte , doch ebenfalJs ohne es dem Bischofe anznzeigen,
auch all den Erzbischof von Gnesen als Metropoliten 3).

Bald darauf unternahm er eine Heetfahrt in das Glatzifolche 4). Dazu erhob
er von jedem bischößichen Dienstmanlle im Neisseschen 5 Mark, von jedem
Schulzen nach Schätzung des Guts 5 bis 10 Mark oder mehr, von jedem
B.auer der nach deutschem Rechte ausgesetzt war, eine halbe Mark, von jedem
Bauer der nach poltlischem Rechte ausgesetzt war, eine Kuh zu dem Wer
the einer halben Mark. Der Bischof fand sich dadllrch um so mehr beschwert,
als die Heerfahrt dem gesammten Lande nidlt vot,her verkolldet worden und
weil sie ausserhalb Schlesiens in das Königt'eich ßöhmen unterllommen wor
den war, wozu das Glatzische gehörte, während seine Uutet'thanen nur zur
Vertheidigung Schlesiens innerhalb dessen Gränzen verpßichtet waren und
auch in diesem }"alle nur diejenigen, welcbe der Heerfahrt nicht l4'olge gelei

1) Ul,k. N. XCIIT, S. 102.
2) Ul.k. N. LXXXVI.
3) Urk. N. XCIX, S. 113.
4) Ul.k. N. LXX.
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stet und zwar die Reicheren mit einet. Kuh, die Aermeren mit einem Schafe
hätten bestraft werden können.

Der Bischof vet'langte nun am 12. Mai vom Herzoge, weil derselbe nach
Vet'laufe von zwei Monaten nach erfolgteI' Bekanntmachimg den Schied nicht
angenommen, die in demselben auf die Nichtanllahme gesetzten 1000 Mark
und 2500 Mal'k Goldes und die im Compromisse vom 10. }'ebruaI' 1282 neben
der Excommunication festgesetzten 1000 Mark Goldes, zugleich zeigte er der
gesammten breslauer Geistlichkeit an, der Herzog sey in 1000 Mark Goldes
Strafe und in den Bann gefallen I). Der Herzog antwortete am folgenden
Tage: er kllmmere sich nicht um den Schied, halte ihn nicht, wo]]e ihn nicht
halten und sey dem Bischofe und det' Kirche nichts schuldig, weil er ihnen
in Allem gellug gethan 2). nie gesammte breslauer Geistlichkeit mit den an
wesenden Aebten von Kamenz und Heinrichau erwiederten dem Bischofe am
] 5, Mai: der Herzog habe ihnen durch ein vorgelegtes Schreiben des Audi
tors contradictoriaru7n der römischen Curie bewiesen, dass die Angelegen
heit des Schieds von ihm an die römische Curie gebt'acht worden \lnd der
Papst dazu einen besondenl Richter verordnet. Heshalb lJabe es allen An
wesenden geschienen, dass fit l' jetzt die Gemeinschaft des Herzogs nicht
zu meiden sey, wenn nicht alldere Gt'llnde vorhanden wären, um so mehr,
weil in ihrer Gegenwal't mehrere der angesehensten Mitglieder des ßisthums
mit dem Herzoge frei verkehrten. Zugleich baten i'lie den Bischof inständig,
er möge nach reißicher EI'WägtJng der Nachtheile für die Kirche den bekla
genswerthen Streit auf gute Weise beilegen 3).

Dei' Bischof ermahnte jedoch 1'7. Mai das Domcapitel und die Vicare
zur Standhaftigkeit, befahl Gebannte zn meiden, um nicht Anderen ein ohles
Beispiel zu geben 4), liess den Dompl'Opst Sbroslaus, welcher gesagt, der Schied
sey unverbindlich, auffordern, sich darüber bestimmt zu el'kläl'en 5) und setzte
am 18. Mai der breslauer Geislicl.keit ausführlich auseinander, dass der Hel'
zog rechtmässig in die Strafe VOll 1000 und 21100 Mark Goldes, dazu auch
dem Banne vel'fallen sey, den sie zu beachten verpflichtet wären 6). Sogar

!

1) Urk, N. LXXI und LXXIII.
2) Ul'k, N. LXXII.
3) Ul'k. N, LXXIV.
4) Urk. N, LXXXI.
5) Urk. N, LXXXlI.
6) UJ'k. N, LXXV.



LXIV Einleitung, Thomas 11, Heinrich Ir, Minoriten. LXV

ein Predigermönch behauptete öffentlich, der Herzog sey dem Banne uicht ver
fallen I). Bei der öffentlichen Verlestlllg des bischöflichen Schreibeus erklär
ten die Abgeordneten des Herzogs, sie appellirten 2). Auch dei' Versuch, deu
der Propst Beruhard 'von Meisseu, der vertraute Kanzler des Herzogs, machte,
den Bischof zur Nachgiebigkeit zu bewegen, war vergeblich 3). Ohngeaclltet
der Abmalultlng des Bischof8 feierten die Aebte zu St. Vincenz, St. Marien,
die Dominikaner, Minoriten und Hospitalitel' zu St. Mathias den Gottesdienst
in des Herzog8 Gegenwart 4).

Der Bi8chof setzte ihnen allen und besonders 25. Mai ausführlich ans
einander, dass der Herzog im Banne sey 5), zog aber nur den Abt zu St. Ma
rien und die J)ominikauer zu sich hiuober; die Prämoustratenser zu St. Vin
cenz, die Hospitaliter zu St. Mathias, die Minoriteu uud der PI'Op8t Sbrozlaus
blieben standhaft auf des Herzogs Seite.

Es befanden sich zur Zeit det Streitigkeiten zwi8chen dem Bischofe Tho
mas 11. und dem He.... oge Heinrich IV. iu dem Sprengel de8 bre,dauer Bis
thums zwölf Minoritenconvente, welche ursprüuglich zur poluischen Provinz
gehörten. Ueber Zeit und nähere Umstände der Stiftuug keiues derselben
sind zuverlässige Nachrichten vorhanden, daher wissen wir auch gar nicht
mit Gewissheit, woher die ersten Minoriten uach Schle8ien kameu; doch wa
ren es unzweifelhaft Deutsche. Wir et.fahren nur,' das8 gel'ade in der Zeit,
als Thomas 11. Bischof von Breslau geworden war, die Deutschen iu den
schlesischen Klöl!!tern der Minoriten sehr überhand nahmen, denn Kunigunde,
Gemalin przemislaus Ottokat.s 11., Tochter eines F'Ot'sten von Halicz, schrieb
an Agnes, Tochter Herzog Heinrichs 11. von Schlesien uud der Anna, Toch
ter przemislaus Ottokars I. von Böhmen, al80 Geschwisterkiud mit dem Kö
nige przemislaus Ottokar 11., dem «i1emale der Kunigunde 6), sie höre mit
Verwunderung,. dass Agnes, die doch aus polnischem und böhmi8chem Ge
blüte stamme, austatt deu bedrängten Stammgenossen beizu8tehn, /Sich unweis
lich gegen die polnischen und böhmischen Minoriten hart zeige, indern sie die

I) Urk. N. LXXXIII.  ) S. 83.
3) Urk. N. LXXX. 4) S. 87.
5) Urk. N. LXXVI-LXXVm.
6) F. Palacky Formelbücher zur Böhmischen Geschichte I. Lief. S. 287. Da noch im

J. 1268 Gerlrud, Tochter Heinrichs I., urkundlich Aebtissin von Trebnitz war, Agnes
aber 17. .Februar 1272 starb, so muss der Brief zwischen diesen Jahren geschrie
ben seyn.

Partllei der deutschen Minoriten nehme und mit ihren Klosterschwestern be
haupte, die böhmischen und polnischen Minoriten wären im Banne, das lasse
siell jedoch, weil diese von Gott auch mit Gelehrsamkeit begabt seyen, auf
keine Wei8e glauben. Agnes möge daher zu ihrer eigeneu Ehre ihre Sprach
genossen tJnterstiJtzen, was auch sie und der König, ihr Gemal time. Sie be
klagte sich ebenfalls gegen einen Cardinal, dass in Polen und Böhmen die
deut8chen Minoriten so oberhand nähmen, dass die Eingebornen zurückgesetzt,
verjagt und gehindert worden, Prälaten aus ihrer Mitte zu erwählen und bat
denselbeu um Beistand fOr die slavischen Minoriteu l ).

Um diese Zeit mag es geschehen seyn, dass sich acht Minoritenconvente
des breslauer Sprengels nehmlich in Bre8lau, Brieg, Schweidnitz und Neisse,
dann in Goldberg , IJöwenberg, Sagan und Namslau von der polnischen Pro
vinz trennten und zur sächsischeu übertraten, so dass nur vier Minoritencon
vente in Oppeln, Gross-G1ogau, Ober-G1ogau und Lieguitz bei der polnischen
Provinz blieben 2). Wir finden im J. 1272 unter den breslauer Minoriten den
Franco als Guardian, Dermann als Lector, Gerhard als Beichtvater der lI'räu
lein (Töchter Heinrichs 111.), Hermann den Baier, Sigfried, Heinrich von Gör
litz, Werners Sohn, Dietrich von Ronsbach u. s. w., lauter deutsche Namen.
Papst Nicolaus In. (1277 -1280) begonstigte die Minoriten sehr 3), nicht we
niger dessen Nachfolger Martin IV. (1281-1285)4). Der Cardinal Hiero
nymus (nachher 1288 Papst  icolaus IV.) war ebenfalls l\'linorit gewesen 5).

Die acht schlesischen, zur sächsischen Provinz übergetretenen Convente
feierten den Gottesdien8t auch später, ohngeachtet des Bannes gegen den Her
zog und des sowohl vom Bischofe Thomas als vom Erzbischofe zu Gnesen,
der Provillzialsynode zu Lenczl"Cz und dellJ Papste verhängten Interdicts. Der
Lector Hermann, welcher schor seit 1272 in Urkunden erscheint, war die Seele
des Widerstands gegen deli Bischof.

Unter diesen Mänllern befand sich auch ein, bei dem Streite unmittelbar
zwar nicht genannter, aber dennoch wenigstens anfänglich auf Seiten des Her
zogs stehender, sehr merkwürdiger und angesehener Minorit, Heinrich von

I
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1) Palacky Formelhücher S. 288. Vergl. dessen Geschichte Böhmens II, I, S, 294.
) Urk. fi, CXLIII-CXLV.

3) Ptolemaeus Lucensis histor. eccles. I. XXIII, c. 26. in Muratori script, rer, !tal. T, Xl.
4) Mansi coneiL T. XXIV, p. 388.
5) Ptolem. Lucensis 1. XXIII, c. 26.
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Brelle, Sohn deli Grafen Dietrich von Brene lind dei' Tochter Herzog Kon
rads von Masovien, ein Brnder des Grafen Otto von Wettin, des Grafen Kon
rad von Breue lind des Tempelritters Dietrich. Er war frober Canonicus in
Mageburg gewesen, dann in den Minol'itenorden getreten und im J. 1276 mit
dem Könige Rudolf von Habsburg in genauer Verbindung I). Vom I)apste im
J. J :l83 zum Erzbischofe von Gnesen erllannt, schlug er diese Wtlrde aus,
Er befalld sich mehrfach in Heillrichl'4 IV. t:rngebullg ulld noch 13. Jnli 1284
bei dessen Protestation und Appellation an den Papst gegen des Bischof
Thomas Verfahren. Seitdem verschwindet er ans der Geschichte.

Ansserdem finden wir stalldhaft auf des Herzogs Seite Wilhelrn, Abt des
Prämonstratenserklosters zu St. Vincenz bei Breslan, Walther, Prim' der Kren
ziger mit dem rothen Sterne zu St. Mathias des Hospitals zu St, Elisabeth
iu Breslau, gegen dessen Stift sich der Herzog mehrfach freigebig bewieselI,
Sbrozlaus den Propst des Domcapitels, einige J)ominikanel', ferner eine grosse
Anzahl von Pfarrern, unter diesen vor AlIeIl Bernhal'd vou Kamenz, ProI':st
von Meissen, Pfarrer in Brieg, schon 1281 Heinrichs IV. Kanzler, ferner die
Pfarrer von Monsterberg, Auras, AIt-Namslau, Wartenberg, Neisse, Niml}tsch,
Worben, Krenzburg u. A., dann deu Protollotar Peter und den ])octor der
Rechte Ludwig. Unter den weltlichen Anhängern Heinrichs wal' dessen Schwe
stersohn Friedricb, Landgraf vou Thorillgen, fe 1'11 er wabrscheilllich t;;ämmtJiclw
Barone, der Marschall I)acoslaus, der Palatiu Belljamin, deI' I10friübter Hein
rich von Wiesenbnrg, der Scllenk Hermallll von EichelburII, der l\ichter
Tbemo von Strehlell, Ganther von Biberstein , Stephall YOU Michelau mit sei
nen Verwandten aus dem angesehenen Hanse Pogarel, Heinrich von Molnheim,

Czaßlbor von Scbildberg, Stephall .VOIl Wttrbe  die VOll  illdal, Si mon GaJJi
cns Castellan von Nimptsch, Budiwoy Copassill Caste]Jau von SandoweJ,
Ymram Castellan von Breslau und viele Andere. Ausserdem hielten Gemein
schaft mit ihm die HerLoge Bo)eslans von Oppelll, IIeilll'icll von Liegnitz,
Bolko von Löwenberg und Jauer, Heinrich von Glogan, przemislaus von Stei
)Iau und selbst Konrad 'Von SagalI, den der Bischof Thomas an des abgesetz
ten Sbrozlaus Stelle zum Dompropste ernannt Itatte.

Mit dem Bischofe waren mit Ausnahme des Propstses fast sämmtliche Hom
herren und Vicarien, mit Ausnahme der acht Minoritencollvente, die obrigeu

1) S. die. von rou' herausgegebenen Bl'iefe Rudolfs an ilm und von ihm an Rudolf.
SC1'iptor, T. ll, p. 475, vergi. das. S. 109, Anm, 4 und Bandtke's Analecten S. 237.
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vicr Minoritenconvente fast die gesammte Ordensgeistlichkeit, und viele Pfar
rer, von deu Herzogen aber Miecislau8 und Przemislalls von Ratibor und Ka
simir von Beuthen, am römischen Hofe mehrere Cardinäle, der Bischof von
li'ermo und der Beichtvater des Papstes, meistens Dominikaner.

Zwischen beiden Partheien schwankten in gewisser Hinsicht mehrere sellr
angesehene Männer, zuerst der ErzbiscllOf von Gnesen Jacob Swinka, ferner
der Abt von lIeinrichau und der Archidiaconus von Wladislaw, welche der
I)apst zn delegil'ten Richtern in dem Streite ernannt hatte, ja der eigene Pro
eurator des Bil!lchofs, JohalUJ Muscata, Archidiaconus von Lenczycz, welchel'bald ganz zum Herzoge übertrat. '

Der Bischof war gleich anfangs sehr unzufrieden damit, dass der Erzbi
I'4chof den Herzog Heinrich als wegen des nicht angenommenen Schjeds dem
Banne noch nicht verfallen betrachten wollte, dann, im Ii'rohjahre 1285, dass
der Enbischof, der Abt von Heinrichau und der AI'chidiaconus von Wladi:-;
lav als vom l)apste delegirte Richter nicht durchgreifend genng gegen Hein
ri h einschritten. Wir finden ferner, dass die Aebte von LelJbus uud Kamenz
im Mai 1286 Herzog Heinrichs }'riedensanträge au den Bischof brachten.

Dadnrch war Heinrich IV. im Stande, dem Bischofc wirksamen Wider
stand  ntgegen zu setzen. Er lud daher den Bischof zum zweiten Termine
über die demselben bereits abgesprochenen fÜllf und sechzig Dörfer im Otma
chauischen vor seine Barone, weil nach Verlallfe von JalJr und Tag der Bi
schof die von ihm angekondigte Appellation nicht innerhalb der gesetzlichen
li'rist eingelegt. Dem Herzoge wurden die fOnf und sechzig Dörfer abermals
mgesprochen und er in den Besitz derselben gesetzt 1).

Der Bischof schickte 1. Juni dem Archidiaconus Jobann von Lenczycz,
den er bereits kurz vorher als Bevollmächtigten nach Rom gesandt hatte, und
seinen übt'igen Geschäftsträgel'1l Nachricht von Allem und Schreiben und Geld
geschellke für zwei Cardinä)e und den Bischof Philipp von }I'erll1o, um deli
Bevollmächtigten des Herzogs dort zu begegnen und fibel' des Herzogs Ge
waltthaten zu klagen, der die Sacristeien der DomiIlikaner und 1\1inOl'iten mit

Gewalt el'brochen, sich der Zehntel und Güter des Bisthums bemächtigt und
t'Jeinen Vetter, den Subdiaconus Herzog Konrad von Sagan, gefallgen gehal
ten, also dem Banne verfalJen sey und gar keine V oJlmachten mehr ertheilen

1) Ul.k, N, LXXXIII.



könne I). Vorzüglich solle dahin gewirkt werden, dass der Papst den Schied
vom 10. Augllst 1282 durch eine BlIlle bestätige und Niemanden als den EI"' 
bischof von Gnesen und den Bischof von Wladislav zu Executoren ernenne 2).

Vet'gleichsvorschläge, die der Herzog dem Bischofe machte, wies dieser
mit den Worten ab: der Herzog nehme den Schied an, von dem ich weder
abgehen kann, noch werde, edasse darüber offene Urkunden unter seinem
grossen Siegel lind gebe aUes zurück, was er weggenommen; dann mag ein
Termin gesetzt, sicheres Geleit vom Herzo e gegeben und vor dem Erzbi
schofe von Gnesen über Absendllng an den römischen Stuhl verhandelt wer
den 3). Der Herzog nabm das nicht an.

Der Biscbof forderte ihn darauf am 9. Juni auf, den Schied bis zum 11.
Juni anzunehmen, weil er sonst nach Verlaufe des dritten Monats lIach der
Publication desselben abermals in 1000 Mark Goldes Strafe verfallen würde.
Der Herzog erwiederte nach Verlesung des Schreibens in Gegenwart vieler
Barone nichts, als: Ibr Edlen meines Landes, ich rathe Eucb, dass keiner
fernerbin mit solchen Scbreiben zu mir komme. Auf das Schreiben selbst ant
wortete er gar nicht 4). Der Bischof theilte 15. Juni dem Erzbischofe von
Guesen mit, was rücksicbtlich des Schieds geschehen war und bat ihn, deli
demnach dem Banne verfallenen Herzog zu meiden 3). Der Erzbiscbof. erwie
derte, wegen Nicbthaltung des Schieds könne er den Herzog nicht als ge
bannt anseben, weil dieser vorbeI' an ihu als Metropoliten appellirt babe, doch
'Wolle er den Herzog wegen anderer gegen die Kirche unternommener Gewalt
thätigkeiten meiden. Das verdross den Biscbof Thomas sehr 6). Er schrieb
daher dem Domcapitel und den breslauer Ordensgeistliclien , setzte anseinan
der, was seit dem 12. März geschehen war und verlangte, dass sie Heinrich

. ft1r im Banue befindlich betracbten sollten '). Dann verlangte er, der Herzog
solle die in Besitz genommenen 65 Ortschaften im N eisses hen , ferner alles,
was er an Zehnt, Zinsen und Geldern weggenommen, erstatten und aUe Ge
waltthätigkeiten und Beeinträchtigungen auf den Gütern der Kirche abstellen 8).
Er schickte am 3. Juli drei Prälaten an den Herzog, demselben sechzehn
Punkte vorzulegen, denen dieser bis zum 25. Juli, als letztem Termine, geno.

5) Ul'k. N. XCII,
6) Ul'k. N, XCIX, S. 113.
7) Ul'k. N. XCIII.
8) Urk. N. XCIV.
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1) Urk. N. LXXIX.
2) Ul'k, N. LXXXIV -LXXXIX.
3) Ul'k. N. XC.
4) Ul.k. N. XC!.
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gell solle. Der Herzog erklärte (4. Juli)', appellirt zu haben I). Der Bischof
verlangte Mittheilung der Appellation 2). Her Herzog erwiederte: Ich will mei
nen Feinden nicbt das Schwerdt gegen mich in die Hand geben 3), schickte
aber doch am 10. Juli die Appellation dem Bischofe, indern er sieb ober je
den einzelnen Punkt der ibm gemacbten Anschuldigungen entweder rechtfer
tigte oder ihn widerlegte, in Abrede steJlte oder als gegen sein Wissen von
Beamteten geschehen abzustellen versprach und sich erbot, alles vor dem ge
hörigen Richter zu erweisen. nann gab er eine Reihe von Klagepnnkten ge
gen den Bischof an und suchte darzuthun, dieser sey selbst' dem Banne ver
fallen, was er alles vor dem päpstlichen Stuhle zu be eisen sich anheiscrug
machte 4).

Der Bischof drängte seine Bevollmächtigten ill Rom, die Bestätigung des
Schieds vom 10. Angust 1282 auf jede Weise zu erwirken 5 ), versprach, doch
nur im J.i'alle seille Angelegenheit guten ll'ortgan  hätte, dem Bischofe von
J.i'ermo fUr dessen Neffen, dem Cardinal Latinus fUr dessen CapeJlan eine
breslauer Pfrunde und gab jedem unterdessen jährlich eine Mark Goldes 6).

Der Het,zog aber liess deli ßisctpf auf den 1. Angust vor das Gericht
der Barone laden, die J.i'estungswet'ke von Otmachau und Neisse zn zerstö
ren und ihm (dem Herzoge) die Burg Edelstein bei Zuckmantel zu überantwor
ten, welche im J. 1281 dem von ihr ans durch deren Besitzer vergewaltigten
Bischofe vom Herzoge Nikolaus von Troppau, mit Einwilligung Herzog Hein
richs übergeben worden war ').

Nun belegte der Bischof am 30. Juli 1284, mit Anfohrung aller seiner
am 3. Juli erhob'enell Beschwerden, ohne Rücksicht auf Heinrichs Widerle
gnngen und Eiuwendungen vom 10. Juli, den Herzog mit dem Banne und alle
Orte, an denen er sich aufhalten würde, mit,dem Interdicte 8) uud zeigte das
sogleich dem Homcapitel und aUen übrigen geistlichen Körperschaften und den
Erzpriestern im Lande an 9).

Als Herzog Heinrich, der sich in dem nur 2 Meilen von Otmachau be
findlichen Neisse befand, das erfuhr, so berief er sogleich am folgenden Tage

1) Ul'k. N, XCV.
2) Urk. N. XCVI.
3) Ul'k, N. CX VII.
4) Ul'k. N. CXVlII,
5) Ul'k, N, XCIX, C und CL

6) Urk. N. CII-CVllI.
7) Ul'k. N. CIX.
8) Urk. N. CXXI.
9) Ul'k. N. CX-CXVllI.
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31. Juli die Herzoge von Oppeln, OIogau und Ratibor nebst vielen Rittern zu
sich nach Neisse zum Turniere und vergnügte sich mit ihuen auf Kosten der
bischöß.ichen Unterthanen I).

Am 1. August protestirte der Bischof durch seinen Kanzler, den er dazu
bevollmächtigt hatte 2), gegen das weltliche Gericht, vor welches ihu Heinrich
p;eladen, und erbot sich, vor einem geistlichen Gerichte Zll R.echt zu ISteheu.
])er Herzog ft'agte den Kanzler nach de8sen Vollmacht. Nachdem sie verle
!!Ien war, wollte er sie haben. Her Kanzler weigerte sich dessen und wollte
nur eille Abschritt derselben geben, worallf der Herzog mit gezücktem Mes
ser über ihn herfiel: ihn zu Boden wal'f uud erstocheu haben würde, wenu
!!Iic11 nicht einige der Barone dazwischen gelegt ItäUen. Nur mit Mohe liess
sich der Herzog bewegen, ibn daun fl'iedlich ziehen zu lassen.

Die Hauptgegner des Bischofs und die vorzüglichsten Stützen des Her
zogs, die 8 Miuoritenconvente behaupteteu, Bann und Interdict wären nichtig,
weil der Herzog appellirt habe, erklärten den Bischof selbst fl1r gebannt, also
für unfähig, Kirchenstrafen zu verhäugen, und hielten Gottesdienst ohne ßock
sicht auf ihn. Der Bischof setzte vo,. aUem, was vorA'egangen war, seine
Procuratoren in Rom in Kenntniss und verlangte dl'ingend die Bestätigung de
Bannes vom Papste zu envirken 3). In grosser Angst, von dem Herzoge ilJ
O&ma.cbau angegriffen zu werden, bat er den Erzbischof von Gnesen und den
König von Böhmen um Verwendung bei Heinrich 4), protestirte öffentlich ge
gen die weltliche Gerichtsbarkeit des Herzogs in Angelegenheiten der Kirche 5)
setzte der Stadt Breslau ausführlich auseinander, dass der Herzo  I'echtmäs
sig excommunicirt sey 6), lobte die Dominikaner, dass sie seine Sentenzen be
obachteten 7), klagte bei dem Erzbischofe von G,tesen übet' die I\linoriten und
forderte denselben dringend auf .einzuschreiten 8), und belegte alle die, welche
Ohnacbau angreifen würden, mit dem Banne 9).

Die polnischen Bischöfe genebmigten endlich auf einer Synode in Len
czycz 15. Januar 1:285 den vom Bischofe Thomas am 30. Juli 1284 erlasse
nen Bannspruch, befablen dessen Publication lind Beachtung 10) und stellten den

I) Vrk. N. CIX.
) Urk. N. CXXI.
3) Ul'k. N. CIX.
") Urk. N. CXIX und CXX.
) Urk. N. CXXII- CXXIV.

6) Urk. N. CXXV.
7) Ul'k. N. eXXVI.
8) Ul'k. N. CXXVIL
9) Ul'k. N. CXXVDJ.

10) Ul'k. N, cxnx und exxx.
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Cardinälen in einem sehr merkwordigen Schreiben, nach lebhafteu KJagen über
die acht deutschen COllvente der Minoriten vor, l)olen sey seit Eillfobrllng
des Christenthums dem römischen Stuhle besonders unterworfen und entrichte
demselben als Zeichen dieser Unterwerfung jährlich von jeder Person den Pe
terspfennig. Die Polen hätten der Kirche auch immer entl'ichtet, was dieser
rechtmässig zugekommen. Jetzt aber, seitdem deutsche Reichsfürsten sich
mehrerer polnischen Orte bemächti t, kämen diese damit unter das römische
Reich und worden der römischen Kirche entzogen. })ie deutschen Ritter und
Barone, welche nach Polen kämen und froher von Polen besessene Dörfer
und andere Ortschaften einnähmen, weigerten sich den Petersl)fennig zu ent
t'icltten, um den die römische Kirche noch ganz kommen werde, wenn man
dem nicht begegne. Auch die polnisclle Kirche verliere ihre Einkünfte mit
dem Eilldringen der Deutschen, von denen einige den Zehnten gar nicht, an
dere nicht nach polnisc1lem Herkommen entricbteten J). Nicht welliger klagte
dei' Uischot' tlber die Minoriten, und das Domcapitel 8chl'ieb de:sl1alb an das
Generalcapitel der Minoriten in MaiJand 2). Der Bischof besdlwel'te sich am
11. l1'ebl'l1ar bei dem HerzoA'e über .die V ergewaJtigun  der bi:scbüflicllen rn
tertllanen in mellreren DÖI'f'ern des Neisseschen durch des Herzogs Castellall
der Burg Waldow und verlangte Abstellung derselben 3), während unstreitig
der Herzog diese Dörfer als sein ihm gerichtlich zugesprochenes Eigenthum
betrachtete.

Kurz vorher hatte der Erzbischof von Gnesell nebst zwei anderen Präla
ten vom Papste Martin IV. Befehl l1nter dem 21. October 128.1. erhalten, fllr
die Beobachtung der vom Bischofe am 30. Juli 1284 ver:längten Sentenz zu
sorgeQ. Diese ])elegirtcn wollten jedoch nicht sO schnell und gewaltsam vor
scbreiten, als Tbomas verlangte. Sie setzten anfänglich einen 'rermin auf den
12. l1'ebruar 1285 IIach Breslan, verschoben diesen dann auf 12. März nacll
Kalisch, dann nach Wiehm 4 ). Thomas 11. dmng unter lauten Klagen über seille
IAeiden auf die Bekanntmachung der päpstlicheIl Bestätigung 5).

Der Herzog ging unterdessen immer weiter. Er liess im l1'ebruar 1285
den ullter Glockenschlag berufenen Bewohnern VOll Breslal1 und Neisse bei
Guts -, Leibes - und Lebensstrafe verbieten, die Minoriten zu beleidigen, die

1) Urk, N. CXLlV.
2) Ul'k. N. eXLV.
3) Urk. N. CXXXT.

4) Ul'k. N. cx XXV.
5) Ul'k. N. exxxII.
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Domkirche und andere Kirchen ausser den Minoritenkirchen zu besuchen, ja,
bei Verstommeltmg der Armen, bei Todesstrafe und Einziehung des Vermö
gens der Reichen, irgend einem oder andern Anhänger des Bischofs etwas
zu verkaufen, oder ihn zu behausen, ja ullr mit ihm zu reden, entzog der
ihm feindlichen Geistlichkeit seinen Schutz gänzlich und liess das auf den
Märkten ausrufen. Niemaud von den Anhängeru des Bischoffl wagte es mehr,
den Herzog anzutreten I). J)ieser liess keinen derselbeu vor sich und strane
streng die Uebertreter seiller Verbote 2). Er liess in der Kirche des Klosters
Trebuitz die Mauer aufbrechen und eillen Altar wegschaft'ell, um einen ,'erbor
genen Schatz ausfindig zu machen 3).

Der Bischof klagte alles das dem Erzbischofe von Gllesen, drang wie
derholt auf Bekanntmachung des päpstlichen Befehls 4), bevollmächtigte 2. März
1283 zwar allf des Erzbischofs Verlangen einen Geistlichen vor den päpstli
chen Delegirten zu erscheinen 5), protestirte aber zugleich gegen eine Zusam
menkunft in Wiehm, weil das zu entfernt und eine MÖI'del'höhle, im Gebiete
des Herzogs gelegen, vor dem er seines l.ebens nicht sicher sey uud er auch
kein sicheres Geleit und Zehrungskosten JIabe 6),

Der Herzog gab zwar 4. März sicheres Geleit 7), der Bischof erklärte
das nun 8. März far zu spät, die Zeit filr zu kurz, er fOrchtc fOr sein Leben
weil der Herzog jilngst zwei Priester gefangen gesetzt 8).

Er klagte 13. März den Cardinälen sein Leiden, dass Heinrich die Be
ghinen aus Breslau vertrieben, über die Widerspänstigkeit der Minoriten Ulld
bat 11m Beistand 9), den Archidiaconus Johann von Lencycz, dem er zu miss
trauen altfing , rief er 13. März aus Rom zurück 10), empfahl seinen allderen
Bevollmächtigten, mit Klagen ober die päpstlichen SnbdelegiI.ten, dass. nichts
erreicht worden sey, vom Papste die einfache Bestätigung seiner Sentenz zn
erlangen 11) und bat andere um Unterstotzung in dieser Angelegenheit 12). Er
lobte dem Geoeralcapitel der Dominikaner in Bologna deren Ordensbrüder in.

I

I

.1 ·

!

1) Urk. N. cxxxm und CXL.
2) Urk. N. CXXXvn.
3) Urk. N. CXXXIV.
4) Urk. N. cxxm
5) Urk. N. CXXXV.
6) Urk. N. CXXXID, CXn:V und

CXXXVJ.

Schlesieu, weil sie seine Sentenzen beobachteten I) und klagte bei dem Ge
net'alcapitel der Milloriten 'Ober deren schlesische OrdensbriJder, bat ur" Her
stellung der alten polnischen Provinz und Bestrafung des Hermann , Lectors
der Minoriten in Breslall 2).

Der Herzog verbot im Aplil den Dorninikaneru in Otmachau, die Bllrg zu
verlassen. Thomas war äusserst unzufrieden, dass die päpstlichen HeIegirten
nichts thaten 3). Während er sich zur Weihnng des Chli.sma in Ratibor be
fand, bemächtigte si(Jh plötzlich Herzog Heinrich dllrch J)rohungen 16. April
der Burg Otmachall und wendete sich gegen die Burg Edelstein. Her Bi
schof,  elchel' sich seitdem fast immer in Ratibor unter dem Schlitze der Her

zoge Miecislaus lind Przemil'llaus aufhielt, bat sogleicIl 20, A]Jril die Jle....J;pge
Kasimir von Oppeln IIl1d Nicolalls von ß,atibor 4), den Erzbischof von Gnesen 5)
uud den König von Böhmell 6) 11m Vermittelung lind forderte 19, AIH,jJ Hein
rich auf, Otmachau herauszugeben und VOll Edelstein abzulas!'Ien '). Das wal'
olme Erfolg 8), ])er Herzog bemäclItigte sich auch Edelsteins. ))er Bischof
zeigte das 25. April mit erneuCI'ten Bitten und Klagen mehreren Cardillälell
und seinem Procurator l)eter in Rom an mit sorgf'.iltiger Erkundigung, ob sein
abberllfener Procurator Johallll auch die den Cardinälen bestimmten Geschenke
ilbergeben und bat und drang auf päpstliche Bestätigung seiner Sentenz u),
Olme jedoch sich abschrecken zu lassen wiedel'holte er 27. April 12S5 die
Excommunication des Herzogs, belegte nun dessen ganzes Land mit dem In
terdicte 10) und theilte das sogleich 27. April dem Enbischofe von Gnesen.
der gesammtell weltlichen und Ordensgeistlichkeit ulld auch einem seiner An
hänger 1.n Rom mit 11).

Nun erst nachdem sie den Herzog vergeblich aufgefordert hatten Genug
thuung zu geben, erkl rten die päpstlichen Delegirten 16. Mai 1285, die vom
Bischofe Thl1mas 30. Juli 128.1 und der SYllode von Lenczycz 15. Januar
1285 erlassenen Sentenzen gegeu den Herzog für rechtmässig 12) und der E....L;
bischof von Gnesen belegte 24. l\fai noch ausserdem wegen vieler im Gnese

I
i

7) Urk. N. CXL Vll.
8) Urk. N. CXLVI.
9) Urk. N. CXXXVll uud CXXXVIll.

10) Urk. N. CXXXIX.
11) Urk. N. CXL.
12) Urk. N. CXLI.

1) Urk, N, CXLIl.
2) Urk, N. CXLlJI.
3) Urk. N. CXLVIIl.
4) Urk, N. CXLIX.
5) Urk. N. CL.
ti) Urk, N. CU.

7) Urk, N. CLIII,
8) Urk.  , CU!.
9) Urk, N. CLXII und CLXIIJ.

10) Urk. N, CLIV.
11) Urk. N. CLV-CLXI und CLXIV,
12) Urk. N. CLXVill.
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Iler Sprengel verübten Gewalttbätigkeiten, wegen eines Angriffs auf den Her
zog Lesko von Krakau, der eben einen Kreuzzug gegen die Tartaren unter
nommen, und wegen Plünderung des bei den Dominikanern Zll Breslau nieder
gelegten fttr das heilige Land gesammelten Schatzes, Heinrich lV. ulld aUe
Theilnehmer all dessen Vergehen mit dem grössern Banne und theilte das
dem Bischofe Thomal!l mit, der es öffentlich bekannt machte J).

Auch das scbreckte den Herzog nicht. Her Propst von Czarnowanz, wei
cher den Beschluss dei' päpstlichen Helegirten in Breslau bekannt zn ma( hen
wagte, wurde mit seiner Begleitung von den Dienern des Herzogs im Prämon
stratenser-Kloster zu St. Vincenz daselbst völlig ausgephllldert und aus dem
L de gejagt 2), Der Herzog zwang alle Kloster - und Weltgeistliche, den
Gottesdienst zu feiet'll; wer sich weigerte wllrde alJs dem Lande verjagt und
seine Stelle mit einem andern Geistlichen besetzt, deren sich viele f lIden.
Wer es wagte die Kirchensentenzen bekannt zu machen, wlIl'de öffentlich
selbst in Klöstenl gemisshalldelt, geplündert, gefangen gesetzt 3) und dllreh eil:
auf den Märkten der Städte bekannt gemachtes Edict bemächtigte er sich al
ler Einküllfte des Bischofs und der Anhällget' desselben 4). Er sucbte wie fril
her Breslau, so nun aucb Scbweidnitz durch grosse, dieseIl Städten bewH
ligte Privilegien zu gewinnen 5).

Sämmtliche polnische Bischöfe erklärten nun 29. Jllni dem Papste und
den Cardinälen nach ausführlicher Darlegung der Sachlage, es bleibe nichts
mehr übrig gegen den Herzog, als der weltliclle Arm, um so mehr, da der
Herzog. der römischen Kirche unmittelbar unterworfen sey und die l'tbri"'en pol
uischen  'Orsten sich schon anschickten, die Kirche eben so zu beJtandeln
wie Heinrich gethan. Zugleich baten sie um Bestrafung der Minoriten 6). ])e;
Provinzial- Minister der Minoriten von Böhmen und P len ging 20. Juli den
von .Sac sen um BestraflJng der Minoriten in Schlesien an, w lche das In
terdlct Illcht beobachteten und verlangte die Ritckgabe der Häuser zu Sagan
und Namslau zur polnischen Provinz ').

Der Bischof Thomas klagte bei dem Abte von Premontre über den bres
lauer  rämonstratenser- Abt zu St. Vincenz, der mit Verachtung der kirchli

1) Urk. N. CLXV-CLXVII.
') Urk. N. CLXXlla, b,
3') Ul'k. N. CLXXI.
4) Ul'k. N. CLXXIX.

5) Klose's Gesch. ßreilaus ), 544,
6) Ul'k. N. CLXXIX und CLXXX.
7) Ul'k. N. CLXXIIJ.
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chen Sentenzen mit dem Het'zoge Gemeinscllaft habe und den Gottesdienst
feiere I).

Der Herzog knl1pfte darauf, wahrscheinlich dnrch seine Theilnahme an den
vielfachen inneren Händeln Gross- und Klein-Polens dazu veranlasst, Jfriedens
l1nterhandhmgen mit dem Bischofe Thoma!!l unter Vermittehmg des Bischofs .
Wilhelm von LebUl  an 2) und ertheilte dem Bevollmächtigten des Bischof."!,
det. darauf einging, 1. August 1285 sicheres Geleit 3). Her Bischof verlangte
vor aHen Dingen Herausgabe aller der Kirche entrissenen Besitzllllgen und
Rechte, vl))]jge Wiedereinsetzung aller vertriebenen W elt- und Ordens eistli
chen, VertreibllllK det. Eindringlill e lind A bstelllllJg des Yel'kauf.os der Kirchen
dörfer , welche der He1"J.jog zu deutscllem ß,echte aussetzte 4). Her Herzog
!lahm das gonstig auf, allein I1l1glücklicher Weise wIJI'den des Bischofs Ab
geordnete auf' ihrem ß.i1ckwege im AIJ nst 1285 überfallen, einer ermOl'det,
die anderen verwundet und a\1sgeplulldert j), worauf der Bischof alte Theil
nehmel' all der Unthat mit dem Banne belegte 6), in Rom bei den CardinälcII
die Bestätigung des Scltieds votn 10. August 1282 und seiller Interdictssell
tellz vom 27. April 1285 eit't'i  betrieb 1), auch an den Generalrninistel' der
Minoriten die Beschwerden und }'orderllllgen erllellerte, welche früller schon
das bl'eslauer Homcapitel an das Generalcapitel der Minoriten  ebracht hatte 8).
Der Herzog verbot nun den Fnterthanen des Bisthums, dem Bischofe ferner
als ihrem Herrn zu gehorsamen, Dienste zu leisten lind etwas 7011 eutrichtel1,
vertrieb im ])ecember 1285 die ])olllinikaner aus Bl'eslau und anderen Klöstern
seinet' Herrschaft, eben so die Augllstiner Chorherren und den l'ropst des
heiligen Geiststifts und der Bis,cllOf behauptete, der Herzog stehe ihlll durch
Meuchelmörder nach dem Leben 9).

Dagegen erwirkte der Lector der Minoriten, I1ermann, der eifrige An
hänger des Herzogs, vom Bischofe VOll Kamin AbJass für die Be mchel' der
Minoritenkirchell in Breslal1, N eisse, Schweidnitz, Brieg und Nam8lau 10), der
Bischof' aber sucltte seinen Schtltzer, den Herzog Kasimir von Oppeln ßeu
then durch Ueberlassung  iniger Kornhebungen und Verwandlung einiger Na

f) Urk, N. CLXXIl b,
) Urk, N. CLXX.
3) Ul'k, N. CLXXlV.
4) Ul'k. N. CLXXV,
5) Ul'k, N. CLXXVIl,

6) Ul'k. N. CLXXVl.
7) Ul,k. N. CLXXVll1, CLXXXI-CLXXXIV.
8) Ul'k. N. CLXXXV.
9) Urk. N. CLXXXVIll.

10) Ul'k. N. CLXXXVIl.
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tllralzehnten in Bischofsvierdllnge zu belohnen I). Der vom Bischofe aus Rom
abberllfelle Johallll, Archidiacolllls VOll Lenczycz, weigerte sich Rechnung ober
erhaltelle Geldsmnmell zu legeIl , begab sich zum Herzo e und diellte diesem
als desseu Capellau.

Her Cardiual Latinus lIahm -die Abberufun'g des Procurators ijbel uud
wllrde 4. }i'ebruar 1286 durch eine eben erledigte breslaner Pfründe für sei
lien Capellall beschwichtigt 2). Der Bischof belegte Hlllf Pfarl'el' die es mit
dem Herzoge hielten namentlich mit dem Balllle und setzte sie bald darauf.
als sie sich nicht uuterwarfen, 13. April J28(j ab 3).

Neue UlItel'handhlllgen, die der Herzog durch drei A ebte ulld eillell sei
lIer Ritter mit dem Bischofe ankn(jl}fte und dazu auf des Hischof...; Vel-lallgen
19. Mai 1286 durch die Herzöge von Liegnitz, Glogau ulld Oppelll besiegel
tef4 sicheres Geleit gab 4), scheiterten ebellfalls. Der Bischof be tand 16. Juli
1286 darauf, vor allen Din ell solle der Herzog alles GenommeIle zurückge
ben und erstatteu und in den vol'i ell Stand setzeu 5). Auf das Anel'bietell
des Herzogs, an beiderseitige Bevollmächtigte alle streitige Besitzge ellställde
bis zlIr Entscheidung zu obergebeu 6), gillg der Bischof nicht ein ulld  ah in
seinen Ii"orderuugeu 11111' nach, dass aber die vom Herzoge erhobeneIl  ehllteu
froherer Jahre und aber die SclllJlden Heinrichs 111. und des El'zbischofs WJa
dil!daus, der Erzbischof von Gnel!len ulld der Bischof vou j'osell entscheiden
sollteu 7). Der Herzog ging auch das ein, verlaugte aber I. August, der Bi
schof solle die verbängteu Kircheustrafen vorller zorocknehmen R). Das wei
ge te der Bischof und verlangte, der Herzog solle iu sehlem gesammteu Her
zogthume und im Otmachauschell befehlen lasseu, die Uuterthanell des Bi
schofs. des Domcapitels und der GeilStlichkeit 'soHtell diesen wie frilhet' gehor
!!laIlIen lind den Zehnten entrichten und der Herzog auch dem Bischofe und

der G istl chkeit v llige Sicherheit unter Gewähr der Herzoge von Oppelu
und Llegmtz geben). Darauf wollte der Herzog nur eingehen wenn vorher
die Sentenzen zurockgenommell warden. Er wollte selbst in die Hällde dreier
Geistlichen alle streitigen Gegenstände der Besitzutfken bis zur ausgemachteu

Sache übergeben. Der Bischof weigerte durchaus die Zurilckna...e seiner
SeIltelIzen. Der Herzog sprach: der Herr Bischof mag mit mir persönlich zu
sammenkommell; ich will ihm alle Sicherheit geben und hoffe, wir werdelI
wohl ilbereinkommell. Her Bischof lehnte das ab, wie er angab, aus Miss
trauen I).

Am 22'. Augllst 1286 erhielten die Bischöfe von Posen ulId Wladislav
deu Befehl des Papstes Honorius IV. vom 28. März d. J" oIIacltdem der Bi
schof Thomas 27. April 1285 deli Herzog mit dem Banlle ulId desseIl Land
mit dem IlIterdicte belegt, dieser aber das über Jahr und Tag hartlläcki, er
tragell, nunmehr Bann ulld Interdict feierlich in allen Kirchen Polens an SOlln
und Ifesttagen unter GJockellschlag ulld Anzülldung der Lichter bekannt zu
macheIl  ) ulld vollzogen denselben am 4. September 3). Der Herzo  erbot sich
darauf nochmals 17. September gegen deli Bischof zn UnterhandhJllgen unter
völliger Sichel'heit fÜr denselben und zur Uebergabe der Burgen uud anderer
streitigen Besitz egeustände bis zur Beilegung des Streits ill die 11ände Un
partheiischer 4). Der Bischof aber vermehrte noch seiue fruhereu li'orderungell,
die sämmtlich erfilllt seyn sollten, ehe er sich auf weitere Unterhandlullgen
eillliesse :i). So zerschlug sich auch das. nie päpstlichen Bevollmächtigten
vollzogen des Papsts Befehl, sie forderten 17. September 1286 durch den pol
nischen Abt von Lubin den Herzog zur GenugthlllJllg allf, sie befahlen das
Interdict feierlich bekannt zu machen, doch ohne allen Erfolg. Her Abt zu
St. Vincenz und die l\1inoriten nahmen die Schreiben der päpstlichen Bevoll
mächtigten gar nicht an 6), lind ans }i'urcht vor dem Tode wagte kein Geistli
cher von des Bischofs Partbei des Hel'Zogs O'ebiet zu betreten j). Der Erz
bischof von Gnesen suchte vergeblich noch eine Zusammenkunft Heinrichs mit
dem Bisehofe Thomas zn Polnisch - Wartenberg im November zu vermitteln.
Thomas war änsserl'lt misstrauisch, erregte immer neue Scllwierigkeiten, wollte
dass die Zusammenkunft in Breslau stattfinden solle uud verlangte durchaus,
dass vorher alles vom Herzoge in den fl'ohern Stand gesetzt werde, dieser
anch alles, was er, der Bischof, gefordert hatte, erfüllen solle 8). Vergeblich

1) Urkunde b. Sommersberg T. IlI. p, 125.
2) Urk. N. CLXXXVlIJ.
3) Ul'k. N, CCXXI-CCXXJlI.
4) Ul'k, N. CXC.
5) Urk. N, CXCI.

6) S, 190.
7) Urk. N. CXCII,
8) S, 192.
9) Ul'k. N, CXCIII.

1) S. 193.
2) Urk. N. CCH.
3) Urk. N. CCI.
.4) Urk. N, CXCV.

5) Ul'k. N. CXCVI.
6) S. 194 und Urk. N, CC.
7) S. 195.
S) Urk, N. CXCVII und CXCVllI.
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wurcfe OeJs, als dem Bischofe näher, zum ZlIsammenknnftsorte vorgeschla
gen I). Thomas bat U. November die päpstlichen Bevollmächtigten, gegen
die Herzoge VOll Lieguitz, Jauer, Sagan, Glogan, Steinau und Oppeln zu ver
fahren, welche mit Heinrich IV. ohne Rücksicht auf Bann und Interdict ver
kehrten  ). Er gab den Delegirten selbst einen Entwurf zum Berichte an den
Papst 3), doch schickten diese einen anderll i" gemä!o1si terel'  'as'l'IllII  ab, in
dem sie anzeigeen, dass uichts bewirkt worden und in welcher Gefahr die
Kirche wegen der obrigen polnischen Herzoge sey 4).

.Der Bischof Tholllas schrieb 16. Janllar 1287 an den Papst, die Cardi
näle, den päpstlichen Beichtvater und an seinen Procurator in Rom, klagte
über Heinrich, der ihm nach dem Leben stehe, der des Papsts Schreiben zu
GunIden der verjagten Dominikaner gar nicht angenonunen, mit Beistand der
Minoriten Bann und Interdict verl!lpotte, Eindringlinge in die Stellen der ver
triebenen Geistlichen einsetze, und schlug vor, da das geistliche Schwerdt nn
wirksam sey, zum weltlichen zu greifen, dem Hel'Zoge das Kirchenpatronat
zu nehmen, dessen Unterthanell vom Eide der Treue zu entbinden, alle die
ihm Beistand leisteten, mit dem Banne Zll belegen, das Kreuz gegen ihn pre
digen zu lassen, die V ollstrecklllJg den Herzogen von Liegnitz und Glogau
anzllbefehlen lind diesen Heinrichs IV. Land Namens der römischen Kh'che zu
verleihen, wenn sie sich aber weigerten, die V ollziehuug I;i'remden zu fIber
vagen. Der Hel" og gehe immer weiter, schlage die Wälder der Kirche nie
der und verkaufe sie 5).

Am 1. 14'ebruar 1287 setzte er den Hompropst Sbrozlaus ab uad verlieh
ciem Herzoge Konrad von Sagan dessen Stelle 6).

Heinrich IV. knüpfte durch den Herzog Boleslaus von Oppeln und den
Archidiaconlls Johann von Lenczycz nochmals Verhandlungen an 7) und gab
AnflWg MArz mit Boleslaus Zll einer Zusammenkunft in Oppeln GeJeitsbriefe 8).
SeiDe Bevollmächtigten übergaben Altfang Aprils die EntscheidUllg dem Her
zoge Boleslaus , dem Bischofe von Samland und dem päpstlichen CapelIane
Adam,> dem Sllbdelegirten des Cardinallegaten Johamt von Tusculum. Nach
vielen Verhandlungen kam es durch die Drohungen des Erzbischofs von Gne

1) Urk. N. CXCIX.
j) Urk. N.  cm, CCV.
3) Urk. N. CCVI.
") Urk. N. ccvn,

5) Urk. N. CCVßl- CCXV.
6) Urk. N. CCXVI und CCXVII.
7) Urk. N. CCXXIV.
8) Urk. N. CCXXXVII und CCXXXVIlI.
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sen und des Adam endlich zum Entwurfe eines Vertrags, in dem Thomas nur
so viel nachgab, dasH nach Rückgabe und Ersatz aIJes dessen was Heinrich
genommen und nach Herstellung des frflhern Zustandes, die Wirkung der
kirchlichen Sentenzen, die unterdessen nachgelassen werden soHten, von ge
wählten Schiedsrichtern erörtert und auch ober andere einzelne Punkte ent
schieden worde I). Diesen Entwurf brachte der Erzbischof von Gl1elllen nach
Breslall zum Herzoge, weIchet. jedoch durchaus nicbt zugeben wollte, dass
während der Unterhandlungen die Gebannten als l'Iolebe angel'lehen und die
vom Herzo e eiugesetzten Geistllchen vertl'ieben wnrden 2 ). Der Erzbischof
vertrng l'Iich in Breslau mit dem Herzoge und erhielt von diesem zwei Dör
fer 3). Er uud auch der Vicelegat Adam rietllen 10. und 11. April dem Bi
schofe, die bevorstehende Provinzialsynode abzuwarten, wo sich Mittel zur
Allsgleichllllg würden finden lassen 4), Her Bischof woHte das Interdict nicht
aufheben; so zenwhlug  ich wieder anes.

Unterdessen wareu vom Cardinallegaten, Johalltl von Tuscuhnn, der vom
Papste nach neutschland iu Augelegenheiten König Rudolf.os geschickt und
dem zugleich der  esammte Nordeu, also allch die Angelegeuheit der bres
lallet' Kirche 11bet,tragen worden war, Schreiben einge angen, in denen er in
nerhalb eines Monats bei Strafe der Exeommnnication von dem BistJmme Bres
lall 150 Mark Silbers 5), von a]]en polnischen Bischöfen aber 1200 Mark fei
lien Silbers kölnischen Gewichts Proellration für das laufende Jahr verlaugte
lind sich die Besetzung aller erledigten Pfrltnden vorbehielt 6). Der Legat
forderte zu leich den Herzog Heinrich auf, sich zu IIntelwerfen 7), die Mino
t'iten lind den Abt von St. Vincenz, das Interdict zn beobachten R), seinem
Vicelegaten aber befahl er, ((Ir Allfrechthaltuug des Interdicts zu sorgen 9).
Dagegen appellirten 3. lind 9. April sämmtliche pohlische Bi chöfe an den
Papst, weil ihre Diöcesen verheert und erschöpft wären und I!Ile das umnög
lich bezahlen könnten 10). 'fltomas nahm anch 4:. Mai IInter vielen Klagen über
Heinrichs erneuerte Gewaltthätigkeiten lind ober die Minoriten die Verwendung

1) Ulk N. CCXXV.
2) Urk. N. CCXXVI.
3) Urk. N, CCXXVII,
4) Ul'k. N. CCXXVllJ.
5) Ul'k. N. CCXXXI und CCXXXll.

6) Ul'k, N. CCXXIX.
7) Ul'k. N, CCXIX.
8) Ul'k. N, CCXX.
9) Ul'k. N. CCXVJII.

10) Ul'k. N. CCXXIX.
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der Cardinäle und des päpstlichen Pönitentiarius darober in Anspruch I). Er
klagte noch besonders dariJber, dass die Vicelegaten des Cardinallegaten
durch ihre Forderung die Kirche ungemein belästigten, indem sie mehr als 39
Pferde und Personen bei sich hätten 2). Zwar verlängerte der Legat am 8.
Mai den Zahlungstermin und setzte, weil er ein Bisthllm doppelt gezählt hatte,
die Summe insgesammt auf 700 Mark, wovon das ßreslauel' 120 Mark  n
zahlen hatte 3), allein auch dagegen appellirteu sämmtliche Bischöfe am 20.
Juli an den Papst und der Bischof von Breslau erklärte dabei geradezu, wer
nichts habe könne nichts geben 4).

Dem Herzoge mochte nicht unbekannt seyn, dass er lIichts zn fUrchten
habe. Er hatte schon am 18. April, gleich nachdem seine Uuterhandhmgell
mit dem Bischofe abgebrochen worden waren, den Herzog Miecislaus von Ra
tibor aufgefordert, den Bischof nicht mehr im Lande zu dIlIden, ausserdem mit
Krieg gedrohet 5), dann zerstörte er Otmachau VOll Grunde aus (I). Nochmals
knopfte in seinem Auftrage Herzog Heinrich von J.Jiegnitz Untel'11andlllugen an,
allein der Bischof, welcher sich anfangs, wie es scheint, nicht abgeneigt zeigte,
auf gemAssigte Bedingungen einzugehen, beharrte bald wieder auf a]]en sei
nen älteren Ij'orderllngen, verlangte auch noch, der Herzog solle alle nach
deutschem Rechte ausgesetzte Dörfer wieder zu polnischem ß,echte austJulII,
auch aUe nach deutschem Rechte angesetzte Bauern verjagen und die froher
nach poluischem Rechte angesetzt gewesenen Bauern wieder so einsetzen 7).

Noch während dieser Verhandbmgen, zum bestimmten Ueweise wie we
lüg er zur Nachgiebigkeit geneigt sey, belegte Thomas nochmals 10. AlIgllst
1 87, mit ausfohrlicher Darlegung aUes dessen was Heiurich begangen und
bisher gegen denselben geschehen, diesen, dessen Neffen, den Landgrafen
Friedrich von TbOringen, den Propst Bemhard von Meissen Kanzler des Her
zogs, den Dompropst Sbroslaus, den Abt zu St. Vincenz, mehrere her
zogliche Beamtete, 17 namentlich genannte Pfarrer und alle Eindringlinge und
Theilnehmer am Vergehen des Herzogs mit dem grössern' Banne und dem
Anathem 8) und zeigte das  O. AIlgust dem Erzbischofe von Gnesen an 9). So

1) Urk. N. CCXXXlII-CCXXXVI.
2) Urk. N. CCXXXlV.
3) Vrk. N. CCXLl und CCXLll,
4) Urk. N, CCXXXIX, CCXL, CCXL11I,

CCXLlV.

5) Urk. N, ccxxvm.

6) Ul'k. N, CCXXXIV und CCXXXV. Abo
vor dem 4. Mai.

7) Urk. N, CCXLV-CCXLVII.
8) Urk. N, CCXLlX,
9) Urk. N. CCXLVID.
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mussten auch die vom Herzoge Heinrich von T.Jiegnitz angefangenen Verhand.:..hmgen vergeblich werden. .
Damit schliesst die Handschrift, deren letzte Urkunde vom 20. August

1287 ist.
Nun erfahren wir von dem  as sich weiter ereignete, durch einen Sclll'ift

steiler des 14. Jahrhunderts, dass Heinrich IV., der, wie wir sahen bereits
am 18. April 1287 den Herzog Miecislaus von Oppeln aufgefOl'dert hatte den
Thomas zu vertreiben, Ratibor belagerte, worauf, als es sich nicht mehr hal
ten konnte, der Bischof, um nicht als l!'lochtling umherzlIirren, im völligen Or

' ate mit seineIl Domherren in das IJager des Herzogs zog, der ihn ehrerbie
tig empfing; worauf beide sich in die Kirche begaben und mit einander aus
söhnten, indem der Herzog aUes, was er deI' Kirche entl'issen, zllrilckgab I).
Has ist all eh nicht zu bezweifeln.

, W r erhalten aber aus den vorhandenen Crkunden und den dnrftigen ge
scluehtlwhen Angaben gar keine bestimmte Auskullft ober das Schicksal der
Theilnehmer an dem Streite und können nur einiges alls späteren Urkunden
chlie8sen, was rücksichtlich ihrer geschehen. Ha finden wir denn zu unse
rem Erstaunen, da s die Anhänger des Bischofs und des Hel'Zogs am 11, Ja
nuar 128S gemeinschaftlich als Zeugen der Stiftung des Kreuzstif'ts in Bres
lau durch Heinrich IV. dienen. Her Erzbischof Johallll von Gnesell lind dei'
Bischof Thomas gehen voran, dann folgt der vom Bischofe Thomas aJll I. Ji'e
bruat. 1287 abgesetzte Sbrozlaus als Propst, ferner der Kanzlei' Bernhard Propst
von Meissen und der herzogliche Protonotar Ludwig. we]cher die Urkullde
selbst ausgefel,tigt hatte und die sämmtlich noch am 10. August 1287, also
) Monate fr(lher, vom Bischofe namentlich mit dem Anathem belegt wOl'den
wat'en. Eben 80 sind allch die treuen Anhänger Heinrichs, deI' lIofrichter
Heinrich von Wiesenbllrg, GOnther von Biberstein, Czamborius von Schiltberg,
ßudiwoy Copassin, Bogussins von Pogarel, ßatzlaus DremJing und Simon Gal
licus Zeugen bei Heinrichs grossem Privilegium, das er 23. Juni 1290 auf dem
Todtenbette fOr die Kircbe gab und auch diese lTrkunde hat der am 10. Aug.
1287 mit dem grösseren Banne belegte Meister Ludwig als Protollotar ausge
fertigt 7). Nicht minder findell wir den Abt des Vincenzklosters Wilhelm, den
Tbomas am 10. August 1287 ebeufalls mit dem grössern Banne belegt hatte, deli

1) Stenzel, Scriptor. rer. Siles. T, r, p. 1l4. Dlugoss p, 846 schmückt aus,
2) Urk, N. CCL,
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Meister deI!! Mathiasl!ltifts "r alther, Obel' den el' lIIelll'mals bei dem Papste Be
s hwerde erhoben lind den GU3t'dian det. breIdauer MinOl'iten am 27. Juni 1290
unter den übrigen Prälaten, welche deli I)apst angillgen, Heim-ichs gl'Osses
Privilegium vom 23. Juni 12£0 7.11 bestätigen I). nas möchte wohl beweisen,
dass die kirchlichen Censuren l!Iämmtlich zurockgenommen lind selbst die ihrer
Aemter wie der Propst Sbroslam.- entsetzten, in denselben gelassen odel' wie
der eingesetzt wllrden.

Die vielen politischen Vet'wickelungen lIeim'ichs IV., der im J. 1.289
nach Herzog Lesko's Tode sich Krakau's und Sendomirs bemächtigte, mögen
zur HersteU,mg und Et'llaltung del.'l   riedens mit der Kirche viel bei etragen
haben. Er ertbeilte endlich am 23. Juni 1290 anf seinem Todtenbctte dem
breslauer Bisthume das grosse Pl'ivilegium, durch welches er mit ZnstimmulIg
seiner Barone allen Goteru lind Besitzungen der Kil'Che, namentlich im Neisse
schen, auf ewig völlige  'reiheit von allen Lasten des deutschen IIl1d ]Jolni
schen Rechts, von Diensten, Steuern und   uhren verlieh und zugleidl auf aUe
und jede Gerichtsbarkeit und das forstliche R,ecllt (Jus ducafe) vel'1.ichtete
und dieses dem jedesmaligen Bischofe ilbergab, demselben auch aUe vorent
haltenen Besitzungen und Gilter zurockstellte 2). An deml"elben '!'age ver
machte er tes&amentat'hmh dem Herzoge Heinrich von Glogall, mit der Ver
pftichtllng zur Bezahhmg aller Schulden, das gesammte damalige  '(}rstentlnnn
Dreslau, das Krakallscbe und Selldomiriscbe dem Herzoge Przemislaus von
Grosspolen, seinem Neffen dem Landgrafen  'riedrich von 'rhilrin en aber dal"
Krossensche, welcbes (liesem Herzog Heinrich von Glogau abtreten soHte, sei
ner Gemalill das Namslausche als Witthum, das Glatzsche sollte dem Könige
von Böhmen, die Stadt Braunau dem Abte' des dortigen Klosters zurilckgege
ben, in Dreslatl eiu  i'dercienserkloster fOr 100 Nonnen und daneben ein Ho
spi&al gegrüudet werden, wozu er 1000 Mark Silbel's jährlich auf bestimmte
Goter anwies und weil er sein Gelübde eines Kreuzzngs nicht hatte erfil]]en
köonen, sollten 1000 Mark Silbers dazu gegeben werden. Dem Bischofe von
Breslau Qbertrug er die Vollstreckung des Testaments 3).

Der Bischof Thomas bestätigte 26. Juni Heinrichs IV. Hauptprivilegillß1
Co.- da Bisthllm bei Strafe des Bannes gegen die Uebertreter 4). nie in Bres
lau anweseDden Prälaten baten 27. Juni den Papst Nicolalls IV. um Bestäti

1) Urk. N. .GCLll.
2) Ul'k. N. CCL.

3) Urk. N. CCLI.
4) Urk, N. CCLV.
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gung desselben I), welche dieser auch 9. Septhr. ertheilte 2), wOl'auf in eiller
Provinzialsynode der Erzbischof von Gnesen mit seinen Suffraganbiscböfen 14.
October dasselbe ebenfalls bestätigte 3).

Sogleich 31. December 1290 setzte der Bischof die Stadt Neisse zllm
Oberhofe fOr aUe seine zu deutschem Rechte ausgesetzten Städte lind nörfer
ein, bestätigte die Rechte der Stadt Neisse lind zeigte sich so zuel'st als  '(lrst
dieses Landes 4). nie Bestimmungen des Testaments Heinrichs IV. blieben
aber grös8tentheils unausgef'1lhrt, weil die Breslauer dem Herzop;e Heinrich
von G10gau abgeneigt wareIl und vielmehr den milden, Herzog Heinrich VOll
fJiegllitz als Herrn aufnahmen.

Es musste zUllächst den Bischüfen "on Breslau daran Jiegen, das von
Heinrich IV., obwohl nur rOr dessen Gebiet gegebene grosse Pri jlegillm allch
von deli ohrip;en schlesischeIl l1'orsten allerkannt zu sehen. Heinrich V. von
Breslau scheitlt dem Bischofe nicht entgegen gewesen zu seyn, alleill aucb
weiter keine besollderen Privilegien verlieben zu baben 5). Zuerst tltat da!o\
:l. März 1291 Herzog Heinrich von Glogau 6 ) und nochmals im J. 1300, 1.11
leich mit der Bestätigung det' von seinem Vater 13. December H53 und von
ihm selbst 18. April ] 273 dei' Kirche in seinem Herzogthllme verliehenengrossen Privilegien 7). .

Der Bischof T!lOmas JI. starb im J. ]292 und ihm folgte einer seiner in
den froheren Stormen treuen Anhänger, Johannes Romka, welcher auf der
Bahn seines Vorgängers festen lI'usses fortschritt. EI' gerieth mit dem Her
zoge Bolko von Forstenberg, der nach Heinrichs IV. von Breslau Tode auch
Schweidnitz besass, ill Streit über   eld- und MOnzzehnten, Grundzinsen, Ge
I'ichtsbarkeit, Steuern, Dienste lind Herberge, ober die Zerstörung der Burg
Otmachau, die ErLauung einer und die Einnahme eiller zweiten Burg und die Er
hebtmg eines Zolls im Neisseschell, weil alles das gegen das vom Herzoge Hein
I'ich IV. verliehene und vom Papste bestätigte Privilegium sey. Der Bischof hatte
den Herzog deshalb mit dem Banne, dessen Land mit dem Interdicte belegt.
Um dem zu entgehen, wählte der Herzog 5. Juli 1295 den Bischof von Kra
kau zum Schiedsrichter und unterwarf sich dessen Spruche 8). Dasselbe that

1) Urk. N. CCLII.
2) Urk. N, CCLIIJ.
3) Urk. N. CCLlV.
4) UrkundcDsamml. N. 84.
5) Er wird z. B. unter denen, welche das

gethan, N. CCLXX und CCLXXXlI nicht
mit genannt.

6) Urk. N, CCLXI.
7) Urk. N. CCLVll.
8) Urk. N. CCLX.
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der Bischof vou Bre lau uud dem  emä8s eutschied det' Bi chof vou Krakau
13. April U96, der Herzog solle hiusichtlich des weggenommeueu  ellllteu
und des Grundzinses innerhalb eiues Monats geullgthlln lind die Erhebllug des
Zebntell dem deshalb getroffeuen AbkommeIl gemäs8 oder wo das nicht I'Itatt
gefullden auf dem  "elde nie wieder hiudern, deu M(llIzzehnten p;ebeu wie het'
kümmlicll, (Iber Ortschafteu der Kirche keiuen I.Jandvoigt oder llichtet' f!oIetzen,
iu dieselben keille Rosse Zlll'  'lIttel'llJlg bringen, die Zölle abstellen 11)1(1 nicht
wieder einrichten, eine der erbaueteu Burgen zerstöl'en, die zweite (fem Bi
schofe obergebell, der jedoch Otmachau selbst wieder aufbauen soJle. t1ebri
gens erklärte der Schiedsrichter sämmtliche KirchengiJter frei vou allen I.Ja
sten, Steuern, Diensten und Gerichtsbat'keiteu, dem l)rivilegillm Heinriehs I V.
gemäss, welches er den Herzog BoJko Zll halten verpflichtete. ])agegeu wllrdp
der vom Herzoge angerichtete Schaden, im Betrage von mehr als  }O,OO() Mat'k
Silbers und die Verpflichtung desselben, die Burg Otmachau wieder allf1.uballen,
erlassen, in sofern er den Schied annehmen und halten worde. ZUl(leieh wurde
bei Strafe des Ballnes lind 100 Mat'k Goldef!ol beiden Theilell die BeobachtulI
des Schieds aufgelegt J). SO war denn auch for das  '(lrsteuthllm Bolko's das
Privilegium Heinrichs IV. für goItig erklärt.

Dem Bischofe Johalllt Romka foJgte im J. 1301 Heinrich vou Wirbna.
Dieser bestätigte und erweiterte 1307 die dem norncapitel vom Bischofe 'fho
mas 11. 1268 verliebene geistliche Gerichtsbarkeit ) uud erwirkte vom Herzoge
Heillrich 11. von Glogau 1310 die Bestätigung der vou dessen Vater Heiurich I.
dem Bisthmne verliehenen Privilegien 3). Im J. 1309 machte det. Et'zbischof
von Gnesen den Beschluss der Provinzialsynode zu Gnesen bekannt, welche
den Geistlichen 'Oberhaupt verbot, den freien Zehnten lIach Ritterrecht anzu
nehmen, so dass dieses Pri'Yi1egium der einheimischen Ritterschaft von selbst
aufhören musste.

Der auf die Rechte der Kirche eifrig haltende Bischof Nanker belegte in
seinen Synodalstatllten vom J. 1331 alle Städte und Ortschaften, deren Obrig
keiten die Immuuitäten lIIid Freiheiten der Kirche IInterdrückell, die Vollstrek
ker kirchlicher Mandate gefangen setzen, verwlUlden oder ermOl'den würdelI,
mit dem Interdicte 4).

1) Urk. N. CCLVL
) Urk. N. CCLXU.

3) Ul'k. N. CCLXIII.
4) Statuta synodalia d, Ausgabe v. 1512, f. XII.
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Johann 111. Heinrich, Nanker, LXXXV

\Vie weuig indessen die schlesischen  'ürsten die ihnen (Iber das Neisse

sche ,zllsteheudeu Rechte vergesseu hatten zeigt sich indem Herzog ßolko
vou   orstenbel'p; und Mnusterberg darober mit dem Bischofe Nanker in  'ehde
gerieth IIud erst im J. 1333 durch die Verzichtleistung seiner V orfahreu dazu
bewogeu werden konute auch seinerseits auf das fÜrstliche R,echt in diesem
l.ande sich jedes Anspruchs zu begebeu I).

Am 2. ])ecember 1339 verspt'ach Het'zog Johanu von Steinau, l!Iich we
gen der von ihm der Kirche zugefngten Nachtheile dem Spruche de8 breslauer
Capitels unterwerfen, die Geistlichkeit nicht belästigen, sondern schützen und
dem Hil'lchote p;ehori"amen zu wollen  ).

Bald darauf 26. Januat' 1340 erklärten Herzog Konrad von Oels lind der
IJischof Nauker VOll Hreslau, zur fi'elllldschattliehen Ausgleicllllllg ihl'er Strei
tigkeiteIl über die ill den Lälldet'lI des Herzogs auf delI Gotern der Kirche
an erichteten und an dereIl enterthanen begau enen Yergewaltiguugen, Töd
tllugen, VersUhnmelungen und ßäubereien Schiedsrichter erwählt Z1l haben,
deren Sprnche sie sieh zu 1lnterwerfeu ver pl'achen 3).

Während das  eschah, wat' eill hefti er  wiespalt 1.wil!lchen dem Kö
nige JollatlJl und dem Bischofe Nanker ein ctreten. Joharm war seit 1327
J .ehns- und seit dem Tode Heiurichs IV. im J. ] 335 erbJicher fIert' des  'ilr
stcnthuml'l Brel'lau, welches nach ulld lIach wel!leutJich allf seilleu spätel'eu Um
fang hel'ab ebt'acht wOl'den wal'. EI' hatte die breslauer Bilrger durch seh..
allsellllliche Pl'ivilegiell gewonllell, doch auch im J. 1337 das Bistlu"n in sei
nen Schlitz  enomlllen, es nicht IIIn'echtmässig zu beschwereIl versprochen ulld
dem Hauptmanne von ßreslau aufgetragen es 7111 schützen, ferneI' dem Magi
strate befohlen den Geistlichen in bürge1'lichell und peinlichen Sachell Zll de
rell Rechte zn verhclfell, was ausserdem durch den Landeshauptmann gesche
hen sollte 4). Er bemächtigte sich darauf der bischöflichen Burg l\Iilitsch,
welche ihm bei seinem Kriege mit Polen von ",richtigkeit war. Der Bischof
Nanker forderte sie vergeblich zurück ulld belegte deshalb das breslausche
Fürstenthum mit dem Interdicte. Als sich, lIun der König im Sommer 1339
mit vielen  'ürsten 1llld Grossen im Minoritenkloster ill Breslau befand, begab
sich Nanker in Begleitung einiger wenigen ]}omherrell, weil die übrigen aus

1) Urk, N. CCLXIV,
2) Urk, N. CCLXVr.
3) Urk. N. CCLXVJI.

4) Urkunden-Auszug in meinen Script. rer.
Siles. I, p. 132, Anmerk, 4.
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LXXXVI Einleitung.

Furcht wegblieben, zu ihm, verlangte die Herausgabe der Burg uud belegte
als sie verweigert wurde den König mit dem Banne.

Alle Anwesenden waren stumm vor Erstannen, der König aber sagte:
bei Gott was for ein Pfaffe ist das, er worde gern sterben und ein Märtyrer

;'erden, wenn ibn Jemand dazu machen wollte!" Der Bischof begab sich
Dach Neisse, der König vertrieb die gesammte Geistlichkeit, alle Kirchen wnr
den geschlos en, bis die Breslauer in einigen derfolelben Geistliche anstellten,
welche deli Gottesdienst feierten I).

Wir erfahren nun aus eiuer Urkuude Bischof Nanket's vom ]5. Decem
ber 1340, dass seit ]0. September ]339 der Hauptmaun uud die Ratllmaune
von BresJall auf Befehl König JohalJlls alle Güter, Einkünfte und Zehn
ten der gesammten Geistlichkeit im }i'Orstel1thume Breslall iu Beschlag uahmen
lind dnrch ein öffentliches Edict untersagten, den Geistlichen etwas verabfol
gen zu Jassen, und dass die Rathmanne des Jahres 1340 damit fOt,tfuhren,
eben sO die Pfarrer der Kirchen verjagten und Eindringlinge ansteHten, dass
sie im April 1340 mehrere KJostergeistliche gewaltsam vertr'ieben und sich
der Domkirche bemächtigten. Da nun aus TodesfUl'cht Niemand wagte den
Befehl einer Kirchenbehörde zu vollziehen, so Jlld der Bischof ]5. ))ec. ]340
in Neisse den König und aUe Theilnehmer an den Vel'gewaltigungen der Kirche
vor biwten 30 Tagen Genugthuung zu geben bei Strafe der \Viederholung
des Bannes lind des Interdicts 2). Uas war ohne Erfolg. Nauker starb 10.
April 1341 und 5. Mai wurde Precislaus von Pogarel zllm Bischofe gewählt 3).

Am 3. Febr. ]342 bevollmächtigte König Johallll seinen Sohn, den Mark
grafen Kar), mit dem Capitel über Beilegung seiner Streitigkeiten und Bestä
Uguog der Privilegien des Bisthums zu verhandeln und abzuschliessen 4). Der
Bischof vertmg sich mit K.arl, der ihn von Neisse lIach BresJaIl begleitete,
wo Rathmaone und Bürgerschaft den Bischof als BOssende empfingen und 6.
Mai Lösung vom Banne und Iuterdicte erhielten 5). Der Bischof' bezeugte
1. Juli 1342, dass die Herzoge von Brieg, }i'alkenberg, Oppeln, Kosel, Te
..ehen, Troppau und Ratibor und von Gleiwitz Vasallen der Krone Böhmen
wAren und dass die Edlen des Landes und die Rathmanne der Stadt Breslau
bekannt hAtten, das FOrstenthum sey vom Herzoge Heinrich VI. dem Könige

1) Cbron. prine. Poloniae in meinen Script, 3) S, über diese Vorgänge Klosc's ßl't:slau,
rer. Sites. T. I. p. 132 und 163. T. JI, S. 158.

4) Ul'k. N. CCLXVm.t) Urk.. N. OOLXvn. 5) Klose n, S. 134.
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Precislaus, Peterspfennig. LXXXVII

geschenkt und sie von diesem als VasaJ1en belehnt worden, er verspracl  auch
die Eidblilchigen mit Kirchenstrafen 1.U belegen, dem Könige als Hauptpatrone
gegen jeden }i'eind beizustellll und ihm der Kirche }i'estungen offen 1.U halten,
wogegen Karl der Kirche Schutz zusagte I) uud hierauf 1. Juli ]342 alle Pri
vilegien und ]!'reiheitell des Bisthums bestätigte 2), was dann König JohaDlI
/'leIbst 4. October d. J. auf eben diese Weise that, doch 1010, dass er sich
schon mit AlIs o\Chliessung seiner !!!cblesischen V a!i!aHen- Herzoge als einzi en
l)atron deI' Kirche betrachtete 3). J}adurch wurden die schlesischen VasaJ1en
Herzoge 111111 auch in eine gegen ihr ftilheres Verbältlliss zum Bisthnme I1llter
eordllete SteHung  ebl'acht.

nie Entl'idltnllg des l)eterspfeunigs war in Polen und Schlesien, wie es
scheillt, lallge Zeit hindurch unterblieben. Als im J. ]320 Wladislall/'l, Her
1.og VOll Sendomir, vom päpstJicheu Stuhle die kÖlligliche Wilrde erhielt und
/'lieh krönen lies/'!, fing er wieder an den Peterspfennig von jedem Kopfe zu
be7.ahlell, was die Her1.o e von Scl1Jesien auch jetzt noch verweigerten. Ihre
Lällder wUl'den deshalb mit dem Interdicte belegt 4). Im J. 1323 hatte sich
illdessen Heinrich 11. VOll Glo all 1.ur  ahlllng verpflichtet und als ]327 das
}i'ilrstellthulIl ßreslau böhmische!!! I _ehn wurde, legteIl päp/OitJiche Hevollmäch
tigte eine R.echt:olveI'wahI'IJlIg ein, wOl'allf König Johann sich 1.um Gehorsame
gegell den plipstlichell Stnhl bCl'eit erklärte. Mit dem Könige .1ohallll wal' der
Papst übereingekommen, dass auf ewig ill Schle:oliell, so weit es dem KÖllige
unterworfen wäl'e, mld zwar jällrlich 7.ur }i'astellzeit VOll jedem Kopfe ein De
nar landesOblichel' MOIl1.e entrichtet werdelI sollte, nie Breslauer vel'weiger
tell das jedellfalls /'Ieit ] 327 und wnrden deshalb mit dem Intel'dicte belegt,
ohne dass das irgend berilcksichtigt, ja, wie es scheint, nnr öffentlich bekannt
gewordclI wäre. Dann woBteu sie jährlich eille bestimmte Summe an den rö
mischeJl Stuhl zahlen und baten um ErlasH der 1I0ch rilckständigen schuldigen
Summe. l)apl'lt Clemell!!! VI. schlug das ab, erklärte aber, wenn die BI'eslaner
kilnftig den Petel'spfellnig regehnässig zahleIl woUteu billige Termine zur Be
zahlllng des Rockstandes setzen zu wollen. Er befahl 17. Augnst 1343 dem
ßi/!lchofe Ernst von Prag das mit den Breslauern zu vertragen und dann das

1) Urk, N. CCCIlI.
2) Urk. N. CCLXJX.
3) Urk, N. CCLXX.
4) ChroIl, Aulac rcgiae. Dobner Mon. T. V.

p. 380. J psorum dominia usque hodic stant
sub ecclcsiastico interdicto, Dcr V crfWiscr
schrieb scit 1318 und lebte noch 1338.
Palacky Würdigung dcr böhmischen Ge
schichtschl'ciber, S. 120.
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Ioterdict aufzuheben I). Der Bischof vermittelte daranf was ihm aufgetragen
worden und hob das Interdict auf.

Die Stadt Breslau zahlte fOr jedes der rockständigeIl Jahre 38 Mark U.
Scot und seit dem J. 1344 lieferte der Bischof Precislaus jährlich regelmäs
sie die von ihm in seinem Sprengel, mit Ausnahme der FOrstenthomer Schweid
nitz und Jauer, deren Herzog Bolko erst im J. 1332 zur Zahltmg bewogen
wnrde, den Peterspfennig. Aus noch vOl'handenen Urkunden wissen wir, dass
das bill zum J. 1374 unausgesetzt, dann noch 1434-U.47 wirklich, ja einer
Nachricht zufolge noch im Anfange des 16 ten Jahl'hunderts geschah 2). Die
Summe betrug von 1344,-1356 steigend und fallend von n9-203 Mark,
danu, unstreitig weil das Herzogtbmn Schweidnitz dazukam, vou 1337: 234
Mark, 1338: 243 Mark, dann in einzelnen Jahren bis 1379: 190-245 Mark.
Ilt 24 einzelnen Jahren, deren Betrag wir zwischen 1344. - 1374: kennen (wo
bei doch in den erstell Jahren Schweidnitz und Jauer ansfielen ) betrug die
Summe 3000 Mark prager Groschen, also jährlich etwas ober 200 Mark pra

'ger Groschen, also die Mark zu 68 Groschen, jeden zu 12 Denareu, w(lrde
auf 200 Mark 163,200 Denare uud auch die höchste Jahressumme noch nicht
iOO,OOO Denare also Köpfe betragen, von denen gezahlt wlll'de. Auf Bres
lau allein wären 47,664 Denare, also anch so viele Einwohuer gekommen 3 ).

Karl war bei dieser Angelegenheit sehr thätig gewesen, tun den Papst
zur Trennung dell prager Sprengels vom mainzer Erzbisthnme zu bewegen
und hatte die Entrichtung des Peterspfennigs von dem breslauer Sprengel ver
'Iprochen, wenn der Papst denselben von Gnesen trennen und mder den pra
pr Sprengel bringen worde. Scholl im J. 1337 verlangte er vergebens vom
p....' mit dem er gespannt war, die Rockgabe seines Versprechens über
den Peterspfennig 4).

Der Bischof Precislalls brachte das durch die Streitigkeiten seine; V 01'
lingers mit dem Könige sehr in Verfall gerathene Bisthllm ungemein in Auf
........e. Der geldbedftrftige Herzog Boleslalls VOll Liegni'tz lind Brieg ver
paadete ihm die Stadt Grotkan mit deren Gebiete für 600 Mark Groschen,
worauf die Stadt 30. October 1343 dem Bischofe und dem Capitel fOr die

Zeit der Pfandschaft huldigte I). Bald darauf 19. Januar 1344 verkaufte Her
zog Boleslalls Stadt und Bezirk Grotkau, mit Einwilligung seiner Söhne der
Ki che auf ewig fOr 3250 Mark prager Groschen und trat ihI' heides  ölligab). Das legte den Grund zur f(lrstJichen Worde der Bischöfe von Bres
lau, denn am 23. Novembel' 1344 belehnte König Johanll den Bischof Preeis
Jaus und das Domcapitel auf deren demnthiges Bitten mit der Stadt Grotk
lIud dem dazu gehörigen Kreise und Districte als einem rechten LeIme na:;:
gem inem Lehnrechte 3) lind an demselben Tage bekannte das Capitel, dem
Kömge von Böhmen wegen Grotkau's nach Lehnrecht wie ein Vasall und
F  0 r s t seinem He ru verpflichtet zu I!Ieyn lind sich als solchen gegen die Kö
lIlge VOll Böhmen Immer beweisen ZII wollen 4).

Zwischell dem Herzoge KOlIrad 11. von Oell'! und dem Bischofe Prec1s
Jaus waren erneuerte Stl'eitigkeiten bis zur gegenseitigen Befehdung, Plonde
rung,. Raub und Mord gediehen. ßeide Theile wählten 31. Juli 1344 den
Erzbischof .Jaroslaus zum Schiedsrichter, versprachen sich dessen Spruc1le
zu unterwerfen lind verborgten das jeder durch t. ebergabe einer seiner Bnr
gen in die Hände Unbetheiligter 5).

Die bl'eslauer  irche hatte tlber mehrere ihrer Goter von den Herzogen das
so genallllte herzoghche oder forstliche Recht erhalten. Man verstand darunter

manchfa ti e Rechte.' hauptsächlich die oberste Gerichtsbarkeit, das so gellallllte
Landgerwht und die aus demselben herkommenden Bussen dann aber auch
mancherlei mit der obern Gerichtsbarkeit zusammenhängende' se]\[' bedeutende
Gefälle 1I11d Dienste, welche dem }1'Orsten als solchem zustanden, als Geschoss,
Beden, l\f(lnzgeld, Geld- und Getreidezins, Abgaben vom Hausvieh, Hand- und
Spanndienste, Herberge und dergleichen mehr. Es war die eigentliche QueJle
der späte rn Domanialeigenschaft der so genannten Rittergoter in Schlesien 6).
Im Laufe der Zeit war dieses herzogliche Recht auch über Güter der Kirche
von . den }1'Ursten aß verschiedene Ritter verpfändet oder geschenkt worden.
KÖlllg Johaun bevolJmächtigte 20. }1'ebrnar 1346 zur Ablösung dieser fOrstli
chen Rechte der bischöflichen Güter i), was 24. November 1348 König Kar'
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1) Urk. N. CCLXXl mit den Anmerkungen das.
t) .orius contin. Baronü T. XIV, p. 470.
3) S. die urkwullichen Nachrichten in K.lose's neuen literarischen Unterhaltungen T. 11,

p. _Wo und Worbs neues Archiv T. I, p. 144.
4) Pa1acky'. Geschichte von Böhmen T. TI, p. 21S1S.

1) Urk, N. CCLXXIJ,
2) Urk, N. CCLXXUJ.
3) Urk. N, eexev.
4) Urk. N. eecn.
5) Urk, N. eeLXXIV,

6) S, meine Einleitung zum Lanubuche des
Fürstenthums Bl'eslau vom J. 1353, im
Jahresberichte der historischen Section
der Gesellschaft für vaterländische Kul
tur vom J. 1842.

7) Urk. N. eeLXXVJ.
M
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vollzog, indem er mehreren Rittern, welche das herzogliche Recht ilber bi
sehöftiche Goter besassen, auf seine Einkonfte im Ifür8tellthume Breslau  o
viel jährlich zu beben verschrieb, als das herzogliche Recht wilrde eilJgetra
gen haben wenn der König es selbst besesselJ und geobt hätte I). Hierau
ergiebt sich wenigstens, dass man danmter hauptsächlich die lIutzhal'ell Ge
fälle begriff, welche mit der oberstelJ Gericht barkeit zusammelJhin en, ohne
an eigentliche Landeshoheitsrechte zu denken. König Jollann verlieb auch
] 3. Angust 1345 der Kirche, indem er deren Privilegien und mehrere Goter
im breslauschen bestätigte, allgemein das Recht, Vorwerke als DÖlfel'  .u deut
schem Rechte auszusetzen 1Illd Dörfer in Vorwerke  ,II verwandeln 2), was
ausserdem jedesmal vom }i (lrsten besonders gelJehmigt werden mll ste.

Um sich den mächtigen Herzog Bolko von Schweidnitz, den einzigen
schlesischen }i ilrsten, der lloch nicht böhmischer Vasall war zu verbinden,
gab ihm Precislaus 1348 die bischöflicbe Burg Jauernik auf des Herzogs Le
benszeit ein, der dafür versl}racb sie dem Bischofe offen zu haltelJ 3).

Im J. 1350 verzichtete Herzog Nicolaus von MOIJ8teI'berg zu Gunsten der
Kirche auf alle forstliche Rechte in Wansen und fillJf dazu gehörigen ]}örfern
und zwar in der Art, dass er nicht nur alle seine Rechte und LalJdesholleit
darober abtrat souderJl es völlig vou seinen ilbrigen Ländern trennte 4). Auf
diese Weise entstand der so genannte wansensche Halt, ober welclJell der Bi
schof als Landesherr regierte. In ähnlicher Art verfuhren 1352 die Herzoge
von Liegnitz l1l1d Brieg rücksichtlich fOnf anderer J)örfer in ihrem Gebiete.

Nach dem Tode König Johanns musste die Stadt Neisse auf Hefehl des
Bischofs dem Könige Kal'I 1351 versprechen, keinen seiner }i'einde auflJehmen
und, mit Ausnahme des Bischof/!! und Capitels wenn deI' KÜlJig die Kil'che an
greife, Beistand irgend einer Art JeistelJ zu woHen 5), wogegelJ deI' König
bald darauf versprach, an einer Trennung des Bisthums Breslau VOIJ dem gne
seiler l\fetropolitansprengel nicht arbeiten zu wollen 6). ])alJn liess er  ich 24.
September 1355 vom breslauer Domcapitel die von demselben UlJd dem Bi
schofe Precislaul!1 23. November ]344 ober das J.Jehnsempfangniss mit Grot
kau ulld am 1. JIlIi 1342 über die Vasallen schaft der schlesischen Hel'zo e
und das kÖHigliche l)atronatrecht ober die breslauer Kirche ausgestelltelJ l'r
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1) Urk. N. CCLXXVIll.
2) Ul'k. N. CCLXXV.
:J) Ul,k, N. CCLXXVll.

4) Ul'k. N. eeLXXIX.
5) U..k. N. eee.
0) Ul'k. N. CeLXXX.
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kUlJden erneuern I) und vereinigte 9. October 1355 aUe schlesische Vasallen
FOrstenthümer auf ewig mit der Krone Böhmen 2). Am 26. September 1358
verkauften det' Bischof und das Cal'itel die Burg ulld Stadt Militsch mit 26
Dörfern an den Herzog Konrad von Oels nlJd behielten sich nnr einige Dör
fer  or 3). Bald darauf 29. November 1358 musste nochmals mit genauerer
ßestlmIlJIJl)  wegen Grotkall'  der Bi:-ichof Hich zum fÜrstlichen Ledigmann und
das. Capitel ZUIIJ V asalIen de  König  und der Krone Böhmell wie deren andere
J.JedlgmällllCr und Vasallen, doch mit Vorbehalt der Steuerfreiheiten und La
sten bekennen 4). Am folgenden Ta e bekannten Bischof lind Capitel, das:s
alle schlesischen }i'ilrstenthilmer, mit Ausnahme von Schweidnitz und Jauer
Lehen der Krone Böhmen lind diesem Reiche auf ewiA' einverleibt, dass der
König von lJühmell der vorzilglielJste I)atroll des breslauer ßisthulIJs, dass
dieses Gotel' als im Königl'eiche Böhmen gelegen Zll betrachten und Bjsehof
und Capitel vel'pßichtet seyen, bei jedesmaliger KI'önlmg des KÜnigs zu er
s heillen wie. auch jeder lieue Hischof, Grotkau als Lehn  ,u ellllJfangen uud
IlUt dem Capltcl als Lehm lJ1ann und VasaJlen zu thun was das Herkommen
verlange, dcm Köni e gcgell dessen }i'einde Beil'ltand zu leisten und ihm ihre
Festen ZII üffllen 5). ])age en sicherte Karl IV. 13. J)ecembeI' 1358 untcr
Wiederholunl4 desseIl was Hun vom Bischofe und Capitel 29. und 30. No

vembe: . v rs \'Ochen w?r en. war, Schutz gegen deren Feinde zu 6), bestätigtealle It'JVlleglen und }i reJhelten der Kirche 7) ferner alle Goter der,'jelben im
}i'ürstenthullle Ut'eslau mit der Edaubniss, Dörfer in Vorwerke uud Vorwerke
in nürfer zu vel'wandeln R) und belehnte den Bischof und das Capitel mit Grot
kau 9). l.1'iIl' dcn }i"'alJ, dass Karl IV. ohne männliche J.lcibeserben sterben
sollte, verspI'achen Bischof und Capitel 8. }i ebruar 1359, dessen Bruder, dem
Markgrafen Johallll von Mähren r(lcksichtlich ihrer obrigen Goter als Haupt
I}atrone, rücksichtlich Grotkau's als ihrem erblichen und natorlichen Hel'l'll hul
digen zu wollen 10), und der :Markgraf Jollann versprach 10. Ifebl'uar 1359 im
eintretenden 11' all e, die Privilegien des ßisthums bestätigen Zll wollen 11). Doch
erhielt Karl Leibeserben.

Bald darauf entstand eine heftige SpAllIlllng zwischen Kal'I IV. und dem---- --
I) U..k. N. ce CI.
2) Urk, b. Sommersbcrv 1', J, p. 776.
3) Urk, N, eCCVlI.
4) Urk, N. CCCIV.
5) Urk. N. cevv'.
6) Urk. N, li'VeLXXXI,

7) Urk, N, eCLXXXII.
8) Urk, N, eeLXXXIII,
9) Urk, N, eeLXXXIV.

10) Sommersberg T. I, p, 783.
11) Domarchiv C. 31,
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Bischofe. Nach dem Tode des Dechanten von IJresJau im J. 1350 erhielt
des en W orde durch des Papsts Clemells VI. frühere Verleihullg Johaml Stat.
zik Archidiaconus VOll Glogau, allein derselbe Papst gab die Wih'de IlIIn als
ihm reservirt dem Kanzlel' König Kasimirs VOll Polen. Darober elltstalld ein
sechsjähriger Process vor der römischen Curie. Johanu ullterlag, wlII'de mit
dem Banlle belegt, kOmmerte sich nicht darum und blieb bis all seinclI Tod
Decan. Nun aber schob Karl IV. seinen Kilchenscbt'eiber Dietrich ein, weil
ibm, als er Schlesien mit Böhmen vereilligen wollte, der Kanzler Kasimirs 3m
päpstlichen Hofe entgegengearbeitet und Karls vorgelegte Urkunde Kasimirs
ftlr unecht erklärt hatte. Nach des Kanzlers Tode 1360 kam ])ietrich ill den
Besitz der Dechanei I). Es scheitlt nun dass das nicht ohne Widendl'eben
des Bischofs Precislaus abgegangen, weil 11 lIicht diesel' etwa gat' im J. 1358
an den vom Papste Irmocellz VI. ausgegallgellen Elltworfell zur Absetz,mg
Karls IV.2) oder bald darauf' an der Verbindullg Ludwigs VOll rllgal'll und
Kasimirs von PoleIl gegeu Kar! IV. im J. 1360 Theil genommen habeIl soJlte.

Es war, wie sich ergiebt, bereits eine   ehde zwischen dem Het'zoge
Bolko von Schweidllitz und dem Capitel elItstanden, al/!! vor Ablauf des zwi
schen beiden Theilen geschlossellen StiIJstalldes der Herzog 3) am 24. Jallual'
1360 mit einem starken Heere vor Grotkall el'schien und es einschloss. Zwei
dort befindliche breslauer ))omherren bateIl ihn, Gott und das Elelld der Be
wohner vor Augen zu haben und wieder abzuziehn. Der Herzog erwiederte,
er sey nicht auf seine eigene }j aust sOlIdern auf Befehl des Kaisers gekom
men und verla.nCe Uebergabe der Stadt, sobald aber irgelld ein allderer Be
fehl des Kaisers ankomme werde er sie bei Stmfe der Excommullication, die
er noch nie auf sich geIadelI , sogleich rällmen. VergebJich baten die J)OJII
Ilerren, er solle davon &bstehll oder ibneIl 8 Tage  'rieden und somit Allf.oschub
gewähren, vergeblich scL1ugen sie vor die Stadt dem Haupi,nalllle von Bres
lau oder den breslauer Ratlnnanllell zu übergeben; der Herzog leImte das allel'!
durchaus ab. Als sie nun  ten iu die Stadt zurückkehren zu dOrfeIl , um
sich mit den Einwohnern zu berathen, gestattete er das mit deli Worten:
"wollt ihr sie zur Vertheidigul1g ermuntern'? 111 ganz I)olen habe ich keinen
Ort mit so geringen VertlleidigungsmiUel1l gefulIdell; ihr werdet ihll gegell
mich nicht behaupten können." Am foJgellden Tage  l'lIellerten dic Uomhet'
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1) Chronica Cl'acoviae bei Sommcl'sberg T. JI, p. ] l .
t) Pelzels Karl IV. T. n, S. 593 und Palacky Gesch. VOll Böhmen 'r. 11, 2, S, 3G6.
3) Ul'k. N. CCLXXXVJI, S, 325.
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I'ell ihre Aufforderllng abznziehn und det' Herzog seille Betheuerullgen IIlId  ""or
derungen. Als IItIll die Domherren den schriftlicheIl Befehl des Kaisers zu
sehen verlangten, erwiederte der Herzog: "ich bin so erlaucht, dass ich we
der des Kaisers noch eines lebenden Menschen, ja lIicbt des I)apsts Brieftl'ä
ger abgeben worde," berief sich auf des Kaisers Befehl und blieb bei seincr
""orderullg. Vergeblich erboteIl sielt die Domherren, die Borger sollten dem
Herzoge ein GeJöbniss ablegelI. "Ich will kein Gelöbniss, sOlldel'll ellre Stadt"
sagte der Herzog. "So l'athet nns," sagten die Domherren. "Ich rathe euch,"
erwiederte der Herzog, "dass ihr mir eure Stadt zu Handen des Kaiserl'l
übergebt, weil ihr bei "Tidersetzlichkeit gegen eure Erbhel'I'en, eure IJehngü
tel' vedieren wordet und ich zu  dark und mit zu grosser Macht hier bin, als
dass ihr Widerstand leisten könntet."

Nun erklärten die Domherren öffentlich dass sie dem Herzogc, da es
lIicbt anders seyn könlle, allS GellOr:salll gegen den Kaiser die Stadt ilbergä
ben I), worauf dieser in die Stadt zog. Es ergiebt sich, das/!! dem Bischofe
und dem Domcapitel jedem zur Hälfte Grotkau zustand.

An demselben 'rage wurde, als einige vom Heere des Bolko das milll
8terberger Thor angriffen, ein grotkauer Burger tödtlich verwundet, \Vorober
die Domherren ein Notariatsinstrnmellt aufllehmen liessen 2 ). Am 12.  'ebI'IJal'
d. J. erklärte nnn das DomcapiteJ, dass Herzog ßolko noch wälll'end dei'
Dauer det' zwischen ihm und dem Capitel abgeschlossenen Wa1fellrnhe, an
geblich auf Befehl des Kaiset's, sellr erzürnt, mit Androhllng von KI'iegsge
walt die l'ebergabe Grottkaus verlangt und da Vorstellungen vet'geblich, "Ti_
derstand nnmöglich gewel!!en, die Stadt zu Handen des KaiseI's erhalten habe.
Obgleich nlln das Capitel deli Kil'Chellgesetzen nach gegen den Herzol! .md
dessen Heer mit Kirchenstrafen verfallren kÖllne, da diese ohnehin dnrrb ein
solches Verfahren nebst dem Lande des Herzogs der grössern   Acommulli
catiOIl und dem Intel'dicte verfallen wären wenn die Stadt nic"  JllIlerhalb ei
nes MOlIats zuruckgegeben werde, so wollten sie do.-;l. nicht dal'is dl1l'ch
zweier Domherren Uebergabe derselben an den Herzog des ganzen Capitels
Einwilligung vorausgesetzt werden könne, weshalb sie förmlich gegen eine
jede Veräusset'ung lInd Untergebung irgend eines 'fheils der Besitzllllgell ulld
Hebungen der Kirche im Neisseschen, welches das besondel'e Patrimonium der

1) Ud\., N, CCLXXXV.
2) Ul,k. N. CCLXXXVT.
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bresJauer Kirche sey, protestirten und erklärten, dass sie das auch dem Erz
bischofe von Gnesen und dem Papste anzeigen würden I).

Weil, wie es scheint, der Bischof Precislaus sich dieser Angelegenheit
nicht o&chdrocklich annahm, that das, unstreitig auf Veranlassung des bres
lauer DomcapiteJ!iI, der Erzbischof von Gnesen. Dieser befaM 1. März 1360
dem Propste von Kalisch sich zu dem Bischofe Prechdaus zu begeben, ihn
zn ermahnen und peremptorisch anfzuforderu illnet'halb eines Monats die von
Päpsten bestätigten Provinzialstatllten rockl'lichtlich dCl' gewaJt alllen Einnahme
Ultd Behauptung Grotkau's durch den Herzog Uo]ko von Schweidllitz in V 011
ziehung zn bringen weil er, der Erzbh chof, sonst einschreiten werde, zugleich
aber dem Bischofe zu untersagen in irgend eine V eräussernn , Pntergehnllg
oder Unterwerfung der Goter und des Eigenthnms dcr Kirche zu willi en 2).
Das vollzog der Propst von Kalisch 8. März in OtmaclJau, wo /'lieh der 1Ji
schof Precislaus befand in Gegenwart mehret'er  eugen 3) und liess darilber
]0. März in Breslau eine beglaubigte Abschrift des V organg  al1fnelune( 4 ).

Das Domcapitel bevollmächtigte 10. Juni 1360 drei Dombel'ren, UIII das
Capitel uud dCII Bischof vor dem Herzoge Bolko 20. JUli! 1360 Obet' die Ver
wendung der ersten Jahreseinkilnfte erledigter Pfründen ZII rechtfertigen nnd
eidlich zu erhärten, dass diese nicht znm V ortheile des Bischofs und einzel
ner Personen des Capitels, sondern allein zur  'abrica der Kirche verwendet
worden 5). Dies wirft etwas Licht auf einen Thei! der Ursachen dieser Strei
tigkeiten. Noch mehr, doch lange nicht hinlällglichen Auf. cJi]uss er]laIten wir
durch die Auft'orderung des Herzogs Bolko an das Domcapitel vOm 20. De
mber 1365, binnen 8 Tagen in Löbau ilber alle fOrstliche Rechte, nament
lich OQrichte, Geschoss, lI orstellgetreide, l\lonzgeld, Ehrllngen , V or:o;pann und
das fOretliche Herbergsrecht im Schweidnitzschen, Jallerschen und Briegschen
yor ihm RedQ zu stehn 8).

An demselben T e bestätigte Papst Urban V., höchst wahl'scheinlich
veranlasst durch diese Be\\'cgungen, dem Bischofe und dem Capite] die Er
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1) Urk. N. CCLXXX VII.
2) Urk. N. CCXL.
3) Ul'k. N. CCLXXXIX.
4) Urk. N. CCLXXXVlH.
5) Urk. N. Cc.xCL

6) Ul'k. N. CCXCIII, Am 28. April 1358
bestätigte Karl IV. an Bolko v. Schweid
nitz den Kauf der Hälfte von Brieg und
Ohlau, was diest:m Herzog Wenzel von
Lieguitz vel'kanft hnU...

r
Precislau8, ]{w'l 117. XCV

werbung GI'otkau's vom 19. Januar ] 344 und König Joharms Belehnung VOrn
23. November 1344 I).

Ueber den Ausgang des widltigen Streits findet sich nur in dem UrkulI
denverzeichllisse deI!'! Domarchivs , dass er 1370 beigelegt wurde, indern Her
og BOlko alle gefangenen Priester und Laien in  'reiheit setzte und sie nie
wieder ZII f'ordeI'll VCl'sIH'ach. ])as AuffaHende dabei ist, dass während der
nallel' dieses Streits HeI'zog Bolko im engstell Vertrauen mit Kaiser Karl IV.
lebte, indem er auch 1363 den Schied über die grosl!'!en Streitigkeiten zwi
chen die:o;em und dem Könige Kasimir von I)olen gab.

])ie Misshelligkeiten 7,wischen dem Bischofe und dem Kaiser m(lssell da
Jßals weitgegangen seyn, wahrscheinlich veranlasst durch das Interdict, wel
ches der Uischof mit dem Capite] 6. .Juni 1367, im Streite über die Gericl1ts
barkeit über Unterthanen der Kirc]le allf die Stadt Breslau gelegt hatte 2),
Am 13. August 1367 CI'schien vor dem Bischofe und meht'ereu Zeugen Pet er
von Cunczindorf, nomhcl'1' von Lebm;, und enählte, Kaiser Karl habe sich iu
seinei' Gegcnwart übel' deli Bischof und das Capitel sehr hefti  geänssert und
es wil1'dcn so leich kai:o;erliche Bevollmächtigte erscheinen, wel!!i]lalb mau sich
auf eine Antwort gefasst machen möge. ])er Bischof protestirte sogleich vor
Notal' und Zeugen, im } alJe er etwas gegen die  'reiheiten und Rechte sei
nel' Kirche thlln so]]te wurde das bloss aus l:i'IIrcht vor des Kaisers l\facht
geschelleu. ])al'allf kamen des Kaisel's Abgeordnete und verlangten vom Bi
schofe ulld dem CalJitel eine besiegelte rrkumle lallt des ihllen bereits vor
gelesenen Entwurfs, Der Bischof' erwiederte, et. woJJe diel'le Ul'kunde aus
stellen weun der Kaiser auch !!Iich dagegen rücksichtlich der Güter, welche
das Bisthum im  'ilrstentllllme Breslau habe, reversiren woJJe. Das verwei
gerten die Bevollmächtigten im Namen des KaiseI':O;, der den Bischof und das
Capitel befehden werde, wenn sie die Urkunde nicht ausstellten. Hieser Ent
wurf enthielt des Bischofs und Capitels Erklärullg, dass ihnen und der bres
lauer Kirche auf Stadt und FOt'stellthum und weltliche Herrschaft Breslau's
kein Recht zustehe, dass sie auch nie im Besitze derselben gewesen und
diese allein dem Könige Kal'I gehörten. lTeber aUe diese Vorgänge liess der
Bischof ein Notariats-Instrument aufllehmen 3).

Zu gleicher Zeit hatte der Bischof den Verdruss dass das Iuterdict, wo
mit er in einem Streite über die GeI'ichtsbarkeit die Stadt Breslau belegt hatte,

1) Ul'k. N. CCXCV. 2) Klose's Breslau II. S. 248. 3) Ul'k, N. CCXCVI.
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auf deren Klage vom Papste Urban V. 1368 aufgehoben und er gezwungen
wurde den Kaiser zum Schiedsrichter ZIl wählen, welcher daun einen deu
Ansprochen der Kirche gallz entgegengesetzten Ausspruch that, iudem er 30.
Januar 1370 die Gerichtsbarkeit aber die weltlichen Unterthanen der Kirche
innerhalb des breslauer Stadtgebiets dem Magistrate zusprach, die VerhängIlng
des Interdicts 'Über solche }i'älJe verbot lind die entgegellstehenden Sy"odal
statuteu aufhob I). Uebet'hallpt d(lrJ'te ans eiuer genallet'n ßetrachtnllg der
Handlungsweise Karls IV. iu den letzten Jahren seines Lebens ",ich wohl er
geben, dass er seine Rechte als Landeshet'r seIH' wohl gegen die Geistlich
keit zu vertheidigeu wIlsste.

Der Bischof Precislaus yerlieb währelld dieser (Tul'llhen einem Domhet'l'n
29. August 1360 die Hälfte der gesammten Eiukilufte vou 23 BisthIlmsdörferlJ
in Polen iu der GegelId von Kempen unfern der schlesischen GI'änze, in der
Hoffnung auf diese Weise den Wiederanbau del'selben zu beföl'der( 2 ). All"
Papst Urball V. 11. Juni 1366 von dem Et'zbiscllOfe VOll GlIesen und des seil
Suffraganbischöfen zu Bedürfnissen der I'ömischell KircJle deu dreijähl'igen
Zehnten aller KircheneinkOnfte verlallgte, so protestil,te der El'zbischof 18. Sep
temb. und der Bischof Precislaus 28. Septemb. dagegen, wOl'ober a. und 4.
October 1366 in Breslau Notat'iats-Iustrumente aufgenommen wlll'dcn 3).

Nach Precislans Tode im J. ]373 war wegen streitiger Wahl das Bis
thum bis zum Jahre ]382 erledigt, in welchem Papst Urban VI. deli HeI'zog
Weuzel von Liegnitz, damals Bischof von LebIls, anfänglich zum Verweser.
dann zmn Bischofe von Breslau ernauute 4). Schon währelId der Administra
tion des Weuzel war zwischen der Stadt Breslau uud dem IJomcapitel ein
heftiger Streit ober den Ausschank des Schweidnitzer Biel's auf dem Dome
entstanden und darOber die Stadt mit dem Interdicte belegt worden, was dal"
Capitel auch während der Anwesenheit deI!! Königs Wenzel im J. 1381 nicht
aussetzen wollte. Das erzOmte den König. Die KJöster und alle IJomcurielJ
und Guter des Capitels wurden geplondert. Der König zog alle Einkünfte
der Kirche an sich. Unter schweren Drohlmgen desselben mussten Verweser
und Capitel das Illterdict aufheben und auf jeden Ersatz fOr den erlittenen

i'I,

1) Klose's Breslau JI, S. 253. ergänzt durch mir vorliegende ungedruckte Ul'kundclI,2) Urk. N. CCXCII.
3) Urkk. im Archive des Domcapitels R. 47 und 48.
4) Wohlbrü.ck's Geschichte von Lebus T. 11, S. 61.
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Bischof Wenzel. König Wenzel.

grossen Schaden verzichten I), ferner 7. Mai 1382 versprechen,  ie Domillsel
zu befestigen, dem Könige einen Palast in der Nähe der KreuzkJrche zu er
bauen und ihm alle Festimgen der Kirche oft'en zu 'erhalten, wofor er der
Kirche alJen SchIltz, auch gegen päpstliche Geldanforderungen zusagte 2) und
all demselben Tage in eillem HanptprivilegiIlm 8echs vorzogliche Privilegien

!!leilleI' Vorgänger volJständig, auch ",He Goter des Bisthull1s  m Forstent lI e
Breslau mit den VOll liIeillem Vater verliehenen grosseIl Innnumtäten ulld }j rel
beiten bestätigte und die Kirche in seilIen Schutz nahm 3).

Des Bischofs Wenzel vom Könige Wenzel erJittellen Verfolgllngell wa
I'en wahrlilcheinlich Ursache, dass 26. December 1382 fOllf ähE're UrkIlIl
den welche sich vorzllgsweise auf die Verhältllisse des ßisthums zu
den' Königen von Böhmen bezogen, in beglaubigter Abschrift ausgefertigt
wurden 4).

Die vieleIl Anfechtungen, welche oberhaupt ßischofWenzel erlitt, waren
Veranlasst1ng, dass auf dessen Bitten Papst Johamt XXIII. 18. Februar 1413
den Bischöfen von Olmütz, Leutomischel und Meissen befahl, die vom Kahser
'riedrich 11. 22. November 1220 lind vom Kail!!er Karl IV. 27. Juni 1377
der Kirche ertheilten grossen Privilegien im Bisthume Breslan durch Kirchen
strafen und Anrnfung des weltlichen Arms aufrecht zu erhalten 5). Auch die
baseleI' Kirchenversammlung befahl auf Beschwerde des Bischofs Konrad und
des Capitels von Breslau besonders 'Ober die Steuern, welche FOrsten und
Städte der Geistlichkeit auflegten, am 19. März 1433 mehreren Prälaten, für
die Aufrechthaltllng der Kirchenprivilegien Kaiser Friedrichs 11. und Karls IV.
hauptsächJich in Beziehung auf Steuerfreiheit geistlicher Güter durch Kirchen

strafen und ZuziebIlng weltlicher Macht zu lorgen 8). A!les das ver ochte
nicht, diese Pnvilegien aufrecht zu erhalten. D s BedttrfDllIJs des Geme1ßw 
sens und des Staats trat immer stärker hervor mIt der Anforderung auf Thell
nahme der GeistJichkeit an den allgemeinen Lasten, vorzüglich seit König Ma
thias im J, 1474 zuerst eine allgemeine Steuer verlangte. Es bedeutete da
her wellig dass dieser König 14. Februar 1475 dem Augustiner NOImenklo
ster in Br;slau bezeugte, dasselbe sey steuerfrei und habe nur freiwillig zur

XCVII

1) Klüse 11, 2. S. 271 8'.
2) Urk.. N. ccxcvm.
3) Ul'k. N. CCXCVII.
4) Urk., N. CCXCIX.

I) ) Sommersberg accessiones p, 42. - Origi
nal im Archive des Domcapitels C. 44.

6) Ebendaselbst p. 44. - Original daselbst
C.43.
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Allslösung mehrerer im Kriege mit Georg Podiebrad gefangenen Bürger 20
fat'k gegeben, weshalb er befahJ, dasselbe mit keiner bnt'A'erlicJWII La8t ulld
Steuer zu beschweren I). Das sollte gegell die Stadt schotzen.

Eine heftige Parthei im breslauer ))omcapitel geA'en deli treffiichell Bi
schof Johalllt Roth setzte es gegell den WilleIl des Papsts lind der schJelSi
schen  'orsten dllrch, dass det' J)echant des CapiteJs, Johaml TIIl'ZO, der Sohn
des am Hofe des Königs Wladislalls angesehenen Johann TlJI'zo zum Coad
jutor des Bischofs mit Zusichet'lmg der Nachfolge erwälllt winde. nie schle
sischen }j'(lrsten beschwerteIl sich dal'anf bei dem Könige, welcher die  'Or
!!Iten und Stände zu eiller Versammlullg nach BresJall berief, wo lIach vielen
Unterhandhmgen beide TheiJe die Elltscheidllllg den vom KÖlli e el'llallnten
Bevollmächtigteu, den Herzogen Sigil'lmund VOll GJogau und Kasimir VOll Tc
schen obersten Hauptmanlle VOll ScJllesien und vorZiJglich dem Albrecht VOll
Kolowrat obersten Kanzler VOll Böhmen obertt'u,;en 2), welche am 3. l1'ebruat.
J 504 folgenden unwiderruflichen Vertrag zwischen den F'orsten, dem J)oll1ca
pital, den übrigen Ständen und dem gesammten Lande abi!lchlossen,

1) Sollte kOnftig zum Bischofe kein F'remder, sOlldel'll nur ßöhmen, Mäh
ren, Schlesier, Ober - und Niederlausitzer gewählt werden; 2) auch der ßi
schof lind die Forsten sollten Kirchenpfronden nur an Inländer der bezeichllc
ten Art verleihen dOrfen und der König gebeten werden, ebenfaHN nicht an
ders zu verfahren j 3) Bischof lind Geistlichkeit soUten alJein die Ot'dllIllIg ill
der Kirche und dem Glauben erhalten j 4) wurde fei!ltge8etzt, wie der Zehnt
an die Geistlichkeit sollte gegeben lind von dieser genommen werdelI ; 5) neue
SehAokhAuser und Handwerker sollten von Geistlichen und \Veltlichen nicht
""gerichtet oder angenommen werden; 6) wenn die F'orsten ihre Untel'thanen
um DolCe am lOchen worden, sollten sie auch das Capitel darmn angehen und
dieses sich halten nach alter Landesgewobnheit, dagegen die )j'Or8tell auch
du Capitel schutzen.

Ausserdem wurden beschränkende Anordnullgen über Verhängung des
Kirchenbanns gegen die Verweigerer geistlicher Zinsen, darJU Bestimmungen
.r Zins- und Zehntoachlass zur Aufhelfung verwosteter Gitter lind über den
Beweis gegen ruhigen Besitz getroffen, endlich bestimmt, der Nachlai!ls deI'
Pfarrer solle an deren Pfarrkirchen faUen 3).

, I

I

, I

.l
,

11j

I

i .

'I

' ,, 1 . , : 1 1 '

tf

;fj

': , ' 1 '

1,

1) Urk. N. CCCVllI.
2) Henelius C. VIII, p. 125.

3) Urk, N, CCCX, Auch im Archivt, tlt'/
Stadt Breslau, unter J. ]0,

KolOIl'l'atsc/tel' 17 er/rag. XCIX

Diesen Vet.trag bestätigte König Wladil!llaus am 18. Februar 15041). Er
verur achte eine gr08se Bewegung. Schon 1510 verbot Papst JnlilJs 11. der
Stadt Bret!lalJ, Theil all der Beeiutl'ächtiglJug der Geistlichkeit in deren Ein
kommen zu nehmen 2), auch König Wladislaus bestätigte die Steuerfreiheit der
Kir hengßter 27. März 15113). Allein erst 26. JlJni 1516, angegall en von
dem klagenden Uomcapitel erlies!!I Papst l.eo X. eill Bl'eve an den Bischof und
das Capitel 1.11 Breslau, hob deu Kolowl'atl"chen V et'trag, alli!! der }I'reiheit lJud
den Privilegien der Kirche entgegen auf, eutband sie ihrer VersprechlJngclI
und ein,;egaugenen Verpflichtung ulld befalll den Bischöfen von Meisseu und
Hralldenburg diese Aufhebullg des Kolowratschen Vertrags bekannt zu ma
ehell 4) , was alJch der Bischof Hiel'onymlJs von Brandenburg am 28. Septem
ber 1517 vollzog 3). Es i/!lt IIlIn gewis  sehr merkwnrdig, dass diese feiet'
li...he ulld förmliche Aufhebung deli!! Kolowratschen Vertrags ohne aJle Wir
kun,; war. Als im J. 1527 die FÜrsten und Stände (zu denen alJch der Bi
l'iehof und das Capitel gehörten) auf König F'erdillallds Antrag eine Vermö
O'en - und Einkommensteuer im Betrage von 100,000 Gulden bewilligten und
diese auf das gesammte Land im Anschlage (Indiction) VOll über 7,700,000
(;uldeu vCl,theilt wurde, finden wir den Bil'lchof und das Capitel mit 526,000
Glllden im Anschlage, was etwa den vierzehnten 'fheil des Ganzen betrug. Seit
dem haben Bischof und Capitel in dem Maasse bis 1741 mit dem I.Jaude ge
steuert 6).

Oie Aufhebung des Kolowratscben Vertrags dm'ch den Papst wurde vom
Bomcapitel zwar nicht völlig gebeim gehalten, doch war sie nicht öffentlich
bekannt. Der gelehrte Schifordegher 7) bestritt im J. 1610 nicht nur dass der

Papst den Vertrag allfgehoben, sondern auch die Befugni s des elben dazu
uud sagt: nondum adversar;; nostr; ostenderunt brelJe apost !, um, 8 m quo tra?sactio Kollobratica fuerit cassata ut loquuntur. Der Prälat li Iblger ) stotz te sich

auf Schifordeghers Angaben uud behauptete 1704. die GQltigkeit. des. Kolo
wrat/!lchen Vertrags. allf den sich die }j'orsten und Stände Schlesiens 111 dem
von ihlleu abgeschlossenen vom Könige Ferdinand am 22. September 1528
bestätigten Landfrieden ausdrücklich I'Itotzten. Das ist wirklich :£ugleich mit

1) Ul.k, N. CCCXl.
2) Ul'k, N, cccxn.
3) Ul'k, N, cccxm.
4) Urk, N. CCCXlV.
5) Ul'k, N. CCCXV.

6) K. G. Kries historische Entwickelung der
Steuerverfassung in Schlesien, Bresl. 1842.

7) Ad Antonium Fabrum T. III. p, 435 und
456.

8) Silesiographia reDovata cap, VIII. p. 210,"
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o Einleitung.

vom Bischofe von Breslau selbst geschehen I), obwohl diesem das Aufhebungs
breve von 1316 und dessen Vollziehung vom J. 1517 1111möglich unbekannt
seYII konnte, indem sich beide noch jetzt im Archive des Domcapitels befin
deli, Eben so stotzten sich darauf die StälIde bei ihren Beschwerden 1567
und 1604, und der Vertrag, obwohl in einzellIen Fällen rocksichtlich einzelner
Punkte verletzt, hat doch fortwährend als Landesgesetz gegolten und ist da
für bis jetzt anerkannt worden.

Allerdings finde ich halIdschriftlich im Archive, dass mehrmals von eifri
gen Geistlichen die Ungoltigkeit de  Vertrags behauptet worden ist.

Bei Gelegenheit der Steuerstreitigkeiten zwi cJ)en den Weltlichen IIlId
der Geistlichkeit und der dabei angegebeneIl Häuser- lind Hufenzahl lind
Schatzzettel der Geistlichkeit !llId des li'orstenthums Breslall erklät'te 1576
der Kaiser: da  li"Orstenthum Breslall sey sein Eigenthum, die Geistlichkeit
IlOd S!adt Br slall aber Ihrer Majestät Kammergut. Am 26. September .1577
bestl.tigte KallileI' Rlldolf den Vertrag welcher 26. August d. J. zwischen
FOrsten und Ständen und dem Bischofe und dem Capitel wegen derselbell mit
g.elßein m Lan.de Mitleidung und Contribution halben abgeschlol'lsen, wonach
sich belde Capltel (zu St. Johannis und zum heil. Kreuze) in Breslau bewilJigt
in allen Sachen fOr sicb und mit ihren Unterthanen in allen FOrstentltilmern und
Herrschaften wie die anderen FOrsten und Stände solches thun wOrden neben
gemeinem Lande unweigerlich zu contribuiren und mit zu legen. Der ande
r.en Stifter und. G istlic en nähmen sich der Bischof und die Capitel rÜcksicht
lich der Contnbution DIcht an und möchte es damit bleiben wie vor Alters 2).

.Im J. 1393 verlangte der oberste Hauptmann vom Domcapitel eine Ab
schrift des Kolowratschen Vertrags und Nachricht von der CassatiOlt des Ver

trac s durch Kaise  ""erdinand I., 11O  dass auch der Papst denselben nicht ge
nehm gehalten, vielmehr fOr D1Chtlg erkannt. Das Capitel überschickte den
Vertrag, konnte anfli.nglich Kaiser Ferdinands Cassation nicht auffinden schickte
aber dann ein Rescript desselben, angeblich wegen Nichthaltung des KoJowrat
lIC en Vertrags, welches doch nach der weiteren Angabe nur ein Befehl des
Kaisers (vom 1. April 1531) an die Schweidnitz-Jauerschen Landstände wal'
"dass den Geistlichen deren Intraden gefolgt sollen werden," wie es dor;
l1eisst. In der That ist auch keine Aufhebungsurkunde des Vertrags durch

1) Lünigs Reichsarchiv, pal's special. cont. I., erste Fortsetzuo" p, 355.
,> Original im Archive des Domcapitels E. 18.

,-

KoloWl'atsclz(;1' 17 ertl'ag, CI

)1'erdilland I. hekanllt gewordell, el' hat ÜtfelltJich als IInbestt'iUen als Lalldei-
esetz bis zur gesammten Aenderung der Verfassuug im J. ] 742 gegolten,

Der KÜnig Lndwig nahm 29. October ]524 den Bischof Jacob und da
Bisthllm Breslau in seinen Schutz IIlId sicherte demselben auf dessen Lebens
zeit den Genuss des Bisthums mit allen BesitzlIngen , Obmässigkeiten, Herr
lichkeiten uud li't'nchten zu, so wie auch dass derselbe nicht zur Annahme
eines Coadjutol's solle gezwungen werden, wie auch der KÜnig keine rutel'
thanen des Bischofs ohne dessen Wisseu begnaden oder ihllen Geleit geben
wolle I). Höchst wahrscheinlich bezieht sich der Ausdruck: "unangesehen
wie auch sonst gemeiner geistlichen Stäude Sache Ausgang gewinnen möchten"
auf die Bewegungen, welche seit J522 dnrch die Reformation in Breslau und
anderen Theilen Schlesiens entstanden wat'en. Auch die folgenden Könige
nahmen das Bisthmn Breslau in ihren Schutz und bestätigten dessen Privi
Jegien.

Merkwilrdig ist noch, dass vermÜge eines Vertrags, den im J. 1495 Hel'
zog Kasimir von Teschen als oberster Hauptmann von Schlesien, zwischen
dem J}uotha von Ryzinbergk, Herrn von Kosel, und dem Bischofe Johann von
Breslau über das ])orf KostenthaI vermittelte, die Bewohner desselben deli
lIet'ren von Kosel drei Tage jährlich Pflugdienste thun und nach Landes
schluss Z\ll' Vertheidigung des lJandes wie die Ullterthanen anderer VasaIJen
VOll Kosel ])ienste leisten und ebenso, wenn die Herren von Kosel sich, ihre
Söhlle und Töchter verheirathetell, eine Beisteuer geben mussten, obgleich dei'
Bischof hier aUe obere und niedere Gerichtsbarkeit und Het'rlichkeit besass '! )
und schon im J. ] 241 von allen allgemeinen Landsteuern befreiet und es sei
nem freien Willen überlassen worden wal', ob er seine Unterthanen besteuerll
wolle 3). E:i! ergiebt sich daraus, wie die l'Ieit dem 14ten Jahrhnnderte immer
weiter entwickelten fürstlichen Rechte doch gegen die alten Kirchenprivilegien
auch hier durchdrangen. Weit mehr noch war das im 16 ten Jahrhnnderte
der li'all, dessen weitere Geschichte wir fOr jetzt im Wesentlichen unberÜhrt
lassen müssen, l m den Umfang dieses \Verks nicht zu weit über das fest
eset7.te Maass zu erweitel'll.

Es war mir bei meinen beschränkten Mitteln nur möglich die ersten lIoth
wendigen Grnndlagen zu der in der That noch so gut als vülIi  mallgelnden

1) Ul'k, N. CCCXVI,
'.!) lh.k. N. CCCIX.

3) Urk, N, 111,
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Geschichte des Bisthums Breslau im l\littelaltet. zu gebeu lIud deli Eutwicke

hmgsgang in seineu Hanptzilgeu zu verfolgel
. n.IIl'ch .Aureillllug anderet' \11'
knudlicher ulld soust zuverlässiger Angaben wird SICh diesel' später noch dellt
licher uud iu seiuen eiuzelneu Beziellllngeu bestimmtet' darlegen lasseu als ich

es jetzt vermochte. Ha alle mir bekannt gewordenen t:rkundeu des. ])omal'
chivs wie die von mir mitgetheilteu fast sämmtlieh auch 111 dem von Ul1r liingst

benutzten Copialbuche des Doms befiudlich oder anderweitig bereits weml, allch
nicht so genau gedruckt silld und dm'chans uichts. entl
alten was 
ehellll 
"
halten irgend nöthig scheinen könute, so wird vleHelCht das IlIteres
e 
ÜI'
Aufklärung der so merkwürdigen Geschichte des Histhums und mehret'el' eJII
zeInen höchst bedeutenden Bischöfe bei denen geweckt werden, welcheIl das
selbe am nächsteu liegt und es IÜcht melu' Anderen Überlassen bleiben, das
zu thun was die fortgeschrittene wissenschaftliche Bildllng fOl'dert und nil'
alle and
ren Bisthomer Deutschlands längst geschehen ist. Weil 11 mciuc At,
beit dazu dereinst sollte beigetragen haben, so würde ich im lutercssc der
Wissenschaft, die ich allein im Auge habe, reichlich dadllrch belohut sey".
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Die vom Papste Honorins 111., 2, lIIärz 1226, delegirten Richter entscheiden die Streitigkeiten 1227,
zwischen dem Bischofe Lanrentias von Breslan nnd dem Herzoge Heinrich I. von Schlesien.

All" dem OrigillAle des Dom-Archivs in Breslau F. 37, an welchem "erhs Siegel, Rämmtlich von weiss.m
\Vachse, an rothen seidenen Fäden hängen, mit folgenden Umschriflen:

SIGILIN IIENRICI DVCIS ZI,ESIE.
SIGL CAPITVLJ ECCLESIE S IOIIANNIS BAPTISTE.
SIOILL . . . , . . . . LA VfENSIS.
PETRVS MISNENSIS ECCLESrn DECAI'i.
SIGILLV.
l A8ßATIS DE BVCII.
IOIIANNJ,;S DEI GRACIA NVMBVRGENSIS AßBAS.

lu 1I0mine domini amen. Nos Numburgensis I) et de Buch 2 ) abbates et de
eanus Mi sn e n si s, judices a sede apostolica delegati, universis presens scri
ptum inspectllris salutem in vero salutari. Cl1m illter venerabilem patremL(aurell
ti 11 m) W ra ti zla vi eu:s em episcopum ex parte Hila et Ilobilem virI1m He n ric u m
dllcem Z I e sie ex altera questio de decimis et rebus afiis exorta fl1isset, ad ill
stalltiam uobilis viri, prefati ducis, super eisdem a sede apostolica 1I0bis fuerit
4
aU8a delegata in Illmc modum:

Ho n 0 r i u s episcopus, servus servorum dei, dilectis filiis 8. Ge 0 I' g i i Nu m - H.,
bllrgensis et de Buch Misnensis diocesis abbatibus et decaHo Misnensi, 21

,
:o;all1tem et apostolicam beuedictioIlem. Dilectus filiu8, I10bilis viI' dux Zlesie ,. ar1..
I'!ua uobis iusiuuatioue mOllstravit, quod venerabilis frater uoster, W rat. 3) epi

1) Na u mb ur g a. d. Saale, wo die berühmte Benedictiner-Ahtei zu St. Georg.
2) Buchau bei Leisnig a. d. Mulde, Cistercienserkloster.
:
) 
ege? des gar zu häufigen Vo
komm
ns .ei
iger Wörter wird, wo e
 oh!le Unde
t

hchKelt zu verursachen gehen Wird, kunfhg lD der Regel z. B. WratlslavJa, Wratls
lavicnsis u. s. w. nur durch: Wrat.; dei gratia durch: a. gl',; illustris durch: ill.; do
minus durch: dom.; episcopus dw'ch: ep.; archiepiscopus (lurch: al'chiep.; apostolil:ae
edis legatus durch: apo seil. leg. j sanctus durch: s. abgekürzt gegeben werden.
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U r k und e n

Urkunden zur Geschichte des Bisthums Breslau
im Mittelalter, hrsg. Gustav Adolph Stenzel.
Breslau 1845 im Verl. b. Josef Max u. Komp.8 0 s.401
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